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Wohngebaudeversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

rhion.digital

Produkt:
Wohngebaudeversicherung
(Wohneinheitenmodell fiir
Mehrfamilienhéduser)

Unternehmen:
Rhion Versicherung AG,
Deutschland

Dieses Blatt dient nur lhrer Information und gibt lhnen einen kurzen Uberblick lber die wesentlichen Inhalte einer
Wohngebaudeversicherung. Die vollstéandigen Informationen und den fiir lhren Vertrag vereinbarten Versicherungsumfang
finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein, Allgemeine Versicherungsbedin-
gungen und ggf. weitere Besondere Bedingungen und Vereinbarungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie
bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Wir bieten Ihnen eine Wohngebaudeversicherung an. Diese schitzt Sie vor den finanziellen Folgen von Sachschaden an
Ihrem Gebaude.

Was ist versichert?
Versicherte Sachen

v Versichert sind Ihr Gebaude, das Gebaudezubehor, die
Gebaudebestandteile und unmittelbar an das Gebaude
anschlieRende Terrassen, die beschadigt oder zerstoért werden
oder infolge eines Versicherungsfalls abhandenkommen.

Was ist nicht versichert?
Dazu zahlen beispielsweise

X in das Gebaude nachtraglich
eingefligte — nicht aber ausge-
tauschte — Sachen, die ein
Mieter oder ein Wohnungs-
eigentiimer auf seine Kosten
beschafft oder tbernommen
hat und fur die er die Gefahr

Versicherbare Gefahren
v/ Brand, Blitzschlag, Explosion, Uberspannung durch Blitz,

Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahr- tragt.

zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
v’ Leitungswasser;
v" Naturgefahren wie Sturm, Hagel; Gibt es Deckungs-
v" Weitere Naturgefahren: Das sind die Elementargefahren ﬂ beschrinkungen?

Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben, Erdsenkung,

Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch. Es gibt eine Reihe von Fallen, in

denen der Versicherungsschutz
eingeschrankt sein kann.

In jedem Fall vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen sind zum

Versicherte Schaden

v" Sachschaden infolge von Zerstérung, Beschadigung oder
Abhandenkommen der versicherten Sachen infolge eines
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Versicherungsfalls; Beispiel:
v" Mietausfall infolge eines Versicherungsfalls. I Krieg;
Versicherte Kosten | Kernenergie;
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls notwendigen I Schwamm;
und tatsachlich angefallenen | Sturmflut:
v Sche_z_denabwendungs- und Schadenminderungskosten, | Schaden, die Sie vorstzlich
v" Aufraumungs- und Abbruchkosten und herbeigefiihrt haben.

v Bewegungs- und Schutzkosten.
Der Versicherer ersetzt bis zu dem hierfiir vereinbarten Betrag die
infolge eines Versicherungsfalls tatsachlich entstandenen

v" Aufwendungen fiir notwendige Mehrkosten durch behérdliche
Wiederherstellungsbeschrankungen und

v" Preissteigerungen nach Eintritt des Versicherungsfalls.

Hoéchstentschiadigung und Versicherungswert

v" Die mit dem Versicherer vereinbarte Hochstentschadigung
begrenzt im Versicherungsfall die Entschadigung fiir
versicherte Sachen, versicherte Kosten und versicherten
Mietausfall/Mietwert.

v" Die Héhe der vereinbarten Héchstentschadigung ist dem
Versicherungsschein zu entnehmen.

v MaRgeblich fiir die Entschadigungsberechnung ist der gleitende
Neuwert Plus (Wiederherstellung in gleicher Art und Giite).

v’ Weicht die angegebene Anzahl der Wohneinheiten von der
tatsachlichen ab, kdnnen Nachteile bei der Entschadigungs-
berechnung entstehen.
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@ Wo bin ich versichert?
v’ Sie haben fiir den in dem Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsort Versicherungsschutz.

Welche Verpflichtungen habe ich?

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:

o Sie mussen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemaf und vollstadndig beantworten, auch die Fragen
zu friheren Wohngebaudevertragen und friiheren Versicherungsfallen.

Die Versicherungsbeitrage missen Sie rechtzeitig und vollstandig bezahlen.

Im Versicherungsfall miissen Sie uns vollstandige und wahrheitsgemafe Informationen geben.

Sie mussen die Kosten des Schadens gering halten.

Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstande wahrend der Vertragslaufzeit wesentlich andern, miissen Sie
uns ansprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann und wie zahle ich?

Der erste Beitrag wird nach Zugang des Versicherungsscheins fallig. Sie missen diesen Beitrag dann unver-
zuglich (d. h. spatestens innerhalb von 14 Tagen) zahlen. Liegt der Vertragsbeginn in der Zukunft, muss der
Beitrag unverzuglich nach dem Vertragsbeginn gezahlt werden.

Wann Sie die weiteren Beitrdge zahlen missen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung
kann das monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich sein.

Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, sorgen Sie bitte rechtzeitig fur ausreichende Deckung
auf Ihrem Konto.

w: Wann beginnt und endet die Deckung?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist,
dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollsténdig gezahlt haben.

Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr, verlangert er sich automatisch um jeweils ein weiteres
Jahr (Verlangerungsjahr), auRer Sie oder wir kiindigen den Vertrag.

m Wie kann ich den Vertrag kiindigen?

Sie kénnen den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunachst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf
jedes Verlangerungsjahres kiindigen (das muss spatestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit
geschehen).

Ebenfalls kdnnen Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalles den Versicherungsvertrag kiindigen. Dann
endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.
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Pauschaldeklaration Wohngebaude — Premium

A02296/9

Diese Pauschaldeklaration stellt eine Kurziibersicht dar. Der vollstandige und rechtlich verbindliche Leistungsumfang
ergibt sich aus den vertraglich vereinbarten Versicherungsbedingungen, Klauseln und dem Versicherungsschein.

Die nachstehenden Bestimmungen gelten nur fir die Sachen und Gefahren, fir die Versicherungsschutz beantragt und
beurkundet ist. Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren gemaf Abschnitt A1-1 VGB 2025 nicht bean-
tragt und im Versicherungsschein nicht genannt ist, entfallen die diese Gefahren betreffenden Bestimmungen.

Die Gesamtentschadigung fir versicherte Sachen, versicherte Kosten und versicherten Mietausfall/Mietwert ist je Versi-
cherungsfall auf die vereinbarte Héchstentschadigung begrenzt.

Wird diese Hochstentschadigung bereits vollstédndig ausgeschopft, so werden zusétzlich versicherte Kosten dariiber
hinaus bis zu 100 % der vereinbarten Hochstentschadigung ersetzt.

Die Hochstentschadigung betragt:

® flr Ein- und Zweifamilienhauser (auch Doppelhaushalften, Reihenhauser) 2.500.000 Euro,

® fiir Mehrfamilienh&user 10.000.000 Euro.

el 20?5 Premium
Abschnitt
Gefahren und Schéaden
Feuer
1. Uberspannungsschaden durch Blitz A1-3.3 v
2. Explosion, Implosion A1-3.4/A1-3.5 v
3. Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung A1-3.6 v
4. Anprall eines Kraft-, Land-, Wasser-, Schienenfahrzeuges A1-3.7 v
5. Nutzwérmeschaden A1-3.8 v
6. Schaden durch Verpuffung, Rauch und Ruf} A1-3.9 v
7. Seng- und Schmorschaden A1-3.10 v
8. Bissschaden durch wilq lebende .I.(Ieintiere/-nager (nicht jedoch Ratten und Mause) an elekiri- A1-3.11 v
schen Anlagen und Leitungen, Dammungen und Unterspannbahnen
9. Uberschalldruckwellen A1-3.12 v
10. Innere Unruhen, Streik, Aussperrung A1-3.13 v
11. Explosionsschaden durch Kriegsmunition (Blindganger) A1-3.14 v
Leitungswasser
12. Betriebsflissigkeiten aus Heizungs- oder Klimaanlagen sowie Wasserdampf A1-4.2.1 v
13. Leitungswasserschaden durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus
a) Heizungs- oder Klimaanlagen A1-4.2.1c¢c) v
b) Wasserldsch- und Berieselungsanlagen A1-4.2.1d) v
c) Wasserbetten oder Aquarien A1-42.1¢e) v
d) Schwimmbecken A1-4.2.2 a) v
e) Terrarien A1-4.2.2 b) v
f) Zimmerbrunnen und Wassersaulen A1-42.2c) v
g) Regenrohren innerhalb des Gebaudes A1-4.2.2 d) v
h) Rohren von Anlagen zur Regenwasseraufbereitung fiir die Hausversorgung A1-42.2¢) v
i) §benerd!gen Duschtlan (ver.fliester, ebenerdiger Duschbereich mit festen Abtrennungen, A1-4.2.2 f) v
er unmittelbar an einen mit dem Rohrsystem verbundenen Ablauf angrenzt)
14. Frostbedingte und spnstige Bruchs.chéiden an A1-4.3.1.1Db) v
a) Rohren von Heizungs- oder Klimaanlagen und A1-4.4
b) Regenrohren innerhalb des Gebaudes A1-43.1.3 v
c) Rohrnen von Anlagen zur Regenwasseraufbereitung fur die Hausversorgung innerhalb des A1-4.3.1.4 v
Gebaudes
15. Weitere Zuleitungsrohre sowie Gasrohre auf dem und aufRerhalb des Grundstlcks A1-45 v
16. Weitere Ableitungsrohre auf dem und auf3erhalb des Grundstlicks A1-4.6 max. 20.000 Euro
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el 20?5 Premium
Abschnitt

Gefahren und Schéaden

Sturm, Hagel

17. Eindringen von Niederschlagen durch nicht sturmbedingte Offnungen A1-5.3.2 bis 3.000 Euro

Sachen

Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, weitere Elementargefahren, Allgefahren

18. Nachtraglich eingefligte Sachen des Mieters/\Wohnungseigentiimers A1-7.6.1 v

19. Weiteres Gebaudezubehdr sowie sonstige Grundstiicksbestandteile: 3 Garagen/

a) Anzahl Garagen/Carports: e bei Ein-/Zweifamilienhausern bis maximal Carports

25 Garagen/

e bei Mehrfamilienhausern bis maximal Carports

b) Nebengebaude, die einem Wohnhaus ublicherweise zugerechnet werden und der privaten
Haushaltsflihrung und/ oder Freizeitgestaltung dienen (z. B. Gerate-, Gewachs-, Garten- | A1-7.6.2.1 50 Quadratmeter
hauser, Sauna, Schwimmhalle), bis zu einer Grundflache von insgesamt

c) Banke, Fahnenstangen, Fahrradstander/-garagen, Gartenkamine, Gemeinschaftswasch-
maschinen, Gemeinschaftswaschetrockner, Grundstuickseinfriedungen (auch Hecken), Hof-
und Gehwegbefestigungen, Hundehutten, Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge (soweit der
Versicherungsnehmer hierfir die Gefahr tragt, diese fest mit dem Gebaude verbunden sind
und nicht zu gewerblichen Zwecken genutzt werden), Kleinklaranlagen, Masten- und Frei- | A1-7.6.2.2 v
leitungen, Papierkoérbe, Pavillons (auf Fundament, fest installiert), Pergolen, Schilder, Schutz-
und Trennwande, Schwimmbecken und Whirlpools im Freien (nicht aufblasbar, kein Plansch-
becken, kein Quick-Up-Pool), Spielplatzeinrichtungen, Stander, Transparente, Uberdach-
ungen, Vitrinen, Wege- und Gartenbeleuchtung, Windkraftkleinanlagen (z. B. Windrader)

Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, weitere Elementargefahren

20. Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, Anlagen der oberflichennahen Geothermie sowie
sonstige Warmepumpenanlagen im Rahmen der versicherten Gefahren (ohne technische Ge- | A1-7.6.3 v
fahren und Ertragsausfall)

Feuer

21. Rohbauversicherung Feuer A1-7.6.4 bis 36 Monate
22. Diebstahl von auf3en fest angebrachten Sachen A1-7.6.5 bis 5.000 Euro
23. Diebstahl von betriebsbereiten Warmepumpenanlagen auf dem Versicherungsgrundstick A1-7.6.6 bis 30.000 Euro

Leitungswasser, Sturm/Hagel, Glas

24. Erweiterte Rohbauversicherung — Leitungswasser, Sturm, Glas — sofern vereinbart A1-7.6.7 bis 36 Monate

Leitungswasser

25. Sonstige Bruchschaden an Armaturen A1-4.3.2.1 bis 2.500 Euro

26. Sonstige Bruchsché.c.jen jnnerhalb von eréuden an Heizkorpern, Heizkesseln, Boilern, Warme- A1-4.3.22 bis 10.000 Euro
austauschern oder ahnlichen Installationen

Glas

27. Kunstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel A5-2.1.1 v

28. Scheiben und Platten aus Kunststoff A5-2.2 a) v

29. Glasbausteine und Profilbauglaser A5-2.2 b) v

30. Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff A5-2.2 ¢) v

31. Scheiben von Sonnenkollektoren und von Photovoltaikanlagen, einschliellich deren Rahmen | A5-2.2 d) v

32. Scheiben aus Glas oder Kunststoff von Gartenhausern A5-2.2 e) v

33. Scheiben aus Glas oder Kunststoff von Schwimmbadabdeckungen A5-2.21) v

Kosten

Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, weitere Elementargefahren, Allgefahren
34. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens A(GB)-3.1 v
35. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens A(GB)-3.2 v
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el Premium
Abschnitt
Kosten
Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, weitere Elementargefahren, Allgefahren
36. Aufrdumungs- und Abbruchkosten A1-11.1.1 v
37. Bewegungs- und Schutzkosten A1-11.1.2 v
38. Reparaturkosten fiir provisorische Mallnahmen infolge eines versicherten Ereignisses A1-11.2.1 v
39. Sachverstandigenkosten ab einem entschadigungspflichtigen Schaden von 20.000 Euro A1-11.2.2 v
40. Ruckreisekosten ab einem Schaden von 5.000 Euro A1-11.2.3 v
41. Aufwendungen fiir Darlehenszinsen fir max. 12 Monate A1-11.2.4 bis 10.000 Euro
max. 150 Euro
42. Hotelkosten A1-11.25 am Tag,
max. 1 Jahr
43. Mehrkosten flr behordlich nicht vorgeschriebene energetische Modernisierung A1-11.2.6 v
44. Mehrkosten fur alters- oder behindertengerechten Wiederaufbau ab einem entschadigungspflich- A1-11.2.7 bis 15.000 Euro
tigen Schaden von 25.000 Euro
45. Regiekosten ab einem Schaden von 20.000 Euro A1-11.2.8 bis 5.000 Euro
46. Transport- und Lagerkosten bis 12 Monate A1-11.2.9 v
47. Kosten fur VerkehrssicherungsmaRnahmen A1-11.2.10 v
48. Isolierungskosten fiir radioaktive verseuchte Sachen A1-11.2.14 v
49. Kosten fir psychologische Betreuung/Therapie nach einem erheblichen Versicherungsfall, 50 %]Sef: ie-
wenn das Wohngebaude zu mehr als 50 % zerstort wurde und die Therapie spatestens 3 Mo- | A1-11.2.22 stundelg
nate nach dem Schadenereignis beginnt max. 3.000 Euro
50. Stornierungskosten bei schadenbedingtem Reisestorno ab einem Schaden von 5.000 Euro A1-11.2.23 bis 10.000 Euro
bis 5 %
51. Verpflegungskosten ab einem Schaden von 5.000 Euro, wenn Privatpersonen infolge eines der Entschadi-
. . A1-11.2.24 .
Schadenfalles Hilfe geleistet haben gungsleistung,
max. 3.000 Euro
52. Mehrkosten infolge erhéhten Energieverbrauchs im Schadenfall A1-11.2.25 bis 20.000 Euro
53. Kosten fir Energieberatung und Erlangung eines Energieausweises ab einem entschadigungs- A1-11.2.26 v
pflichtigen Schaden von 20.000 Euro -
54. Mehrkosten fiir die Verwendung baubiologischer Baustoffe A1-11.2.27 bis 10.000 Euro
55. Entschadigung fir Eigenleistungen nach einem Versicherungsfall A1-11.2.28 v
(ausschlief3lich in Abstimmung mit dem Versicherer) -
56. Mietausfall oder Mietwert fiir zu Wohnzwecken genutzten Raumen A1-12.2.1 bis 36 Monate
57. Mietausfall von gewerblich genutzten Raumen A1-12.3 bis 36 Monate
58. Mehrkosten
a) durch behérdliche Wiederherstellungsbeschrankungen A1-13.2.2 v
b) durch Preissteigerungen nach Eintritt des Versicherungsfalles A1-13.2.2 v
c) durch Technologiefortschritt A1-13.2.1 v
d) infolge behérdlicher Wiederherstellungsbeschrankungen fir Restwerte A1-17.1.4 v
Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, weitere Elementargefahren
59. Aufwendungen fiir die Beseitigung umgestiirzter Hecken und Baume inkl. Stumpfentsorgung | A1-11.2.11 v
60. Wiederherstellung von Bepflanzungen und Griinanlagen einschl. Dach- und Fassadenbegriinung [ A1-11.2.12 bis 10.000 Euro
Feuer, Leitungswasser
61. Kosten fiir die Dekontamination von Erdreich A1-11.2.13 | v
Feuer
62. Reparaturkosten fiir Gebaudebeschadigungen durch unbefugte Dritte v
a) nach einem Einbruch A1-11.2.15
b) durch mutwillige Beschadigung A1-11.2.16 bis 25.000 Euro
c) durch Graffiti A1-11.2.17 bis 10.000 Euro
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VGB 2025

Abschnitt | Fremium
Kosten
Feuer
63. Feuerléschkosten A1-11.2.18 v
64. Kosten fir die Beseitigung von Schaden durch Fehlalarm durch Rauchmelder A1-11.2.19 v
Leitungswasser
65. Kosten durch Wasser- und Gasverlust A1-11.2.20 v
66. Kosten fir die Beseitigung von Rohrverstopfungen A1-11.2.21 v
Glas
67. Kosten fiir das vorlaufige VerschlieRen von Offnungen (Notverschalungen, Notverglasungen) | A5-3.1 v
68. Entsorgungskosten A5-3.1 v
69. quten fur .zusétzliche Leistungen (z. B. Kran- oder Gerustkosten) und das Beseitigen und | A5-3.2.1 und bis 5.000 Euro
Wiederanbringen von Sachen A5-3.2.2
70. Kosten fir die Beseitigung von Glasbeschadigungen A5-3.2.3 bis 2.500 Euro
71. Kosten fur Schaden infolge eines ersatzpflichtigen Glasbruchschadens A5-3.2.4 bis 1.000 Euro
72. Bewegungs- und Schutzkosten A5-3.2.5 v
Besonderheiten
73. Regressverzicht gegenlber Angehdrigen und Angestellten A(GB)-4.2 v
74. Verzicht auf Prifung grober Fahrlassigkeit bei Herbeiflihrung des Versicherungsfalles A(GB)-5.1.3 v
75. \S/grzicht guf den Einwand der groben Fahrlassigkeit bei Verletzung von Obliegenheiten und A(GB)-5.2 bis 50.000 Euro
icherheitsvorschriften
76. Keine Deckungsliicke bei unklarer Zustandigkeit bei Versichererwechsel A(GB)-9 v
77. Vorsorge fiir bauliche Mafinahmen A1-13.2.1 bt lfs‘g;i';ﬁ‘:h
78. Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit (gilt nicht fir Selbststéandige) bis 12 Monate A1-221 v
79. Home-Service A1-22.2 v
80. Leistungsgarantie gegeniber den GDV-Musterbedingungen A1-22.3.1 v
81. Einhaltung des Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse A1-22.3.2 v
82. Kunftige Bedingungs- und Leistungsverbesserungen (Update-Garantie) A1-22.3.3 v
83. Leistungsgarantie Vorversicherung (Besitzstand) bis 5 Jahre A1-22.3.4 bis 250.000 Euro
84. Konditionsdifferenzdeckung A1-22.4 max. 15 Monate
nur bei
85. Best Leistungsgarantie bis 250.000 Euro A1-23.1 V:r“esiggiﬁﬁ'%hﬁg g
Dokumentierung
nur bei
86. Summendifferenzdeckung A1-23.3 ausdriicklicher

Vereinbarung und
Dokumentierung
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Allgemeine Versicherungsbedingungen
fur die Wohngebaudeversicherung
(VGB 2025 — Wohneinheitenmodell)

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung

Teil A enthalt Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Wohngebdudeversiche-
rung und ist unterteilt in:
Abschnitt A1 Wohngebaudeversicherung
gilt fir die Absicherung lhres Wohngebaudes
A2 Photovoltaikanlagen
gilt nur, wenn gesondert vereinbart
A3 Vermieter-Schutzbrief
gilt nur, wenn gesondert vereinbart
A4 entfallt
A5 Wohngebaude-Glasversicherung

gilt nur, wenn gesondert vereinbart

A6 Allgefahrenversicherung
gilt nur, wenn gesondert vereinbart

A7 Versicherung von Solarthermie-, Geothermie- sowie
sonstigen Warmepumpenanlagen von Wohngebauden
gilt nur, wenn gesondert vereinbart

A8 Versicherung von Schaden an haustechnischen Anlagen (Haustechnik)
gilt nur, wenn gesondert vereinbart

A(GB) Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A
enthalt Regelungen zu folgenden Inhalten:
Uberversicherung, Versicherung fir fremde Rechnung, Aufwendungsersatz, Ubergang
von Leistungsansprichen, Ablehnung der Leistungspflicht aus besonderen Griinden,
Reprasentanten, Zahlung und Verzinsung der Entschadigung, Sachverstéandigenverfah-
ren, unklare Zustandigkeit bei Versichererwechsel

A(KL) Klausel zu Teil A fiir die Wohngebaudeversicherung
diese Klausel gilt nur, falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt

Teil B enthalt Regelungen Uber allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und ist unterteilt in:
Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B2 Dauer und Ende des Vertrags/Kiindigung

B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhohung, andere Obliegenheiten

B4 Weitere Regelungen (z. B. Mehrfachversicherung, Anschriftsdnderung, Verjahrung)

Mafgeblich fir den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, die Pauschaldeklaration, der
Versicherungsschein und seine Nachtrage.
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Praambel

zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Wohngebaudeversicherung -
Wohneinheitenmodell (fiir Mehrfamilienhduser)

Die Verbundene Wohngebaudeversicherung schitzt Sie vor den finanziellen Folgen von Sachschaden an
Ihrem Gebaude. Versicherbar sind Schaden durch die in diesen Versicherungsbedingungen zusammenge-
fassten (verbundenen) Gefahren. Welche der versicherbaren Gefahren (z. B. Brand, Sturm und Hagel, Lei-
tungswasser) tatséchlich versichert sein sollen, vereinbaren Sie mit uns. Wird das Gebaude zerstort oder
beschadigt, entschadigen wir Sie fiir dessen Wiederherstellung nach den nachfolgenden Bestimmungen. In
der Regel vereinbaren wir mit lhnen die Wiederherstellung in gleicher Art und Gite im neuwertigen Zustand.
Wir ibernehmen auch eine Reihe von Folgekosten (z. B. Aufrdumungs- und Abbruchkosten), die ein Schaden-
ereignis auslost.

Auf die gleichzeitige Verwendung mannlicher und weiblicher Sprachformen verzichten wir. Personenbezo-
gene Formulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Ihrem besseren Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen dienen folgende rechtlich unverbindliche
Begriffserlauterungen:

Versicherungsnehmer
Das sind Sie als unser Vertragspartner und Kaufer des Versicherungsschutzes.

Versicherungsfall
Der Versicherungsfall ist das Ereignis, fiir das wir Entschadigung leisten.

Ausschliisse

Ein Ausschluss beschreibt eine Gefahr, eine Schadenart oder eine Sache, fir die kein Versicherungsschutz
besteht.

Ausschlisse dienen der Abgrenzung des Leistungsversprechens und gewahrleisten, dass der Versiche-
rungsschutz kalkulierbar bleibt.

Sie finden sie in den Bedingungen entweder als generelle Ausschlisse (z. B. Krieg) oder in Bestimmungen
zu einzelnen Gefahren und Schaden sowie bei der Beschreibung der versicherten Sachen.

Gleitende Neuwertversicherung Plus

Die Gleitende Neuwertversicherung Plus geht von einem Betrag aus, der aufzuwenden ist, um ein Gebaude
in gleicher Art und Gilte wiederherzustellen. Wir bericksichtigen dabei automatisch eventuelle Mehrkosten
durch offentlich-rechtliche Wiederherstellungsbeschrankungen. AuRerdem passen wir den Versicherungs-
schutz an die Preisveranderungen der Baukosten fir das Gebdude an. Diese Anpassung wirkt sich sowohl
auf die Versicherungsleistung als auch lhren Versicherungsbeitrag aus.

Obliegenheiten

Das sind lhre Verhaltenspflichten vor, wahrend und nach dem Versicherungsfall. Zum Beispiel missen Sie
Sicherheitsvorschriften zum Brand- oder Frostschutz einhalten. Wenn Sie Obliegenheiten verletzen, gefahr-
den Sie |hren Versicherungsschutz.

Realglaubiger

Realglaubiger sind Kreditgeber, die ihre Forderung Uber ein im Grundbuch eingetragenes Grundpfandrecht
(z. B. Hypothek, Grundschuld) gesichert haben. Das kénnen z. B. Banken oder Bausparkassen sein. Die
Interessen der Realglaubiger sind im Rahmen einer Wohngebaudeversicherung gesetzlich geschitzt. Sie
missen u. a. bei Zahlung von Versicherungsleistungen und der Beendigung des Versicherungsvertrages
einbezogen werden.
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Welche Gefahren sind versicherbar? Welche Schaden
sind versichert?

Der Versicherer entschadigt fiir versicherte Sachen, die
durch folgende Ereignisse (Gefahren) zerstort oder be-
schadigt werden oder infolge solcher Ereignisse abhan-
denkommen:

Brand; Blitzschlag; Uberspannung durch Blitz; Explosi-
on; Implosion; Anprall oder Absturz eines Luftfahr-
zeugs, seiner Teile oder Ladung;

Leitungswasser;
Naturgefahren:
Sturm, Hagel;

die weiteren Naturgefahren (Elementargefahren) Uber-
schwemmung, Riickstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erd-
rutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch.

Jede der Gefahrengruppen nach A1-1.1, A1-1.2 und A1-
1.3.1 kann auch einzeln versichert werden. Weitere Na-
turgefahren (Elementargefahren) nach A1-1.3.2 kénnen
ausschlief3lich in Verbindung mit den unter A1-1.3.1 ge-
nannten Gefahren versichert werden.

Welche generellen Ausschliisse gibt es?

Der Versicherer leistet — ohne Ruicksicht auf mitwirkende
Ursachen — keine Entschadigung fiir Schaden durch

Krieg
Nicht versichert sind Schaden durch Krieg, kriegséhn-

liche Ereignisse, Birgerkrieg, Revolution, Rebellion
oder Aufstand.

Innere Unruhen

Nicht versichert sind Schaden durch Innere Unruhen,
soweit nicht nach A1-3.13.1.1 versichert.

Kernenergie

Nicht versichert sind Schaden durch Kernenergie, nuk-
leare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

Was ist unter Brand; Blitzschlag; Uberspannung
durch Blitz; Explosion; Implosion; Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeugs zu verstehen? Welche
Schéden sind hier nicht versichert?

Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsge-
mafRen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Ubergang eines Blitzes
auf Sachen.

Uberspannungs-, Uberstrom- oder Kurzschlusssché-
den an elektrischen Einrichtungen und Geraten sind
nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstiick,
auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag
Schaden anderer Art entstanden sind. Spuren eines
Blitzschlags an diesem Grundstiick, an dort befindli-
chen Antennen oder anderen Sachen als elektrischen
Einrichtungen und Geraten stehen Schaden anderer
Art gleich.

Uberspannung durch Blitz

Uberspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch
Uberspannung, Uberstrom oder Kurzschluss infolge
eines Blitzes oder durch sonstige atmospharisch be-
dingte Elektrizitat an versicherten elektrischen Einrich-
tungen und Geraten entsteht.

Explosion

Explosion ist eine plétzlich verlaufende KraftauRerung,
die auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder
Dampfen beruht.

Eine Explosion eines Behalters (Kessel, Rohrleitung
usw.) liegt nur unter besonderen Voraussetzungen vor.
Die Wandung muss in einem solchen Umfang zerris-
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sen werden, dass ein plotzlicher Ausgleich des Druck-
unterschieds innerhalb und auf3erhalb des Behalters
stattfindet.

Wird im Innern eines Behalters eine Explosion durch
chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reilen seiner Wandung nicht erforderlich.

Implosion

Implosion ist ein pldtzlicher, unvorhersehbarer Zu-
sammenfall eines Hohlkérpers durch auleren Uber-
druck infolge eines inneren Unterdruckes.

Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner
Teile oder Ladung

Versichert ist der Anprall oder Absturz eines Luftfahr-
zeuges. Gleiches gilt fir den Anprall oder Absturz sei-
ner Teile oder seiner Ladung.

Anprall eines Kraft-, Land-, Wasser-, Schienenfahr-
zeuges

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, leistet der Versicherer
Entschadigung fir versicherte Sachen, die durch
Fahrzeuganprall zerstort oder beschadigt werden
oder infolge dessen abhandenkommen.

Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berthrung von
Gebauden durch

a) Kraft-, Land- oder Wasserfahrzeuge, die nicht
vom Versicherungsnehmer bzw. von Bewohnern
oder Besuchern des Gebaudes gelenkt wurden,
oder

b) Schienenfahrzeuge.

Nicht versichert sind Schaden an Fahrzeugen, Zau-
nen, StralRen und Wegen.

Nutzwarmeschaden

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, leistet der Versicherer
auch Entschadigung fiir die dort bezeichneten Brand-
schaden.

Verpuffung, Rauch und Ruf

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, leistet der Versicherer
Entschadigung fir Schaden an versicherten Sachen
durch

a) Verpuffung,
b) Rauch und RuR.

Rauch und Ru muss plétzlich bestimmungswid-
rig aus den am Versicherungsort oder einem
Nachbargrundstiick befindlichen Feuerungs-,
Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen austre-
ten und unmittelbar auf versicherte Sachen ein-
wirken.

Nicht versichert sind Schaden, die durch dauernde
Einwirkung des Rauches oder Ruf3es entstehen.

Sengschaden

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, erstreckt sich der Versi-
cherungsschutz abweichend zu A1-3.15.2 auch auf
Seng- und Schmorschaden, die nicht durch ein Feu-
er entstanden sind.

Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten
Selbstbehalt gekirzt.

Bissschiaden durch wild lebende Kleintiere/-nager
(nicht jedoch Ratten und Méause) an elektrischen
Anlagen und Leitungen, Dd&mmungen und Unter-
spannbahnen

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, ersetzt der Versicherer
auch Schaden an elektrischen Anlagen und Leitun-
gen sowie an Dammungen und Unterspannbahnen
innerhalb von versicherten Gebauden, die unmittel-



bar durch den Biss wild lebender Kleintiere/-nager
(nicht jedoch Ratten und Mause) entstehen.

A1-3.11.2 Folgeschaden aller Art, z. B. durch das Fehlen
elektrischer Spannung, fallen nicht unter den Versi-
cherungsschutz.

A1-3.11.3 Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt.

A1-3.12 Uberschalldruckwellen
Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, sind Schaden durch
Uberschalldruckwellen mitversichert.
Ein Schaden durch eine Uberschalldruckwelle liegt vor,
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelost wurde, das
die Schallgrenze durchflogen hat, und diese Druckwel-
le unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt.

A1-3.13 Innere Unruhen, Streik, Aussperrung

A1-3.13.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, sind Schaden versichert
durch

A1-3.13.1.1 Innere Unruhen

Der Versicherer leistet abweichend von A1-2.2
(Ausschluss Innere Unruhen) Entschadigung flr
versicherte Sachen, die unmittelbar durch Gewalt-
handlungen im Zusammenhang mit inneren Unru-
hen zerstort oder beschadigt werden oder in unmit-
telbarem Zusammenhang mit inneren Unruhen ab-
handenkommen.

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmaRig
nicht unerhebliche Teile der Bevolkerung in einer
die offentliche Ruhe und Ordnung stérenden Wei-
se in Bewegung geraten und Gewalt gegen Perso-
nen oder Sachen veriiben.

A1-3.13.1.2 Streik, Aussperrung

Der Versicherer leistet fir versicherte Sachen, die
unmittelbar durch Streik oder Aussperrung zerstort
oder beschadigt werden oder in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit Streik oder Aussperrung abhan-
denkommen.
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b) durch spontane Explosion unentdeckter Kriegs-
munition

beendeter Kriege zerstort oder beschadigt werden
oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden-
kommen.

A1-3.14.2 Voraussetzung fur die Entschadigung ist, dass die
Raumungs- und Entscharfungsmallnahmen vom
Kampfmittelrdumdienst bzw. im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften von einem Munitionsfachkundi-
gen durchgefiihrt und die sprengtechnisch gebote-
nen Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind.

A1-3.14.3 Weitere Voraussetzung fir eine Entschadigung ist
der vorausgegangene Explosionsschaden. Ausfall-
schaden, die durch die im Vorfeld getroffenen Mal3-
nahmen entstehen, gelten nicht versichert.

A1-3.14.4 Der Versicherungsschutz ist auf das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland beschrankt.

A1-3.15 Nicht versicherte Schiaden
Nicht versichert sind

Schéaden durch Erdbeben.

Das gilt ohne Berlicksichtigung mitwirkender Ursachen.
A1-3.15.2 Sengschaden.

Versicherungsschutz besteht aber, wenn Sengschaden
durch eine versicherte Gefahr nach A1-3.1 verur-
sacht wurden.

A1-3.15.3 Schaden an Verbrennungsmotoren durch die im
Verbrennungsraum der Maschine auftretenden Ex-
plosionen.

Ferner Schaden, die an Schaltorganen von elektri-
schen Schaltern entstehen, und zwar durch den in
ihnen auftretenden Gasdruck.

Versicherungsschutz besteht aber, wenn diese
Schaden Folge eines versicherten Schadenereignis-
ses nach A1-3.1 sind.

A1-3.15.1

A1-4 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verste-
hen? Welche Schiden sind hier nicht versichert?

Streik ist die gemeinsam planméRig durchgefiihrte, A1-4.1  Versicherte Gefahren und Schiden

auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstel- Unter die Gefahr Leitungswasser fallen:

Il;mtg eriner verhaltnismaRig groRen Zahl von Ar- a) Leitungswasserschaden;

eitnehmern.

A ist di f ein bestimmtes Ziel ich b) Bruchschaden innerhalb von Gebauden;
ussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerich- . .

tete planmaRige AusschlieBung einer verhaltnis- c) Bruchschaden aulerhalb von Gebauden.

mafig grofRen Zahl von Arbeitnehmern. A1-4.2  Leitungswasserschaden

A1-3.13.2 Nicht versichert sind ohne Ruiicksicht auf mitwirkende A1-4.21  Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig

Ursachen Schaden durch ausgetreten ist aus:

a) Brand oder Explosion, es sei denn, der Brand a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ablei-
oder die Explosion sind durch innere Unruhen tungen) oder damit verbundenen Schlauchen;
entstanden, Anprall oder Absturz von Luftfahr- b) den mit diesen Rohren bzw. Schliuchen ver-
zeugen ihrer Teile oder Ladung; bundenen sonstigen Einrichtungen oder deren

b) Erdbeben; wasserflihrenden Teilen;

c) Verfigung von hoher Hand. ¢) Heizungs- oder Klimaanlagen;

A1-3.13.3 Der Versicherer leistet keine Entschadigung fir d) Wasserldsch- oder Berieselungsanlagen;

S_chéden an Ge_béu_den oder an ngégdeteilen, _(_jie e) Wasserbetten oder Aquarien.

nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebau- . . .

den oder Gebaudeteilen befindlichen Sachen, es sei Als Leltgngswasser gelte_n auch Betrlebsﬂ_usagkelten

denn, sie entstehen durch Brand oder Explosion in- aus Heizungs- oder Kllmaanla_lgen  Sowie Was_ser-
folge von inneren Unruhen (siehe A1-3.13.1.1). dampf. Ausgenommen davon sind die Flussigkeiten,

Ein A h auf Entschédi besteht i it nicht die zur Energieerzeugung bestimmt sind.

in Anspruch auf Entschadigung besteht insoweit nicht, L . . )
als Schadenersatz aufgrund 6ffentlich-rechtlichen A1-4.22 fr?;?l;?wgslzggigeg;ei?;icthizltdeekrg?zt;ogelrjn\?elgic?{\zr:;;

Entschéadi hts b ht werden kann. ’ o ;

n"sc a |gungsre-c S ea??pruc -wer"en ann in Erweiterung zu A1-4.2.1 auch Schaden, die durch
A1-3.14  Schéden durch Kriegsmunition (Blindgénger) Wasser entstehen, welches bestimmungswidrig aus-
A1-3.14.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi- getreten ist aus:

cheru_ngsschein genannt ist, Ie“ist_et der__Versic_herer a) Schwimmbecken;

abweichend von A1-2.1 Entschadigung fur versicher- by T .

te Sachen, die ) errarien; )

a) im Zuge von R&umungs- bzw. Entscharfungs- ¢) Zimmerbrunnen und Wasserséulen;
maBnahmen an unentdeckter Kriegsmunition d) innerhalb des Geb&udes verlaufenden Regen-
(Blindganger) bzw. rohren — abweichend von A1-4.7.1 a),
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e) Rohren von Anlagen zur Regenwasseraufberei-
tung fiir die Hausversorgung;

f) ebenerdigen Duschen (verfliester, ebenerdiger
Duschbereich mit festen Abtrennungen, der un-
mittelbar an einen mit dem Rohrsystem verbun-
denen Ablauf angrenzt).

Abschnitt A1 — Wohngebaudeversicherung

Wasserversorgung oder an Rohren von Heizungs-
oder Klimaanlagen.

Dies gilt, soweit

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebaude
oder Anlagen dienen und

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstiick

A1-4.3 Bruchschaden innerhalb von Gebduden befinden und

A1-4.3.1  Versichert sind innerhalb von Gebauden: c) der Versicherungsnehmer die Gefahr dafiir tragt.

A1-43.1.1  frostbedingte und sonstige Bruchschaden an A1-45 Weitere Zuleitungsrohre auf dem und auBerhalb
Rohren des Grundstiicks
a) der Wasserversorgung (Zu- oder.AbIeltu_ngen) A1-45.1  Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-

oder den damit verbundenen Schiauchen; cherungsschein genannt ist, leistet der Versicherer in

b) von Heizungs- oder Klimaanlagen; Erweiterung von A1-4.4 Entschadigung fur auRerhalb

c) von Wasserldsch- oder Berieselungsanlagen: von Gebauden eintretende frostbedingte und sonstige

’ Bruchschaden an den Zuleitungsrohren der Wasser-

d) der Gasversorgung. versorgung, an den Rohren von Heizungs-, Klima-
Das setzt voraus, dass diese Rohre kein Bauteil oder Solarheizungsanlagen oder an Gasrohren,

von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren An- A1-451.1 die auf dem Versicherungsgrundstiick verlegt sind,

lagen sind. aber nicht der Versorgung versicherter Gebaude

A1-43.1.2  frostbedingte Bruchschaden an folgenden Installa- oder Anlagen dienen,
tionen A1-451.2 die auBerhalb des Versicherungsgrundstiicks liegen
a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spiilklosetts, und der Versorgung versicherter Gebaude oder

Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhahne, Anlagen dienen,
\r;zrglslz’r)ii:/l;i%hz\g;sncmﬁziiIﬁif::hqztcw:'sser- sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr tragt.
b) Heizkdrer, Heizkessel, Boiler oder ergl1e'ch A1-45.2  Fur Rohre, die ausschlieBlich gewerblichen Zwecken
iz iz i Vi ich- ; ; ;
’ > dienen, gilt A1-4.5.1 nicht.
bare Teile von Heizungs- oder Klimaanlagen. Die E tg hadi ist ie Versich fall auf d
] i . ie Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den

A1-4.3.1.3 frostbedingte und sonstige Bruchschaden an vereinbarten Betrag begrenzt
Regenrohren, sofern dies in der Pauschaldeklara- . . 9 beg )
tion und im Versicherungsschein genannt ist; A1-46 Weitere Ableitungsrohre auf dem und auBerhalb

) i L des Grundstiicks

A1-43.1.4 frostbedingte und sonstige Bruchschaden an . . . .
Rohren von Anlagen zur Regenwasseraufberei- A1-4.6.1  Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
tung fir die Hausversorgung, sofern dies in der cherungsschein genannt ist, leistet der Versicherer in
Pauschaldeklaration und im Versicherungsschein Erweiterung von A1-4.4 Entschadigung fir auBer-
genannt ist. halb von Gebduden eintretende frostbedingte und

. ) L ) ) sonstige Bruchschaden an den Ableitungsrohren der

A1-4.3.2 ggrizrr?ntdlies? ;’E&e'git;aré;;h'rng/iﬁjrig:ﬁ;;ngssgzin \(/3Vasserversorgung, die der Entsorgung versicherter

: ebaude oder Anlagen dienen und
chert gilt, ersetzt der Versicherer auch . 9 . .
A1-4321  sonstige Bruchschaden an Armaturen: A1-4.6.1.1  auf dem Versicherungsgrundstuick verlegt sind,
R 7u Armaturen zihlen z. B. Wasser ;Jnd Absperr A1-4.6.1.2 die auRerhalb des Versicherungsgrundstiicks liegen,

hihne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschliis- sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr tragt.

se (Siphons). A1-4.6.2 Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den

Ausgeschlossen sind Bruchschaden an bereits de- vereinbarten Betrag begrenzt.

fekten Armaturen. A1-4.7 Nicht versicherte Schaden

Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten fiir A1-4.7.1  Nicht versichert sind ohne Berucksichtigung mitwir-

den Austausch der zuvor genannten Armaturen, kender Ursachen — es sei denn, im Folgenden sind

soweit dieser Austausch infolge eines Versiche- solche genannt — Schaden durch

L‘iﬂgﬁggﬁ: ngoeth:r?digE?.S im Bereich der Rohr- a) Regenwasser aus Fallrohren;

' b) Plansch- oder Reinigungswasser;

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den ) ] gung

vereinbarten Betrag begrenzt; c) Schwamm;

A1-4.32.2  sonstige Bruchschiden an Heizkérpern, Heizkes- d) Grundwasser, stehendes oder flieBendes Ge-
seln, Boilern, Warmeaustauschern oder ahnlichen wasser, Uberschwemmung oder Witterungsnie-
Installationen. derschlage oder einen durch diese Ursachen

hervorgerufenen Rickstau;
Ausgeschlossen sind Bruchschaden an bereits de- 9 )
fekten Heizkorpern, Heizkesseln, Boilern, War- e) Erdbe_ben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanaus-
meaustauschern oder dhnlichen Installationen. bruch;
Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den f) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass
vereinbarten Betrag begrenzt; Leitungswasser nach A1-4.2 die Erdsenkung
’ oder den Erdrutsch verursacht hat;

A1-43.3 Als innerhalb des Geb&udes gilt der gesamte Bau- oo o -
korper, einschlieBlich der Bodenplatte. Rohre von g) Brand; BllltZSCNag, .Ubel’Spannung durch Blitz;
Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Roh- Explosion; Implosion; Anprall oder Absturz eines
re innerhalb des Gebzudes. Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung;
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre h) Offnen der Sprinkler oder Bedienen der Beriese-
und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend lungsdiisen wegen eines Brandes, durch Druck-
oder nicht tragend) nicht versichert proben oder durch Umbauten oder Reparaturar-

. N beiten an dem versicherten Gebaude oder an

A1-4.4  Bruchschéaden auBerhalb von Gebduden der Wasserldsch- oder Berieselungsanlage;

Versichert sind auBerhalb von Gebauden frostbedingte i) Sturm, Hagel.
und sonstige Bruchschaden an Zuleitungsrohren der '
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A1-4.7.2

A1-5

Nicht versichert sind Schaden an Gebauden oder an
Gebaudeteilen, die nicht bezugsfertig sind. Dies gilt
auch fir die in diesen Gebauden oder Gebaudeteilen
befindlichen Sachen.

Was ist unter Naturgefahren (Sturm, Hagel und wei-

tere Naturgefahren) zu verstehen? Welche Schiaden
sind versichert? Welche Schaden sind hier nicht
versichert?

A1-51

A1-5.2

A1-5.3
A1-5.31

A1-56.3.2

SP 2902-A1

Sturm

Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von
mindestens Windstarke 8 nach der Beaufortskala
(Windgeschwindigkeit mindestens 62 km pro Stunde).

Ist die Windstérke fir den Schadenort nicht feststell-
bar, wird Sturm unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer einen der folgenden Sachverhalte nachweist:

a) Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versi-
cherungsgrundstiicks Schaden an Gebauden in
einwandfreiem Zustand oder an ebenso wider-
standsfahigen anderen Sachen angerichtet.

b) Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zu-
stands des versicherten Gebaudes oder des Ge-
baudes, in dem sich die versicherten Sachen be-
funden haben, nur durch Sturm entstanden sein.
Das gilt auch fur Gebaude, die baulich mit dem
versicherten Gebaude verbunden sind.

Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form
von Eiskérnern.

Versicherte Sturm-/Hagelereignisse
Versichert sind nur Schaden, die wie folgt entstehen:
Sturm oder Hagel

a) wirken unmittelbar auf versicherte Sachen oder
auf Gebaude ein, in denen sich versicherte Sa-
chen befinden. Daraus entstehende Folgescha-
den an versicherten Sachen sind versichert;

b) wirken unmittelbar auf Gebaude ein, die mit dem
versicherten Gebaude baulich verbunden sind;

c) wirken unmittelbar auf Gebaude ein, die mit Ge-
bauden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind;.

d) werfen Gebaudeteile, Bdume oder andere Gegen-
stande auf versicherte Sachen oder auf Gebau-
de, in denen sich versicherte Sachen befinden.
Daraus entstehende Folgeschaden an versicher-
ten Sachen sind versichert.

e) werfen Gebaudeteile, Bdume oder andere Ge-
genstéande auf Gebaude, die mit dem versicher-
ten Gebaude baulich verbunden sind.

f) werfen Gebaudeteile, Baume oder andere Ge-
genstande auf Gebaude, die mit Gebauden, in
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich
verbunden sind.

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, leistet der Versicherer
abweichend zu A1-5.5.2 Entschadigung fir versi-
cherte Sachen, die zerstort oder beschadigt werden
oder abhandenkommen durch das Eindringen von
Niederschlagen durch nicht sturmbedingte Offnun-
gen (nicht ordnungsgemal® geschlossene Fenster,
AuRentiiren oder andere Offnungen) am versicher-
ten Gebaude.

Nicht versichert sind Schaden durch die allmahliche
Einwirkung von Witterungseinflissen sowie Schaden
durch Uberschwemmung, Riickstau, Starkregen und
Grundwasser.

Die Entschadigung ist auf den vereinbarten Betrag
begrenzt.

04/2025

A1-5.4
A1-5.41

A1-5.4.2

A1-54.3

A1-5.4.4

A1-5.4.5

A1-5.4.6

A1-5.4.7

A1-5.4.8

A1-5.5
A1-56.5.1
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Weitere Naturgefahren (Elementargefahren)
Uberschwemmung

Uberschwemmung ist die Uberflutung von Grund
und Boden des Versicherungsgrundstiicks oder von
unmittelbar angrenzenden Grund- und Bodenfla-
chen, StralRen, Geh- und Radwegen mit erheblichen
Mengen von Oberflachenwasser. Dies gilt nur, wenn

a) eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden
oder flieRenden) Gewassern,

b) Witterungsniederschlage oder

c) ein Austritt von Grundwasser an die Erdoberfla-
che als Folge von a) oder b)

die Uberflutung verursacht haben.
Ruckstau

Ruckstau liegt vor, wenn Wasser aus den gebaude-
eigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen
Einrichtungen in das Gebaude eindringt. Dies gilt nur
wenn

a) eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden
oder flieRenden) Gewassern oder

b) Witterungsniederschlage
den Ruckstau verursacht haben.
Erdbeben

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschiitterung des
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgéange im
Erdinneren ausgeldst wird.

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer einen der folgenden Sachverhalte nachweist:

a) Die naturbedingte Erschiitterung des Erdbodens
hat in der Umgebung des Versicherungsortes
Schaden an Gebauden im einwandfreien Zu-
stand oder an ebenso widerstandsfahigen ande-
ren Sachen angerichtet.

b) Der Schaden kann wegen des einwandfreien
Zustandes der versicherten Sachen nur durch
ein Erdbeben entstanden sein.

Erdsenkung

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des
Erdbodens Uber naturbedingten Hohlrdumen.

Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder
Abstiirzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von
Schnee- oder Eismassen. Als Schneedruck gilt auch
das Abrutschen von Schnee- oder Eismassen von
Dachern.

Lawinen

Lawinen sind Schnee- oder Eismassen, die an Berg-
hangen niedergehen.

Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plotzliche Druckentladung
beim AufreiRen der Erdkruste, verbunden mit Lava-
erglissen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von
sonstigen Materialien und von Gasen.

Nicht versicherte Schaden

Nicht versichert sind ohne Beriicksichtigung mitwir-
kender Ursachen — es sei denn, im Folgenden sind
solche genannt — Schaden durch

a) Sturmflut;

b) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder
Schmutz durch nicht ordnungs- gemalR ge-
schlossene Fenster, Auflentiiren oder andere
Offnungen. Dies gilt nicht, wenn diese Offnungen
durch Sturm oder Hagel entstanden sind und ei-
nen Gebaudeschaden darstellen;

c) Grundwasser, soweit nicht infolge von Witte-
rungsniederschlagen oder Ausuferung von ober-



Abschnitt A1 — Wohngebaudeversicherung

irdischen Gewassern an die Erdoberflache ge- A1-7.5 Nicht versicherte Sachen
drungen; ) Nicht versichert sind
d) Brand; Blitzschlag; Uberspannung durch Blitz; a) Photovoltaikanlagen sowie deren zugehérige In-
Explosion; Implosion; Anprall oder Absturz eines stallationen (z. B. Solarmodule, Montagerahmen,
Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung. Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regel-
Dies gilt nicht, soweit diese Gefahren durch ein technik, Wechselrichter und Verkabelung):
versichertes Erdbeben ausgeldst wurden; o . . ] i
] b) alle in das Gebaude nachtraglich eingefigten Sa-
e) Trockenheit oder Austrocknung. chen, die ein Mieter oder ein Wohnungseigentiimer
A1-5.5.2  Nicht versichert sind Schaden an nicht bezugsferti- e auf seine Kosten beschafft oder tibernommen
gen Gebauden und Gebaudeteilen sowie an Sachen, hat und
die sich darin befinden. Schaden an Laden- und o firdi die Gefahr traat
Schaufensterscheiben sind ebenfalls nicht versichert. ur die er die etanr tragt.
Werden Sachen dagegen nur ausgetauscht, sind
A1-6  Welche Sachen sind versichert? die neu eingefligten Sachen versichert.
Versicherte Sachen sind: Eine an_derweitige \_/ereinbarung Uber die Gefahr-
o . . . . tragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen;
a) die im Versicherungsschein bezeichneten Gebaude, . .
. ) c) elektronisch gespeicherte Daten und Programme.
b) deren Gebaudebestandteile, Kosten fiir die Wiederherstellung von elektronisch
c) deren Gebaudezubehor, gespeicherten Daten und Programmen sind nur
d) Garagen/Carports, auch im Umkreis von 500 m (Luft- versichert, sowel_t bdles_ zusatzlich im Versiche-
linie) aulRerhalb des Versicherungsgrundstiickes, rungsvertrag vereinbart ist.
e) Terrassen auf dem Versicherungsgrundstiick, die A1-7.6  Zusatzlich versichert/versicherbar
unmittelbar an das Gebaude anschlieRen. A1-7.6.1  Nachtrdglich eingefiigte Sachen des Mieters/
Weitere Grundstlicksbestandteile sind nur versichert, Wohnungseigentiimers
soweit dies ausdrucklich vereinbart ist. Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
Voraussetzunaen: cherungsschein genannt ist, gelten abweichend von
. Z_U 9 . ) . ) A1-7.5 b) alle in das Gebaude eingefligten Sachen
Es muss sich um Gebaude mit wohnwirtschaftlicher Nut- versichert, die ein Mieter oder ein Wohnungseigen-
zung handeln, deren vorhandene Gewerbeflache nicht timer
groRer als 50 Prozent sein darf — bezogen auf die Gesamt- N f seine Kosten beschafft oder iib
nutzfliche des Gebaudes. auf seine Kosten beschafft oder bernommen
hat und
A1-7 Was versteht man unter Gebiduden, Gebaudebe- ® firdie er die Gefahr tragt.
standteilen, Gebaudezubehor, Terrassen und weite- A1-7.6.2 Folgende weitere Grundstiicksbestandteile auf
ren Grundstiicksbestandteilen? Welche Sachen sind dem Versicherungsgrundstiick
nicht versichert und welche zusatzlich versicherbar? Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
A1-7.1  Gebiude cherungsschein genannt ist, sind weiteres, fest mit
Gebaude sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke. ((:IBem dG;e“bakuct!Je \t/ertéttm?enesf gube(}or l.mr? sonstlgrte
Sie missen gegen auflere Einflisse schitzen kénnen f__rug_ N gc sVes z_anh etle au h em d_ersg frﬁngts_p t’
und im Sinne dieser Versicherungsbedingungen fir die u.rt e r?rrt' ersicherungsnehmer die efanr tragt,
Uberwiegende Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sein. mitversiche 3 o L )
A1-7.2 Gebiudebestandteile A1-7.6.2.1  Nebengebiude, die einem Wohnhaus Ublicherweise
. L . ) . zugerechnet werden und der privaten Haushalts-
Gebaudebestandteile sind in ein Gebaude eingeflgte filhrung und/oder Freizeitgestaltung dienen (z. B.
Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit dem Ge- Gerate-, Gewéchs-, Gartenhauser, Sauna, Schwimm-
baude ihre Selbstandigkeit verloren haben. Dazu ge- halle) bis zur vereinbarten Grundflache. Wird die
héren auch Einbaumébel bzw. Einbaukiichen, die indi- vereinbarte Grundflache insgesamt (iberschritten
viduell fir das Geb&ude gefertigt und mit einem gro- oder zu Wohnzwecken genutzt, entfallt eine Mit-
en Einbauaufwand an das Gebaude angepasst sind. versicherung.
(IjD_azu gehor_t_en_ nicht Anbgum_obel oder Anbaukiichen, A1-7.6.2.2 Banke, Fahnenstangen, Fahrradstander/-garagen,
ie serienmanig vorgefertigt sind. . . )
~ . Gartenkamine,  Gemeinschaftswaschmaschinen,
A1-7.3  Gebaudezubehdr Gemeinschaftswaschetrockner, Grundstiickseinfrie-
Gebaudezubehor sind bewegliche Sachen, die sich im dungen (auch Hecken), Hof- und Gehwegbefesti-
Gebaude befinden oder auBen am Gebaude ange- gungen, Hundehitten, Ladestationen fiir Elektro-
bracht sind. fahrzeuge (soweit der Versicherungsnehmer hierfiir
Sie mussen der Instandhaltung bzw. Uberwiegenden g'e g‘aefah_r éragt,ddlgsr?tfest mit det;‘? Eebazude \i/(er-
Zweckbestimmung des versicherten Gebaudes dienen. un ti? smd un Klm'ckl"zu Igeweerc ten wgc':: en
Als Gebaudezubehér gelten auch Miillboxen, Klingel- Tt WerPe”.)’ hrwiieisloriailiomrdiiuielio
und Briefkastenanlagen sowie Balkonkraftwerke (sog. fe' ;m_ge?,”_ ?tplerpor ei aV|Sor:1_|sd(au s L:]ntamend,
Plug & Play Solar fiir die Steckdose) auf dem Versi- 1?5 Insta d'e )s hefg° eb”’ N chl edr' er. I“ Z'I un
cherungsgrundstlck. Der Ausschluss fir Photovoltaik- Fre.””Wﬁr.‘ het’ Cf:bIWIer EC. er;lun hb |r|foosk|m
anlagen nach A1-7.5 a) gilt nicht fur Balkonkraftwerke. reien {(nicht au asbar, Kein Flanschbecken, Kein
] . ] Quick-Up-Pool), Spielplatzeinrichtungen, Stander,
Sofern Versicherungsschutz fir Balkonkraftwerke bereits Transparente, Uberdachungen, Vitrinen, Wege- und
Uber einen anderen Vertrag (z. B. Hausratversicherung) Gartenbeleuchtung, Windkraftkleinanlagen (z. B.
besteht, geht eine solche Leistung einer Entschéadi- Windrader).
gung aus diesem Vertrag vor (Sut.).5|d|ardeckung). A1-7.6.2.3 Die Entschadigung fir diese Sachen ist je Versi-
A1-7.4  Terrassen und weitere Grundstiicksbestandteile cherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.
Terrassen sind befestigte Flachen, die fir den Aufent- A1-7.6.3 Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, Anlagen
halt im Freien vorgesehen sind. der oberflichennahen Geothermie und sonstige
Als weitere Grundstiicksbestandteile gelten die mit Warmepumpenanlagen
dem Grund und Boden des Versicherungsgrundstiicks Abweichend zu A1-7.5 a) gelten Photovoltaikanla-
fest verbundenen Sachen. gen, Solarthermieanlagen, Anlagen der oberflachen-
nahen Geothermie und sonstige Warmepumpenan-
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lagen sowie deren zugehorige Installationen im
Rahmen der versicherten Gefahren (ohne techni-
sche Gefahren und Ertragsausfall) mitversichert.

Rohbauversicherung Feuer

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, sind die im Versiche-
rungsschein genannten Gebdude und die zu ihrer
Errichtung notwendigen, auf dem Baugrundstiick be-
findlichen Baustoffe, soweit der Versicherungsneh-
mer daflr die Gefahr tragt, bis zur Bezugsfertigkeit,
maximal jedoch fiir die vereinbarte Dauer, gegen
Schaden durch Brand, Blitzschlag, Uberspannung
durch Blitz, Explosion, Implosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung (siehe A1-1.1) versichert.

Die Rohbauversicherung gegen Feuerschaden ist
beitragsfrei, wenn unmittelbar nach Fertigstellung
des Gebaudes der Vertrag in einem Anschlussver-
trag weitergefihrt wird.

Diebstahl von auBen fest angebrachten Sachen

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im
Versicherungsschein genannt ist, gilt der einfache
Diebstahl von fest mit dem versicherten Gebaude
verbundenen Sachen (z. B. Markisen, Schutzgitter,
Rollladen, Antennen, Satellitenanlagen) mitversichert.

Sofern Versicherungsschutz bereits Uber einen
anderen Vertrag (z. B. Hausratversicherung) be-
steht, geht eine solche Leistung einer Entschadi-
gung aus diesem Vertrag vor (Subsidiardeckung).

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt.

Diebstahl von Warmepumpen

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im
Versicherungsschein genannt ist, gilt der einfache
Diebstahl von Warmepumpen mitversichert, sofern
diese betriebsbereit sind, der Versorgung des versi-
cherten Gebaudes dienen und sich auf dem Versi-
cherungsgrundstick befinden. Betriebsfertig ist eine
Anlage, sobald sie fest installiert wurde und nach
beendetem Probebetrieb entweder zur Arbeitsauf-
nahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet.

Sofern Versicherungsschutz bereits anderweitig (z. B.
Baustein Solar-/Geothermie und sonstige Warme-
pumpenanlagen) besteht, geht eine solche Leistung
einer Entschadigung aus dieser Vereinbarung vor
(Subsidiardeckung).

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt.

Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unver-
zliglich bei der zustandigen Polizei anzuzeigen und
dem Versicherer die polizeiliche Anzeigebestati-
gung im Anschluss vorzulegen. Die Rechtsfolgen
bei Verletzung dieser Obliegenheit ergeben sich
aus B3-3.

Erweiterte Rohbauversicherung Leitungswasser,
Sturm, Glas

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im
Versicherungsschein genannt ist, sind die im Ver-
sicherungsschein genannten Gebaude und die zu
ihrer Errichtung notwendigen, auf dem Baugrund-
stlick befindlichen Baustoffe, soweit der Versiche-
rungsnehmer dafir die Gefahr tragt, bis zur Be-
zugsfertigkeit, maximal jedoch fiir die vereinbarte
Dauer, versichert gegen Schaden durch

a) Leitungswasser (sieche A1-4) mit Ausnahme
von Frostschaden, wenn das Gebaude fertig
gedeckt ist, alle AufRentlren eingesetzt sind und
alle Fenster verglast oder in anderer Weise
gleichwertig verschlossen sind und die Rohre
und Einrichtungen der Wasserversorgung so-
wie der Heiz- und Klimatechnik fertig installiert
und funktionsbereit sind;
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b) Sturm und Hagel (siehe A1-5), wenn das Ge-
baude fertig gedeckt ist, alle AuRentiren ein-
gesetzt sind und alle Fenster verglast oder in
anderer Weise gleichwertig verschlossen sind;

c) Glasbruch, wenn die Verglasungen fachman-
nisch eingesetzt und mit dem Gebaude fest
verbunden sind.

Versicherungsschutz besteht nur fir die Gefahren
nach A1-7.6.7.1 a) bis c), die beantragt und im
Versicherungsschein genannt sind.

Die Rohbauversicherung gegen Leitungswasser-,
Sturmschéaden und Glasbruch ist beitragsfrei, wenn
unmittelbar nach Fertigstellung des Gebaudes der
Vertrag in einem Anschlussvertrag weitergefuhrt wird.

Soweit Versicherungsschutz Uber eine Bauleis-
tungsversicherung besteht, geht eine solche Leis-
tung einer Entschadigung aus diesem Vertrag vor
(Subsidiardeckung).

Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen?
Der Versicherungsort ist das Versicherungsgrundstuck.

Das Versicherungsgrundstiick ist das Flurstiick/sind die
Flurstlcke, auf dem das versicherte Gebaude steht.

Stehen auf einem Flurstiick mehrere Gebaude, ist derje-
nige Teil des Flurstiicks Versicherungsort, der durch Ein-
friedung oder anderweitige Abgrenzung ausschlief3lich
zu dem/den versicherten Gebaude(n) gehort.

Was gilt fiir Selbstbeteiligungen im Versicherungs-
vertrag?

Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschadigung
oder der Betrag, den der Versicherungsnehmer je Versi-
cherungsfall selbst zu tragen hat.

Selbstbeteiligungen kdnnen individuell vereinbart wer-
den. Sie kénnen sich je nach versicherter Gefahr und
Versicherungsleistung voneinander unterscheiden.

Im Versicherungsschein werden sie jeweils ausgewiesen.

Welche Regelungen gelten fiir Wohnungs- und Teil-
eigentum?
Bei Vertragen mit Wohnungseigentiimergemeinschaften
gilt:
Wenn der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner
Wohnungseigentiimer ganz oder teilweise leistungsfrei
ist, bleibt er den Ubrigen Wohnungseigentimern zur
Leistung verpflichtet.

Das gilt fUr deren Sondereigentum und deren Miteigen-
tumsanteile.

Nicht oder teilweise entschadigt wird der Miteigen-
tumsanteil desjenigen, gegentiber dem der Versicherer
ganz oder teilweise leistungsfrei ist.

Die Ubrigen Wohnungseigentimer kénnen dennoch
Entschadigung fir diesen Miteigentumsanteil verlan-
gen. Das setzt voraus, dass diese zusatzliche Ent-
schadigung verwendet wird, um das gemeinschaftliche
Eigentum wiederherzustellen.

Der Wohnungseigentiimer, gegentiber dem der Versi-
cherer ganz oder teilweise leistungsfrei ist, muss dem
Versicherer diese zusatzliche Entschadigung ersetzen.

Fir die Gebaudeversicherung bei Teileigentum gelten
A1-10.1 und A1-10.2 entsprechend.

Welche Kosten sind versichert?

Der Versicherer ersetzt folgende Kosten, die infolge
eines Versicherungsfalles erforderlich und tatsachlich
angefallen sind:

.1 Aufrdumungs- und Abbruchkosten

Das sind Kosten die entstehen, um versicherte Sa-
chen aufzurdumen und abzubrechen. Dies schlief3t
Aufwendungen ein, um Schutt und sonstige Reste
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dieser Sachen wegzurdumen, zum nachsten Ablage-
rungsplatz abzutransportieren, sie abzulagern und
zu vernichten.

Bewegungs- und Schutzkosten

Das sind Kosten die entstehen, um andere Sachen
zu bewegen, zu verandern oder zu schitzen. Erstat-
tet werden sie, wenn diese MalRnahmen dazu dienen,
versicherte Sachen wiederherzustellen oder wieder-
zubeschaffen.

Der Ersatz versicherter Kosten nach A1-11.1.1 und
A1-11.1.2 ist auf den jeweils hierfir vereinbarten Be-
trag begrenzt.

Gesondert versicherbar:

Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfur vereinbarten
Versicherungssumme die nachfolgend genannten, in-
folge eines Versicherungsfalles tatsachlich entstande-
nen notwendigen Aufwendungen, sofern dies in der
Pauschaldeklaration und im Versicherungsschein ge-
nannt ist.

Reparaturkosten fiir provisorische MaBnahmen

zum Schutz versicherter Sachen im Bereich des Ver-
sicherungsortes infolge eines versicherten Ereignisses.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt;

Sachverstandigenkosten

Ubersteigt der entschadigungspflichtige Schaden
den vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer
von den durch den Versicherungsnehmer nach
A(GB)-8 zu tragenden Kosten des Sachverstandi-
genverfahrens den vereinbarten Anteil;

Riickreisekosten

fur die Mehrkosten fir den vorzeitigen Abbruch einer
vom Versicherungsnehmer getatigten mindestens
4-tagigen Reise, sofern der ersatzpflichtige Schaden
voraussichtlich den vereinbarten Betrag Ubersteigt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt;

Aufwendungen fiir Darlehenszinsen

Der Versicherer ersetzt die anfallenden Darlehens-
zinsen flr noch laufende Verpflichtungen des abge-
schlossenen Darlehensvertrages, sofern das versi-
cherte Gebaude infolge eines Versicherungsfalles
gemafl A1-1 einen Totalschaden erlitten hat.

Der Anspruch auf Entschadigung entfallt bei Beendi-
gung des abgeschlossenen Darlehensvertrages.

Die Entschadigung ist auf den vereinbarten Zeitraum
und Betrag begrenzt;

Hotelkosten

fur Hotel oder ahnliche Unterbringung ohne Neben-
kosten (z. B. Frihstiick, Telefon), wenn die eigenge-
nutzte Wohnung des Versicherungsnehmers unbe-
wohnbar wurde und ihm auch die Beschrankung auf
einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist.

Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in
dem die Wohnung wieder bewohnbar ist, ldngstens
fur die vereinbarte Dauer. Die Entschadigung ist pro
Tag auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

Sofern der Versicherungsnehmer aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag Entschadigung fur Hotel-
kosten beanspruchen kann, leistet der Versicherer
keine Entschadigung;

Mehrkosten fiir behérdlich nicht vorgeschriebene
energetische Modernisierung

Der Versicherer ersetzt bei der Wiederherstellung
der versicherten und vom Schaden betroffenen Ge-
baudeteile auch Mehrkosten fiir behérdlich nicht vor-
geschriebene energetische und tatsachlich durchge-
fuhrte ModernisierungsmafRnahmen, soweit diese flr
Neubauten dem Stand der Technik entsprechen.
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Soweit diese MaRnahmen bereits vor Eintritt des
Versicherungsfalles veranlasst wurden, werden die-
se Kosten nicht ersetzt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt;

Mehrkosten fiir alters- oder behindertengerechten
Wiederaufbau

Der Versicherer ersetzt die notwendigen Mehrkosten
fur den alters- oder behindertengerechten Wiederauf-
bau der versicherten und vom Schaden betroffenen
Gebaudeteile, sofern der ersatzpflichtige Schaden
voraussichtlich den vereinbarten Betrag Ubersteigt.

Der alters- oder behindertengerechte Wiederaufbau
im Sinne von Satz 1 liegt vor bei

® einem schwellenlosen rollstuhl-
gerechten Umbau,

® der Installation von Handlaufen im Treppenhaus
und/oder eines Treppenliftes,

® cinem die Selbststandigkeit unterstitzenden
Umbau des Badezimmers und/oder der Kiiche,

e der Erweiterung bzw. Verbreiterung von Turen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt;

Regiekosten

Mitversichert sind allgemeine Regiekosten als Ersatz
fur Aufwendungen, die dem Versicherungsnehmer in
Zusammenhang mit der Feststellung und Abwicklung
des Versicherungsfalles entstehen.

Regiekosten sind auf Erstes Risiko bis zum verein-
barten Betrag versichert. Die Kosten werden nach
Einzelnachweis erstattet.

Regiekosten sind dann zu erstatten, wenn der er-
satzpflichtige Schaden voraussichtlich den verein-
barten Betrag Ubersteigt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt.

Der Versicherer ersetzt diese Regiekostenpauschale
grundsatzlich nur fiur Schaden, bei deren Behebung
kein Gutachter, Architekt oder betriebsfremder Bau-
leiter eingebunden war;

Transport- und Lagerkosten

Der Versicherer ersetzt die notwendigen externen
Transport- und Lagerkosten, wenn auf Grund eines
versicherten Schadens das versicherte Gebaude
unbewohnbar wurde und versicherte Sachen vom
Versicherungsgrundstuck entfernt und fur die Dauer
der Wiederherstellung des versicherten Gebaudes
extern gelagert werden missen.

Die Lagerkosten werden so lange Gibernommen, bis
die Lagerung wieder im Gebaude moglich ist, langs-
tens jedoch fur den vereinbarten Zeitraum;

Kosten fiir VerkehrssicherungsmaBnahmen

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versiche-
rungsfalles notwendigen Kosten fir die Beseitigung
einer Gefahr innerhalb oder auRerhalb des Versiche-
rungsgrundstiicks, zu deren Beseitigung der Versi-
cherungsnehmer aufgrund gesetzlicher und o6ffent-
lich-rechtlicher Vorschriften verpflichtet ist.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt;

Aufwendungen fiir die Beseitigung umgestiirzter
Hecken und Baume inkl. Stumpfentsorgung

Der Versicherer ersetzt die Kosten fir das Entfernen,
den Abtransport und die Entsorgung von Baumen
und Hecken (inkl. Stumpfentsorgung) des Versiche-
rungsortes sowie Baumen und Hecken auf dem Ver-
sicherungsort, die durch eine versicherte Gefahr
umgesturzt sind. Die Aufwendungen werden nur er-
setzt, soweit eine natlrliche Regeneration nicht zu

bzw. rollator-
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erwarten ist. Bereits abgestorbene Baume sind von
der Versicherung ausgeschlossen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt;

Wiederherstellung von Bepflanzungen und Griin-
anlagen einschl. Dach- und Fassadenbegriinung
auf dem Versicherungsgrundstiick

Ersetzt werden die Kosten fur die Wiederbepflan-
zung durch Brand, Blitzschlag, Leitungswasser oder
Sturm beschadigter und/oder umgestuirzter Baume,
Hecken, Straucher und Zierpflanzen, soweit eine na-
turliche Regeneration nicht zu erwarten ist.

Bereits abgestorbene Baume, Hecken, Straucher
und Zierpflanzen sind von der Versicherung ebenso
ausgeschlossen wie Topfpflanzen jeder Art.

Die Wiederaufforstung von Baumen umfasst das Ein-
pflanzen junger Baume bis maximal 1,50 m Hohe.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt.

Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten
Selbstbehalt gekiirzt;

Kosten fiir die Dekontamination von Erdreich

A1-11.2.13.1 Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten,

die dem Versicherungsnehmer aufgrund behordli-
cher Anordnungen infolge eines Versicherungsfal-
les entstehen, um

a) Erdreich des Versicherungsgrundstiicks zu un-
tersuchen oder zu dekontaminieren oder aus-
zutauschen,

b) den Aushub in die nachstgelegene, geeignete
Deponie zu transportieren und dort abzulagern
oder zu vernichten,

c) insoweit den Zustand des im Versicherungs-
schein bezeichneten Grundstiicks vor Eintritt
des Versicherungsfalles wiederherzustellen.

A1-11.2.13.2 Die Aufwendungen gemal’ A1-11.2.13.1 werden

nur ersetzt, sofern die behérdlichen Anordnungen

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen
ergangen sind, die vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erlassen waren und

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich
infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist;

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des
Versicherungsfalles ergangen sind. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versiche-
rer den Zugang einer behérdlichen Anordnung
ohne Riuicksicht auf Rechtsmittelfristen unver-
zuglich zu melden. Die Rechtsfolgen bei Ver-
letzung dieser Obliegenheit ergeben sich aus
B3-3.

A1-11.2.13.3 Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende

Kontamination des Erdreichs erhéht, so werden
nur die Aufwendungen ersetzt, die den fiur eine
Beseitigung der bestehenden Kontamination erfor-
derlichen Betrag ubersteigen und zwar ohne Ruck-
sicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den
Versicherungsfall aufgewendet worden ware. Die
hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden né-
tigenfalls durch Sachverstandige festgestellt.

A1-11.2.13.4 Aufwendungen aufgrund sonstiger behordlicher An-

ordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen
des Versicherungsnehmers einschlief3lich der so-
genannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

A1-11.2.13.5 Kosten gemaR A1-11.2.13.1 gelten nicht als Auf-
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raumungskosten gemaR A1-11.1;
Isolierungskosten fiir radioaktiv verseuchte Sachen

Isolierungskosten fur radioaktiv verseuchte Sachen
sind Kosten fur Abbruch, Aufrdumung, Abfuhr und
Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen, die infolge
eines Versicherungsfalles nach A1-1 durch auf dem
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Grundstuick, auf dem der Versicherungsort liegt, be-
triebsbedingt vorhandene oder verwendete radioak-
tive Isotope entstehen und soweit die MalRknahmen
gesetzlich geboten sind;

A1-11.2.15 Reparaturkosten fiir Gebdudebeschadigungen
durch unbefugte Dritte nach einem Einbruch

Der Versicherer ersetzt bei Zwei- oder Mehrfamilien-
hausern die notwendigen Kosten, die dem Versiche-
rungsnehmer fur die Beseitigung von Schaden an
Turen, Schléssern, Fenstern, Rollldaden und Schutz-
gittern dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter
Dritter

® in das Gebaude eingebrochen, eingestiegen
oder mittels falscher Schllissel oder anderer
Werkzeuge eingedrungen ist oder

® versucht, durch eine solche Handlung in ein ver-
sichertes Gebaude einzudringen.

Sofern Versicherungsschutz fiir diese Kosten bereits
Uber einen anderen Vertrag (z. B. Hausratversiche-
rung) besteht, leistet der Versicherer keine Entscha-
digung.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt;

A1-11.2.16 Reparaturkosten fiir Gebdudebeschadigungen
durch unbefugte Dritte — mutwillige Beschadigung

A1-11.2.16.1 Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten fiir
die Beseitigung von Schéaden, die von unbefugten
Dritten unmittelbar durch mutwillige Beschadigung
an der Auenseite von versicherten Gebauden im
Sinne von A1-7.1 verursacht werden.

A1-11.2.16.2 Nicht versichert sind Schaden durch einen Ein-
bruch oder Einbruchversuch nach A1-11.2.15 so-
wie Schaden durch Graffiti nach A1-11.2.17.

A1-11.2.16.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den
Schaden dem Versicherer und der Polizei unverzig-
lich anzuzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Obliegenheit, so ist der Versicherer nach
MaRgabe der in B3-3.1.3 und B3-3.3 beschriebe-
nen Voraussetzungen zur Kindigung berechtigt
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

A1-11.2.16.4 Die Entschadigung ist je Versicherungsfall und
Versicherungsperiode auf den vereinbarten Betrag
begrenzt.

Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten
Selbstbehalt gekirzt.

A1-11.2.16.5 Versicherungsnehmer und Versicherer kdnnen unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende
der laufenden Versicherungsperiode durch Erkla-
rung in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) verlangen,
dass dieser Versicherungsschutz fur Graffiti mit
Beginn der nachsten Versicherungsperiode entfallt.

Macht der Versicherer von diesem Recht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Erklarung des Versicherers zum Ende der laufen-
den Versicherungsperiode kiindigen;

A1-11.2.17 Reparaturkosten fiir Gebdudebeschadigungen
durch unbefugte Dritte — Graffiti

A1-11.2.17.1 Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten fiir
die Beseitigung von Schaden durch Graffiti (Verun-
staltung durch Farben oder Lacke), die durch unbe-
fugte Dritte an der Auflenseite von versicherten
Gebauden im Sinne von A1-7.1 verursacht werden.

A1-11.2.17.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den
Schaden dem Versicherer und der Polizei unverzig-
lich anzuzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Obliegenheit, so ist der Versicherer nach
MafRgabe der in B3-3.1.3 und B3-3.3 beschriebe-
nen Voraussetzungen zur Kiindigung berechtigt
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
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A1-11.2.17.3 Die Entschadigung ist je Versicherungsfall und

A1-11.2.17.4 Versicherungsnehmer
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Versicherungsperiode auf den vereinbarten Betrag
begrenzt.

Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten
Selbstbehalt gekiirzt.

und Versicherer koénnen
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode durch
Erklarung in Textform verlangen, dass dieser Ver-
sicherungsschutz fur Graffiti mit Beginn der nachs-
ten Versicherungsperiode entfallt.

Macht der Versicherer von diesem Recht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Erklarung des Versicherers zum Ende der laufen-
den Versicherungsperiode kiindigen;

Feuerloschkosten

Abweichend von A(GB)-3.1.6.1 sind Feuerldschkos-
ten versichert, wenn diese Kosten vom Versiche-
rungsnehmer zu tragen sind;

Kosten fiir die Beseitigung von Schaden durch
Fehlalarm durch Rauchmelder

Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten fir
die Beseitigung von Gebaudeschaden, die durch
gewaltsames Eindringen von Polizei oder Feuerwehr
infolge eines Fehlalarms von Rauchmeldern am ver-
sicherten Gebaude entstanden sind.

Sofern Versicherungsschutz fiir Kosten gemaR Satz 1
bereits Uber einen anderen Vertrag (z. B. Hausrat-
versicherung) besteht, leistet der Versicherer keine
Entschadigung.

Die Entschadigung ist auf den vereinbarten Betrag
begrenzt;

Kosten durch Wasser- und Gasverlust

fir den Mehrverbrauch von Frischwasser und Gas,
der infolge eines Versicherungsfalles entsteht und
den das Wasser- oder Gasversorgungsunternehmen
in Rechnung stellt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt;

Kosten fiir die Beseitigung von Rohrverstopfungen

von Ableitungsrohren innerhalb versicherter Gebau-
de sowie auflerhalb versicherter Gebaude auf dem
Versicherungsgrundstuick.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt;

Kosten fiir psychologische Betreuung/Therapie
nach einem erheblichen Versicherungsfall

Der Versicherer ersetzt die Kosten fir den Versiche-
rungsnehmer oder eine mit Ihm in hauslicher Gemein-
schaft lebenden Person fir die infolge eines erhebli-
chen Versicherungsfalles am Versicherungsort not-
wendigen und tatsachlich angefallenen Kosten einer
medizinisch notwendigen, professionellen psycholo-
gischen Beratung bzw. Therapie bei einem nach
dem Gesetz Uber die Berufe des psychologischen
Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten (PschThG) zugelassenen
Therapeuten, sofern die Therapie spatestens drei
Monate nach dem Schadenereignis beginnt.

Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn das bei uns
versicherte Gebaude zu mehr als 50 Prozent zerstort
wurde.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt;

Stornierungskosten bei schadenbedingtem Reise-
storno

A1-11.2.23.1 Der Versicherer ersetzt die Stornierungskosten

SP 2902-

einer bereits gebuchten mindestens 4-tédgigen Ur-
laubs- oder Dienstreise, wenn der Versicherungs-
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nehmer und mitreisende Personen, die mit dem
Versicherungsnehmer in hauslicher Gemeinschaft
leben, wegen eines erheblichen Versicherungsfal-
les eine Reise stornieren missen.

Erheblich ist ein Versicherungsfall, sofern der er-
satzpflichtige Schaden voraussichtlich den verein-
barten Betrag Ubersteigt.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor
Stornierung der Reise mit dem Versicherer Kontakt
aufzunehmen und Verhaltensweisungen einzuho-
len, soweit es den Umstanden nach zumutbar ist.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser Oblie-
genheit ergeben sich aus B3-3;

Verpflegungskosten, wenn Privatpersonen infolge
eines Schadenfalles Hilfe geleistet haben

Sofern die Entschadigungsleistung fiir den Versiche-
rungsfall den vereinbarten Betrag Ubersteigt, ersetzt
der Versicherer Kosten fir eine angemessene Ver-
pflegung, wenn Privatpersonen (nicht mit dem Versi-
cherungsnehmer in hauslicher Gemeinschaft lebend)
infolge eines Schadenfalles unmittelbar Hilfe geleis-
tet haben und wahrend der Dauer der Hilfeleistung
(max. bis 48 Stunden nach Schadeneintritt) verpflegt
worden sind.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt und erfolgt ausschlieRlich
gegen Nachweis der tatsachlich entstanden Kosten;

Mehrkosten infolge erhéhten Energieverbrauchs
im Schadenfall

Der Versicherer ersetzt, sofern nicht als Hauptschaden
zu entschadigen, auch die Kosten fiir den erhdhten
Energieverbrauch, die infolge eines Versicherungs-
falles entstehen.

Die Entschadigung ist auf den vereinbarten Betrag
begrenzt;

Kosten fiir Energieberatung und Erlangung eines
Energieausweises

Ubersteigt der entschadigungspflichtige Schaden den
vereinbarten Betrag, so beteiligt sich der Versicherer
an den Kosten flr eine qualifizierte Energieberatung
durch einen durch die BAFA (Bundesamt fiir Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle) zugelassenen Energieberatern
sowie der Erlangungen eines Energieausweises.

Mehrkosten fiir die Verwendung baubiologischer
Baustoffe

1 Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen
Mehrkosten, wenn baubiologische Baustoffe zur
Wiederherstellung der vom Schaden betroffenen
Gebaudeteile verwendet werden. Hierunter fallen
z. B. naturlich nachwachsende Rohstoffe oder
schadstofffreie/-arme Materialien.

Die Mehrkosten werden ersetzt, soweit die Bau-
maflnahmen dem Stand der Technik entsprechen
und nicht bereits vor Eintritt des Versicherungsfal-
les veranlasst wurden.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt;

Entschéddigung fiir Eigenleistungen nach einem
Versicherungsfall (ausschlieBlich in Abstimmung
mit dem Versicherer)

1 Diese Entschadigung gilt fir Versicherungsnehmer,
die ausschlieRlich nach vorheriger Abstimmung mit
dem Versicherer in Eigenleistung oder mittels Nach-
barschaftshilfe Schaden teilweise oder vollstandig
selbst beheben Die Kosten werden nach Einzel-
nachweis ersetzt, soweit die Baumalinahmen dem
Stand der Technik entsprechen und nicht bereits vor
Eintritt des Versicherungsfalles veranlasst wurden;

Die Entschadigung ist auf den vereinbarten Betrag
begrenzt.



A1-12 Was ist unter Mietausfall und Mietwert zu verstehen?
In welchem Umfang sind sie versichert?

A1-12.1

A1-12.2
A1-12.2.1

A1-12.2.2

A1-12.3

A1-13
A1-13.1

A1-13.2
A1-13.21

A1-13.2.2
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Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt

a) den Mietausfall, wenn Mieter von Wohnraumen
wegen eines Versicherungsfalles zu Recht die
Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt
haben. Das schlief3t die fortlaufenden Betriebskos-
ten im Sinne des Mietrechts ein.

b) den ortsublichen Mietwert von Wohnraumen, die
der Versicherungsnehmer selbst bewohnt. Das
schliefl3t die fortlaufenden Betriebskosten im Sinne
des Mietrechts ein.

Voraussetzung fir den Ersatz des Mietwerts ist,
dass dem Versicherungsnehmer wegen eines Ver-
sicherungsfalles nicht zugemutet werden kann,
zumindest Teile der Wohnung zu nutzen.

c) auch einen durch 6ffentlich-rechtliche Wiederher-
stellungsbeschrankungen verursachten zusatzli-
chen Mietausfall nach a) bzw. Mietwert nach b).

Zeitraum fiir Mietausfall oder Mietwert

Mietausfall oder Mietwert werden fiir den Zeitraum
ersetzt, in dem Raume nicht benutzbar sind, héchs-
tens aber fiir die vereinbarte Dauer seit dem Eintritt
des Versicherungsfalles.

Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt,
wie der Versicherungsnehmer die moégliche Wieder-
benutzung nicht schuldhaft verzdgert. Es gelten die
Regelungen zur Schadenabwendungs-/-minderungs-
pflicht nach B3-3.2.1.

Gewerblich genutzte Raume

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, gilt der Mietausfall nach
A1-12.1 auch fir gewerbliche genutzte Raume fur die
vereinbarte Dauer (Haftzeit nach A1-12.2) mitversichert.

Die Entschadigung ist auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt.

In welchem Umfang besteht Versicherungsschutz?

Der Versicherungswert bildet die Grundlage fur die
Berechnung der Entschadigung.

Der Versicherungswert fur das Gebaude gilt auch fur
Gebaudezubehor und weitere Grundstlicksbestandtei-
le nach A1-7.3 und A1-7.4.

Gleitender Neubauwert Plus

Versichert ist der ortsiibliche Neubauwert der im
Versicherungsschein bezeichneten Gebaude zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Hierzu gehoéren
auch Architektenhonorare sowie sonstige Konstruk-
tions- und Planungskosten.

Kann eine Sache wegen Technologiefortschritts in

derselben Art und Gite nicht mehr oder nur mit un-

wirtschaftlichem Aufwand wiederhergestellt werden,

umfasst der Gleitende Neuwert Plus auch Aufwen-

dungen fiir Ersatzglter. Diese missen den zu erset-

zenden Sachen mdglichst nahe kommen.

Werden innerhalb der Versicherungsperiode

a) Flache,

b) Gebaudetyp,

c) Bauausfiihrung oder

d) sonstige vereinbarte Merkmale, die der Beitrags-
berechnung zugrunde liegen, durch bauliche
MaRnahmen verandert, gilt Folgendes:
Versicherungsschutz besteht bis zum Ende der
Versicherungsperiode, auch wenn die getroffene
MaRnahme wertsteigernd ist.

Im Gleitenden Neubauwert Plus berlicksichtigt sind:

Mehrkosten durch &ffentlich-rechtliche Wiederherstel-
lungsbeschrankungen, die dadurch entstehen, dass
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versicherte und vom Schaden betroffene Sachen
wegen Offentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in der-
selben Art und Gute wiederhergestellt oder wieder-
beschafft werden kénnen.

Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versi-
cherungsfalles und der unverziiglich veranlassten
Wiederherstellung.

Der Versicherer passt den Versicherungsschutz nach
A1-13.2.1 an die Baukostenentwicklung an (siehe
A1-16). Insoweit besteht Versicherungsschutz auf
der Grundlage des ortsiiblichen Neubauwerts zum
Zeitpunkt der unverzuglich nach dem Versicherungs-
fall veranlassten Wiederherstellung.

Gleitender Zeitwert Plus bei unterlassener oder
verspateter Wiederherstellung

Bei Gebauden, die nicht oder verspatet wiederherge-
stellt werden (siehe A1-17.6), ist nur der Gleitende
Zeitwert Plus versichert.

Der Gleitende Zeitwert Plus ist der Neubauwert Plus
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles abzuglich der
Wertminderung insbesondere durch Alter und Abnut-
zungsgrad.

Gemeiner Wert bei dauerhaft entwerteten Gebauden

Bei Gebauden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst
dauerhaft entwertet sind, ist nur noch der erzielbare
Verkaufspreis ohne Grundstlicksanteile versichert
(gemeiner Wert). Eine dauerhafte Entwertung liegt ins-
besondere vor, wenn Gebaude fiir ihren Zweck nicht
mehr zu verwenden sind.

A1-14 Wie wird der Beitrag ermittelt?

A1-14.1

A1-14.2

Grundlagen der Berechnung des Beitrags sind

a) die Flache und die Anzahl der Wohn-/Gewerbe-
einheiten,

b) die durchschnittliche Einheitengréile,
c) der Risikoort,

d) die Leistungsvariante,

e) das Gebaudealter,

f) sonstige vereinbarte Merkmale (z. B. Bauartklasse,
Selbstbehalt, Denkmalschutz), die fur die Bei-
tragsberechnung erheblich sind, und

g) der Beitragssatzfaktor.

Fir die nach Wohn-/Gewerbeeinheiten tarifierten

Gefahren/Bausteine gilt:

Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet

durch die Multiplikation folgender Werte:

e Anzahl Wohn-/Gewerbeinheiten mit durchschnittlicher
EinheitengrofRe (nach A1-17.10.3.4),

e Beitrag je Wohn-/Gewerbeeinheit,

e Beitragssatzfaktor.

Das Ergebnis dieser Multiplikation wird kaufmannisch

auf zwei Nachkommastellen gerundet, d. h. ist die dritte

Zahl nach dem Komma eine Funf oder eine hdhere

Zahl, wird aufgerundet, ansonsten abgerundet.

A1-15 Was sind die Grundlagen der Anpassung von Versi-
cherungsschutz und Beitrag?

Es gelten folgende Grundlagen:

A1-15.1

A1-15.2
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Wird der Versicherungsschutz nach A1-13.2.3 angepasst,
verandert sich der Beitrag. Dazu kommt es, wenn sich
der Anpassungsfaktor erhoht oder vermindert.

Der Anpassungsfaktor verandert sich jeweils zum
1. Januar eines jeden Jahres fiur die in diesem Jahr
beginnende Versicherungsperiode. Er erhoht oder
vermindert sich entsprechend dem Prozentsatz, um
den sich folgende Indizes geandert haben:

e Der ,Baupreisindex fur Wohngebaude" fur den
Monat Mai des Vorjahres

und



A1-15.3

e der ,Tariflohnindex fir das Baugewerbe" fiir das
2. Quartal des Vorjahres.

Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt.

Bei dieser Anpassung wird die Anderung des Bau-
preisindex zu 80 Prozent und die des Tariflohnindex zu
20 Prozent berlcksichtigt. Bei der Berechnung der
Veranderungsraten zum Vorjahr und der anschlieRen-
den Gewichtung bei- der Veranderungsraten wird je-
weils auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Der Anpassungsfaktor wird kaufmannisch auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet.

Bei Beginn der Deckung wird der Beitragssatzfaktor
auf den Wert 1 gesetzt.

Der Beitragssatzfaktor erhoht oder vermindert sich
entsprechend um den Prozentsatz, um den sich der in
A1-15.2 ermittelte Anpassungsfaktor gegeniiber dem
des Vorjahres verandert hat.

Der Beitragssatzfaktor wird um den so ermittelten Ver-
anderungsprozentsatz erhoht oder vermindert und
kaufmannisch auf sechs Stellen nach dem Komma ge-
rundet.

A1-16 Was geschieht bei einer nachtriglichen Anderung

ei
A1-16.1

A1-16.2

nes Beitragsmerkmals?

Beitragserhohung

Andert sich nachtréglich ein Umstand nach A1-14.1 a)
bis d) und ergibt sich dadurch ein héherer Beitrag, gilt:
Der Versicherer kann den hoheren Beitrag ab dem Zeit-
punkt verlangen, zu dem die Anderung angezeigt wird.
Beitragsreduzierung

Entfallt nachtraglich ein Umstand nach A1-14.1 a) bis
d) und ergibt sich dadurch ein niedrigerer Beitrag, gilt:
Der Versicherer muss den Beitrag ab dem Zeitpunkt
reduzieren, ab dem er davon Kenntnis erlangt. Das
gleiche gilt, wenn diese Umstande ihre Bedeutung ver-

loren haben oder der Versicherungsnehmer nur irrtim-
lich angenommen hatte, dass sie vorliegen.

A1-17 Wie wird die Entschadigung ermittelt?

A1-17.1
A1-17.1.1

A1-17.1.2

SP 2902-A1

Grundlagen der Entschadigungsberechnung
Der Versicherer ersetzt

a) bei zerstorten Gebauden die ortsliblichen Wie-
derherstellungskosten nach A1-13.2.1 zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles. Das schlie3t
Mehrkosten nach A1-13.2.2 ein. Architektenho-
norare sowie sonstige Konstruktions- und Pla-
nungskosten gehoéren auch zur Entschadigung.

b) bei beschadigten Gebauden oder sonstigen be-
schadigten Sachen die erforderlichen Reparatur-
kosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
Der Versicherer ersetzt aufllerdem eine Wert-
minderung, die durch die Reparatur nicht ausge-
glichen wird. Ersetzt wird aber hochstens der
Versicherungswert zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles.

c) bei =zerstérten oder abhandengekommenen
sonstigen Sachen den Wiederbeschaffungspreis
fur Sachen gleicher Art und Gite im neuwertigen
Zustand zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Wenn wegen 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften tech-
nisch noch brauchbare Sachsubstanz der versicherten
Sachen fir die Wiederherstellung nicht verwendet
werden darf, dann erhélt der Versicherungsnehmer
eine entsprechende Entschadigung nach A1-17.1.1.

Das setzt voraus, dass

a) die behdrdlichen Anordnungen nicht vor Eintritt
des Versicherungsfalles erteilt wurden oder
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b) die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles nicht aufgrund 6ffentlich-rechtlicher
Vorschriften ganz oder teilweise untersagt war.

Preissteigerungen zwischen dem Versicherungsfall
und der Wiederherstellung werden entschadigt, wenn
die Wiederherstellung innerhalb von drei Jahren nach
Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt wird.

Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der
Entschadigungsberechnung nach A1-17.1.1 ange-
rechnet.

Gemeiner Wert

Soweit ein Gebdude zum Abbruch bestimmt oder
sonst dauerhaft entwertet, werden versicherte Sachen
zum erzielbaren Verkaufspreis ohne den Grundstlicks-
anteil entschadigt.

Geringerwertige oder h6herwertige Bauausgestaltung

Sind die versicherten Gebaude zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalles in der tatsdchlichen Bauausge-
staltung geringerwertig als im Versicherungsvertrag
beschrieben, gilt:

Der Versicherer ist nicht verpflichtet, mehr als den
tatsachlich eingetretenen Schaden zum ortsiiblichen
Neubauwert zu ersetzen.

Ist zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die tatsach-
liche Bauausgestaltung héherwertig, gilt:

a) Dies kann zu einer Kirzung der Entschadigung
flhren.

Grundlage fur die Entschadigung ist dann die im
Versicherungsvertrag beschriebene Bauausge-
staltung (A1-14.1 a) bis d). Der Versicherer er-
setzt in diesem Fall nur die dafir ortstblichen
Wiederherstellungskosten (A1-17.1.1 a) bzw. die
notwendigen Reparaturkosten (A1-17.1.1 b).

b) Die folgenden Regelungen bleiben davon unbe-
ruhrt:

Umfang und der Anpassung des Versicherungs-
schutzes (siehe A1-13), Verletzung der vorver-
traglichen Anzeigepflicht nach B3-1 und Gefah-
rerhéhung (siehe A1-19 sowie B3-22).

Kosten

Versicherte Kosten nach A1-11.1 werden ersetzt,
wenn sie nachweislich tatsachlich angefallen sind. Da-
bei werden die jeweils vereinbarten Entschadigungs-
grenzen berucksichtigt.

Mietausfall, Mietwert

Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall
bzw. Mietwert bis zum Ende des vereinbarten Zeit-
raums nach A1-12.2.

Neuwertanteil

Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf
Zahlung des Teils der Entschadigung, der den Zeit-
wertschaden Ubersteigt (Neuwertanteil) nur unter fol-
genden Voraussetzungen:

a) Der Versicherungsnehmer stellt sicher, dass er die
Entschadigung verwenden wird, um versicherte
Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an
der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wie-
derzubeschaffen und

b) die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ist
innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach
Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt.

Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle
rechtlich nicht moglich oder wirtschaftlich nicht zu ver-
treten, genugt es, das Gebaude an anderer Stelle in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu errichten.

Der Versicherungsnehmer muss den Neuwertanteil zu-
riickzahlen, wenn er verschuldet hat, dass die Sache
nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederher-
gestellt oder wiederbeschafft wurde.



A1-17.7 Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und soweit
sie tatsachlich angefallen ist. Sie wird nicht ersetzt,
wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug
berechtigt ist.

A1-17.8 Selbstbeteiligung

Selbstbeteiligungen werden in der vereinbarten Héhe
von der Entschadigung abgezogen.

A1-17.9 Gesamtentschadigung, Kosten auf Weisung des
Versicherers

Die Gesamtentschadigung flr versicherte Sachen,
versicherte Kosten und versicherten Mietausfall/Miet-
wert ist je Versicherungsfall auf die zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalles im Versicherungsschein bzw. dem
aktuellen Nachtrag zum Versicherungsschein ausge-
wiesene Hochstentschadigung begrenzt.

Wird diese Hochstentschadigung bereits vollstéandig
ausgeschopft, so werden zusétzlich versicherte Kosten
(siehe A1-11) dariber hinaus bis zum vereinbarten Be-
trag ersetzt.

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten,
die auf Weisung des Versicherers entstanden sind,
werden unbegrenzt ersetzt.

A1-17.10 Feststellung und Berechnung einer Unterversiche-
rung, Ermittlung der Anzahl Wohn-/Gewerbe-
einheiten

A1-17.10.1 Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung

Ist das Wohneinheitenmodell vereinbart, nimmt der
Versicherer bei der Entschadigung keinen Abzug
wegen Unterversicherung vor (Unterversicherungs-
verzicht), wenn bei Eintritt des Versicherungsfalles
die tatsachlich vorhandene Anzahl Wohn-/Gewerbe-
einheiten der im Versicherungsschein genannten
Anzahl Wohn-/Gewerbeinheiten entspricht.

Ist die angegebene Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten
geringer als die tatsachliche, wird die Entschadi-
gungsleistung im Verhaltnis von der im Antrag ange-
gebenen zu der tatsdchlich vorhandenen Anzahl
Wohn-/Gewerbeeinheiten gekiirzt.

(Berechnungsformel: Entschadigung = Schadenbetrag
multipliziert mit der dem Vertrag zugrunde liegenden
Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten und dividiert durch
die tatsachliche Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten).

Die Erstattung von versicherten Kosten nach A1-11
wird nach der gleichen Berechnungsformel in dem
Verhaltnis von der dem Vertrag zugrundeliegenden
Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten und dividiert durch
die tatsachliche Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten ge-
kurzt. Das schlief3t auch Schadenabwendungs-, Scha-
denminderungs- und Schadenermittiungskosten ein.

A1-17.10.2 Unterversicherungsverzicht

A1-17.10.2.1 Der Versicherer verzichtet auf den Abzug wegen
Unterversicherung, wenn die mit dem Versicherer
vereinbarte Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten der
tatsachlich vorhandenen Anzahl Wohn-/Gewerbe-
einheiten entspricht, der Verzicht gilt bis zur Hochst-
entschadigung.

A1-17.10.2.2 Dies gilt nur, solange nicht ein weiterer Wohn-
gebaudeversicherungsvertrag desselben Versiche-
rungsnehmers fir denselben Versicherungsort
ohne Vereinbarung gemaf A1-17.10.2.1 besteht.

A1-17.10.3 Fur die Berechnung der Wohn-/Gewerbeeinheiten
gilt folgende Regelung:

A1-17.10.3.1 Die Wohn- und Nutzflache ist den Bauunterlagen
oder dem Kaufvertrag zu entnehmen, sofern diese
den aktuellen Ausbauzustand wiedergeben.

A1-17.10.3.2 Falls entsprechende Unterlagen gemaft A1-17.10.3.1
nicht vorliegen, kann die Ermittlung der Wohn- und
Nutzflache ebenfalls durch Sachverstandige, Fach-
betriebe, Wohnflachenverordnung (WoFIV) oder
Nutzungsflache nach DIN 277 erfolgen.
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A1-17.10.3.3 Erfolgt keine Ermittlung gemal A1-17.10.3.2 ist
alternativ die Wohn- und Nutzflache definiert als
die zu Wohn- oder Gewerbezwecken nutzbare
Grundflache aller Rdume des versicherten Objek-
tes (Dachschragen reduzieren diese Flache nicht).

Hierzu zahlen auch Hobbyrdume (z. B. Partyraum,
Fitnessraum, Werkstatt), Wintergarten, Saunen und
zu gewerblichen Zwecken genutzte Lagerrdume.

Nicht zu dieser Wohn- und Nutzflache zahlen:

® Treppen, Balkone, Loggien, Terrassen, Dach-
garten,

® Garagen und Carports,
® Abstellrdume,

® Waschkiichen, Heizungs-, Wirtschafts- und
Trockenraume,

® nicht ausgebaute Dach- und Kellergeschosse.

Eine Mischnutzung der vorgenannten Raumflachen
wird vollumfanglich der Wohn- und Nutzflache zu-
gerechnet.

A1-17.10.3.4 Die fur die Beitragsberechnung erforderliche durch-
schnittliche EinheitengréRe ergibt sich aus der ge-
samten Wohn- und Nutzflache nach A1-17.10.3.1
bis A1-17.10.3.3, geteilt durch die Anzahl der vor-
handenen Wohn-/Gewerbeeinheiten.

Jede Wohnung und jedes Gewerbe wird dabei als
eine Einheit betrachtet, sofern die durchschnittliche
Flache je Wohnung/Gewerbe kleiner als 200 Qua-
dratmeter ist. Hierzu wird die gesamte Wohn- und
Nutzflache durch die Anzahl der Wohn-/Gewerbe-
einheiten geteilt.

Liegt die durchschnittliche Gré3e tber 200 Quadrat-
meter, wird fir das gesamte Objekt je angefangene
100 Quadratmeter eine weitere Einheit zugrunde
gelegt.

A1-18 Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten (zusétzliche Obliegenheiten) hat der Versiche-
rungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfiillen?

A1-18.1 Sicherheitsvorschriften

Als vertraglich vereinbarte, zusatzliche Obliegenheiten
gelten folgende Sicherheitsvorschriften:

A1-18.1.1 Versicherte Sachen sind stets in ordnungsgemaem
Zustand zu erhalten. Dies gilt insbesondere fiir was-
serfihrende Anlagen und Einrichtungen, Dacher und
aulen angebrachte Sachen.

Mangel oder Schaden an diesen Sachen missen
unverzuglich beseitigt werden.

A1-18.1.2 Nicht genutzte Gebaude oder Gebaudeteile mussen
zu jeder Jahreszeit gentigend haufig kontrolliert wer-
den. AuBerdem sind dort alle wasserfiihrenden An-
lagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren
und entleert zu halten.

A1-18.1.3 In der kalten Jahreszeit missen alle Gebdude und
Gebaudeteile beheizt werden. Dies ist geniigend
haufig zu kontrollieren.

Alternativ sind dort alle wasserfiihrenden Anlagen
und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und
entleert zu halten.

A1-18.1.4 Zur Vermeidung von Uberschwemmungs- bzw.
Ruckstauschaden gilt:
Die Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrund-
stiick missen frei gehalten werden.
A1-18.2 Folgen einer Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A1-18.1

genannten Obliegenheiten, gilt unter den Vorausset-
zungen nach B3-3.1.3 und B3-3.3 Folgendes:

Der Versicherer ist berechtigt zu kuindigen. Auf3erdem
kann er ganz oder teilweise leistungsfrei sein.
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Welche besonderen Umstédnde erhéhen die Gefahr?
Anzeigepflichtige Gefahrerh6hung

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhéhung nach B3-2 kann
insbesondere in den folgenden Fallen vorliegen:

a) Es andert sich ein Umstand, nach dem der Versi-
cherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

b) Das Gebaude oder der Uberwiegende Teil des
Gebaudes wird nicht mehr genutzt.

c) Am Gebaude werden Baumafinahmen durchgefiihrt,
in deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise ent-
fernt wird.

d) BaumaRnahmen am Gebaude fiihren dazu, dass
es Uberwiegend unbenutzbar wird.

e) In dem Gebaude wird ein Gewerbebetrieb aufge-
nommen oder verandert.

f) Das Gebaude wird nach Vertragsschluss unter
Denkmalschutz gestellt.

Folgen einer Gefahrerh6hung

Die Folgen einer Gefahrerh6hung sind in B3-2.3 bis
B3-2.5 geregelt.

Welche Besonderheiten gelten bei Kiindigungen und
angemeldeten Realrechten?

Hat ein Realglaubiger sein Grundpfandrecht angemeldet,
ist eine Kindigung des Versicherungsverhaltnisses durch
den Versicherungsnehmer fiir die Gefahrengruppe Brand,
Blitzschlag, Uberspannung durch Blitz, Explosion, Implo-
sion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeugs, seiner
Teile oder seiner Ladung in folgenden Fallen wirksam:

Der Versicherungsnehmer hat mindestens einen Monat
vor Ablauf des Versicherungsvertrages nachgewiesen,
dass

a) zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kiindigung spéatestens
zulassig war, das Grundstiick nicht mehr mit dem
Grundpfandrecht belastet war, oder

b) der Realglaubiger der Kiindigung zugestimmt hat.

Dies gilt nicht fir eine Kindigung nach Verauflerung
oder im Versicherungsfall.

Was sind die Grundlagen der Berechnung und An-
passung des Beitrags (Beitragsanpassungsklausel)?

Grundsatz

Der Beitrag kann, auch soweit er fir erweiterten Versi-
cherungsschutz vereinbart ist, maximal einmal pro
Versicherungsjahr nach Mafligabe der nachfolgenden
Regelungen von dem Versicherer angepasst werden
und dementsprechend steigen oder sinken.

Der Versicherer ist jedoch verpflichtet, zumindest alle
funf Jahre zu Uberprifen, ob der Beitrag entsprechend
den nachfolgenden Regelungen anzupassen ist.

Beitragsanpassungsklausel

.1 Bei der Erstkalkulation des Tarifes werden der Beitrag
fir die einzelne Risikoart sowie die Beitrage fiir erwei-
terten Versicherungsschutz unter Beriicksichtigung
von Schaden, Kosten (Provisionen, Sach- und Perso-
nalkosten, Ruckversicherungsbeitrage und Kapital-
kosten) und gegebenenfalls Feuerschutzsteuer kal-
kuliert.

Der Schaden wird Uber den Schadensatz (jahrlicher
Schadenaufwand geteilt durch die Anzahl Wohn-/
Gewerbeeinheiten) geschatzt.

Die Ermittlung des Schadensatzes erfolgt aus Infor-
mationen, die das zu kalkulierende Risiko beschrei-
ben (z. B. unternehmenseigene Daten, externe sta-
tistische Daten, insbesondere des Gesamtverbandes
der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.). Zum
anderen wird die voraussichtliche kunftige Schaden-
und Kostenentwicklung bertcksichtigt. Aus diesen

04/2025

A1-21.2.2

A1-21.2.3

A1-21.2.4

Abschnitt A1 — Wohngebaudeversicherung

Ergebnissen werden mit versicherungsmathemati-
schen Methoden Werte berechnet, die in der Zukunft
im Durchschnitt zu erwarten sind (Schaden-/Kosten-
satz).

Der Versicherer Uberprift, ob die voraussichtliche
kiinftige Entwicklung des Schadenbedarfs bzw. der
den betrachteten Vertragen zurechenbaren Kosten
mit dem von ihm kalkulierten Schaden- und Kosten-
aufwand Ubereinstimmt.

Die Ermittlung erfolgt wie in A1-21.2.1 beschrieben
auf Grundlage der dann aktuellen Informationen Uber
den Schadenverlauf.

Dabei dirfen grundsatzlich nur die seit dem Vertrags-
schluss bzw. der letzten Anpassung des Versiche-
rungsbeitrages eingetretenen, nicht vom Versicherer
vorhersehbaren Veranderungen der Schaden- und
Kostenentwicklung sowie gegebenenfalls der Feuer-
schutzsteuer berticksichtigt werden.

Preissteigerungen, die bereits in die Entwicklung von
Anpassungsfaktoren eingeflossen sind, dirfen bei
diesen Berechnungen nicht noch einmal bertcksich-
tigt werden.

Fir Teile des Gesamtbestandes, die nach objektiven
risikobezogenen Kriterien abgrenzbar sind, kann zur
Ermittlung des Anpassungsbedarfs auf den entspre-
chenden Teilbestand abgestellt werden. Dabei ist die
Neukalkulation stets auf der Basis einer ausreichend
groRRen Zahl gleichartiger Risiken durchzufiihren.

Ist der neu ermittelte Schaden-/Kostensatz um mehr als
5 Prozent héher als der bei der letzten Beitragsuber-
prifung ermittelte (bzw. der bei der Erstkalkulation
ermittelte, sofern es sich um die erste Beitragslber-
prifung handelt), ist der Versicherer berechtigt, den
Beitrag entsprechend zu erhéhen. Fallt er um mehr
als 5 Prozent niedriger aus, ist der Versicherer ver-
pflichtet, den Beitrag entsprechend zu senken.

Abweichungen, die wegen eines Nicht-Erreichens
dieses Schwellenwertes von 5 Prozent nicht im
Rahmen einer Beitragsanpassung beriicksichtigt
werden koénnen, werden bei kinftigen Beitragsiber-
prifungen berlcksichtigt.

Dabei darf der neue Versicherungsbeitrag nicht héher
sein als der Versicherungsbeitrag fir neu abzu-
schlieRende Versicherungsvertrage mit gleichen Tarif-
merkmalen und gleichem Deckungsumfang.

Der neue Versicherungsbeitrag gilt mit Wirkung ab
Beginn der nachsten Versicherungsperiode, wenn der
Versicherer den Versicherungsnehmer lber die Bei-
tragsanpassung spatestens einen Monat vor deren
Wirksamwerden in Textform informiert und Uber sein
im Folgenden geregeltes Kiindigungsrecht belehrt hat.

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Mitteilung der
Beitragserhohung mit sofortiger Wirkung, frihestens
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitragser-
héhung, kindigen.

A1-22 Sonstige vertragliche Regelungen

A1-22.1

A1-22.1.1

15 von 20

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit des Versi-
cherungsnehmers

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, gilt folgende Regelung:

Beitragsbefreiung

Wird der Versicherungsnehmer unfreiwillig arbeitslos,
wird der Vertrag vorubergehend beitragsfrei weiter-
gefihrt.

Unfreiwillige Arbeitslosigkeit liegt auch dann vor, wenn
der Versicherungsnehmer und sein Arbeitgeber das
Arbeitsverhaltnis einvernehmlich durch Aufhebungs-
vertrag beendet haben.



A1-22.1.2 Leistungsfreiheit

Kein Anspruch auf Gewahrung von beitragsfreiem
Versicherungsschutz besteht, wenn der Versiche-
rungsnehmer

a) wegen fristloser Kindigung seines Arbeitsver-
héltnisses durch seinen Arbeitgeber arbeitslos
geworden ist oder

b) das Arbeitsverhaltnis selbst gekiindigt hat.

A1-22.1.3 Voraussetzungen fiir beitragsfreien Versiche-
rungsschutz

Vom Beginn dieser Leistungszusage an bis zum
Eintritt der Arbeitslosigkeit sind die Beitrdge zu
dieser Versicherung mindestens 36 Monate lang
ununterbrochen entrichtet worden.

A1-22.1.3.2 Bei Beginn dieser Leistungszusage hat der Versi-
cherungsnehmer das 50. Lebensjahr und bei Be-
ginn der Arbeitslosigkeit das 60. Lebensjahr noch
nicht vollendet.

A1-22.1.3.3 Der Versicherungsnehmer ist unmittelbar vor Eintritt
der Arbeitslosigkeit mindestens 3 Jahre als Arbeit-
nehmer ununterbrochen sozialversicherungspflichtig
in einem unbefristeten Arbeitsverhaltnis beschaftigt
gewesen.

A1-22.1.3.4 Durch Bescheinigung seines Arbeitgebers weist der
Versicherungsnehmer das Vorliegen der Voraus-
setzungen gemal A1-22.1.3.3 sowie die Grinde
fur die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses nach.

A1-22.1.4 Nachweis

Der Versicherungsnehmer legt eine Bescheinigung
der Bundesagentur fir Arbeit vor, aus der sich der
Beginn der Arbeitslosigkeit ergibt.

A1-22.1.5 Auszubildende, Studenten
Die Beitragsbefreiung gilt auch fur

Auszubildende, die unmittelbar nach 3-jahriger
ununterbrochener Ausbildung arbeitslos werden;

A1-22.1.5.2 Auszubildende, wenn sie nach ununterbrochener
Ausbildung und sofort anschlieRender Beschaftigung
als Arbeitnehmer in einem unbefristeten sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsverhéltnis arbeitslos
werden und der Zeitraum der Ausbildung/Beschéaf-
tigung insgesamt mindestens 3 Jahre betragen hat;

A1-22.1.3.1

A1-22.1.5.1

A1-22.1.5.3 Studenten in einem staatlich anerkannten Studien-
gang an einer Fachhochschule oder Universitat,
die eine mindestens 3-jahrige ununterbrochene
Studiendauer nachweisen kénnen und unmittelbar
anschlieffend arbeitslos werden.

Anstelle einer Bescheinigung des Arbeitgebers
gemal A1-22.1.3.4 ist eine Studienbescheinigung
der Fachhochschule oder Universitat erforderlich.

Bei Studienabbruch besteht kein Anspruch auf Bei-
tragsbefreiung;

A1-22.1.5.4 Studenten in einem staatlich anerkannten Studien-
gang an einer Fachhochschule oder Universitat,
wenn sie nach mindestens 3-jahriger ununterbro-
chener Studiendauer und sofort anschlieRender
Beschaftigung als Arbeitnehmer in einem unbefris-
teten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhalt-
nis arbeitslos werden.

A1-22.1.6 Leistung

A1-22.1.6.1 Sind alle Voraussetzungen erfiillt, wird der Vertrag
auf Antrag beitragsfrei gestellt.

Die Beitragsbefreiung gilt fur langstens 12 Monate
und beginnt mit dem Kalendermonat, der auf den
Eingang der unter A1-22.1.3 bis A1-22.1.5 ge-
nannten Bescheinigungen beim Versicherer folgt.
Fir diesen Zeitraum bereits geleistete Beitragszah-
lungen werden anteilig erstattet.

Die Beitragsbefreiung endet mit Wiederaufnahme
einer neuen sozialversicherungspflichtigen Tatig-
keit, die dem Versicherer unverziglich anzuzeigen
ist. Wahrend der Beitragsbefreiung muss der Ver-
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sicherungsnehmer dem Versicherer den Bewilli-
gungsbescheid der Bundesagentur fir Arbeit vor-
legen, aus dem sich die Dauer des Bezuges von
Arbeitslosengeld ergibt. AuBerdem ist das unun-
terbrochene Fortbestehen der Arbeitslosigkeit alle
3 Monate nachzuweisen.

Unabhangig davon ist der Versicherer jederzeit be-
rechtigt, bei der Bundesagentur fur Arbeit Auskunfte
Uber die Fortdauer der Arbeitslosigkeit einzuholen.

A1-22.1.6.2 Hat eine Beitragsbefreiung gemaR A1-22.1.6.1
weniger als den vereinbarten Zeitraum betragen
und tritt nach Wiederaufnahme einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschaftigung als Arbeitneh-
mer erneut unfreiwillige Arbeitslosigkeit ein, wird
die Dauer der Beitragsbefreiung auf Antrag auf
insgesamt den vereinbarten Zeitraum ausgedehnt.

A1-22.1.6.3 Sofern der Versicherungsnehmer eine Beitragsbe-
freiung insgesamt fir den vereinbarten Zeitraum in
Anspruch genommen hat, missen die Vorausset-
zungen fir eine nochmalige Beitragsbefreiung neu
erfullt werden.

A1-22.2 Home-Service
Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, gilt folgende Regelung:
A1-22.2.1 Erreichbarkeit und Leistung
Auch auBlerhalb der Geschéaftszeiten steht dem Ver-
sicherungsnehmer ein spezieller Home-Service rund
um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, zur Ver-

figung. Im Notfall organisiert dieser rasche Hilfe und
vermittelt qualifizierte Handwerker und Dienstleister.

A1-22.2.2 Rufnummer

Dieser Home-Service kann unter der im Versicherungs-
schein genannten Telefonnummer erreicht werden.

A1-22.3 Leistungsgarantien

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versiche-
rungsschein genannt ist, gelten folgende Regelungen:

Leistungsgarantie gegeniiber den Musterbedin-
gungen des Verbandes

A1-22.3.1

Die diesem Vertrag zugrunde liegenden Bedingun-
gen weichen ausschlieBlich zum Vorteil des Versi-
cherungsnehmers von den durch den Gesamtver-
band der Versicherungswirtschaft (GDV) unverbind-
lich empfohlenen Allgemeinen Wohngebaude Versi-
cherungsbedingungen (VGB 2022 - Wohnflachen-
modell) — Stand 23. November 2023 — ab.

A1-22.3.2 Leistungsgarantie Mindeststandard Arbeitskreis
Beratungsprozesse

Die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
und Besonderen Bedingungen fir die Wohngebau-
deversicherung weichen ausschlieBlich zum Vorteil
des Versicherungsnehmers von den Mindeststan-
dards des Arbeitskreis Beratungsprozesse fir die
Wohngebaudeversicherung — Stand 10.10.2022 — ab.

A1-22.3.3 Kiinftige Bedingungs- und Leistungsverbesse-
rungen (Updategarantie)

Werden die diesem Vertrag zugrunde liegenden All-
gemeinen Versicherungsbedingungen fir die Wohn-
gebaudeversicherung (Wohneinheitenmodell) aus-
schlieBlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers
und ohne Mehrbeitrag geandert, so gelten die Inhalte
der neuen Bedingungen mit Einflhrung auch fir die-
sen Vertrag.

A1-22.3.4 Leistungsgarantie Vorversicherung (Besitzstand)
A1-22.3.4.1 Gegenstand

A1-22.3.4.1.1 Bietet zum Zeitpunkt des Eintritts des Versiche-
rungsfalles der unmittelbare Vorvertrag (Vertrag,
der unmittelbar zuvor bei einem anderen Versi-
cherer auf den Namen des Versicherungsneh-
mers bestanden hat) im Vergleich einen weiter-
gehenden Versicherungsschutz an, als es nach
diesem Vertrag der Fall ist, so werden dement-
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sprechend auch die Leistungen fir die durch
diesen Vertrag versicherten Sachen und Gefah-
ren gemafl A1-1 und A1-4 in dem nachfolgend
genannten Umfang erweitert.

Voraussetzung hierfir ist, dass

a) Uber diesen Vertrag dieselben Interessen
versichert sind, wie sie im Vorvertrag versi-
chert bzw. mitversichert waren,

b) der Vorvertrag zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung bekannt war (Angabe des Vorversiche-
rers und der dortigen Versicherungsschein-
nummer) und

c) der Vorvertrag deutschem Versicherungs-
recht unterliegt bzw. unterlegen hat.

Die Entschadigung ist gemaR A1-22.3.4.2 be-
grenzt.

Nicht versichert sind die unter A1-22.3.4.3 aufge-
fuhrten Gefahren, Schaden und Risiken.

Umfang und Leistungsbegrenzung

Die Hoéchstentschadigung aus dieser Klausel
betragt im Rahmen der Gesamtentschadigung
250.000 Euro je Versicherungsfall und 500.000
Euro fir alle Versicherungsfélle eines Kalender-
jahres aus allen beim Versicherer eingedeckten
Risiken eines Versicherungsnehmers.

Der Versicherer leistet nicht fir Differenzen im
Versicherungsumfang, die sich dadurch ergeben,
dass eine geringere Wohn-/Nutzflache als im
Vorvertrag gewahlt wurde oder eine betroffene
Gefahr nicht weiter versichert wurde.

Die Selbstbehalte zu den versicherten Gefahren
sowie vertraglich vereinbarte Selbstbehalte blei-
ben hiervon unberlhrt und gehen der Leistungs-
garantie Vorversicherung vor.

Ausschliisse

Die Leistungsgarantie Vorversicherung erstreckt
sich ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf:

Vertrage, die vom Vorversicherer gekundigt wur-
den oder im gegenseitigen Einverstandnis auf-
gehoben wurden;

Einschliisse und/oder Leistungserweiterungen

a) auf Allgefahren-/Allrisk-Basis, Mitversiche-
rung unbenannter Gefahren oder Einschluss
einer Best Leistungs- oder Marktinnovations-
garantie.

Eine Best Leistungs- oder Marktinnovations-
garantie gewahrleistet, dass, sofern zum Zeit-
punkt des Eintritts des Versicherungsfalles
ein anderer, zum Betrieb in Deutschland zu-
gelassener Versicherer eine Deckung mit ei-
nem weitergehenden Versicherungsschutz
anbietet, als es gemal dem Vertrag der Fall
ist, der Versicherer fir die versicherten Ge-
fahren und Sachen dementsprechend auch
die Leistung erweitert);

b) fir Leistungen, welche im Vorvertrag nur ge-
gen Beitragszuschlag versichert waren, es
sei denn, diese Leistungen wurden auch in
diesen Versicherungsvertrag eingeschlossen;

c) die in Hohe oder Umfang in diesem Vertrag
versicherbar sind (gegen Zusatzbeitrag);

d) fiir weitere Elementargefahren (Uberschwem-
mung, Rickstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erd-
rutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkan-
ausbruch);

e) fiur Sturm ohne Mindestwindstérke 8 und
Sturmflut;

f) fur auBerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land gelegene Risiken;
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g) aus auslandischen Versicherungsformen;
h) durch Krieg, Kernenergie und Terrorakte;
i) aus Sanktions-/Embargo-Klauseln;

j) die Uber eine Cyberversicherung versichert
werden koénnen;

k) Risiken, fur die der Versicherer keine auf-
sichtsrechtliche Erlaubnis hat;

1) Risiken, fur die kein Rickversicherungsschutz
besteht.

m) Assistance- und sonstige versicherungsfremde
sowie von der Versicherung extern zuge-
kaufte Dienstleistungen (z. B. Schutzbriefe).

4 Obliegenheiten
4.1

Im Schadenfall obliegt es dem Versicherungs-
nehmer, dem Versicherer auf Anforderung alle
Auskunfte und Unterlagen, die zur Prifung bend-
tigt werden, einzureichen.

Als Nachweis sind der Versicherungsschein, die
Allgemeinen Bedingungen sowie die Besonderen
Bedingungen und Klauseln des Vorvertrages vor-
zulegen und die Anspruchsgrundlage zu nennen.

Die vertraglich vereinbarten und in den Versiche-
rungsbedingungen festgelegten Obliegenheiten
zum Schadenfall bleiben durch diese Leistungs-
garantie unberuhrt.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser Ob-
liegenheit ergeben sich aus B3-3.

.5 Geltungsdauer

Diese Vereinbarung gilt fiir einen Zeitraum von
5 Jahren ab Vertragsbeginn, langstens jedoch bis
zur Umstellung des Vertrages auf eine aktuellere
Tarifgeneration.

Konditionsdifferenzdeckung

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, gilt folgende Regelung:

Gegenstand und Leistungsumfang

Die Konditionsdifferenzdeckung erganzt die wirksam
bestehende, anderweitige Wohngebaudeversiche-
rung (= Grundvertrag) fir das gleiche Risiko und die
gleiche Gefahr.

Der Versicherungsschutz aus der anderweitig beste-
henden Wohngebaudeversicherung geht dem Versi-
cherungsschutz aus diesem Vertrag vor (Subsidiar-
deckung).

Geht der Versicherungsschutz dieses Vertrages iber
den der anderen noch bestehenden Versicherung
hinaus, besteht Versicherungsschutz fir solche Er-
eignisse, die zukulnftig Uber diesen Anschlussversi-
cherungsvertrag gedeckt waren.

Die Konditionsdifferenzdeckung leistet nicht fir be-
stehende Versicherungssummendifferenzen zwischen
diesem und dem anderweitig bestehenden Vertrag.

In der anderweitigen Versicherung vereinbarte Selbst-
behalte bleiben bestehen.

Wann tritt die Konditionsdifferenzdeckung nicht
ein?

Die Konditionsdifferenzdeckung tritt nicht ein fur
Leistungen, die durch die anderweitig bestehende
Versicherung nicht erbracht wurden, weil

a) zum Zeitpunkt der Antragsstellung bei dem Ver-
sicherer dieses Vertrages keine anderweitige
Versicherung bestanden hat;

b) der Versicherungsnehmer mit der Zahlung des
Beitrags im Verzug war oder eine Obliegenheit
verletzt wurde;

c) zwischen dem Versicherungsnehmer und dem
anderweitigen Versicherer ein Vergleich stattge-
funden hat;
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d) aufgrund fehlender Nachweise Uber die Schaden-
héhe lediglich eine pauschale Entschadigung er-
bracht wurde.

Versicherungsleistungen aus optionalen/beitragspflich-
tigen Zusatzbausteinen, die zukiinftig Uber diesen
Versicherungsvertrag gedeckt waren (z. B. Elemen-
targefahren, Photovoltaik, Haustechnik, Schutzbriefe
zur Wohngebaudeversicherung, Best Leistungsga-
rantie etc.) bleiben bei Gewahrung einer Konditions-
differenzdeckung unberiicksichtigt, auch wenn ver-
gleichbare Leistungen im noch bestehenden Versi-
cherungsvertrag vereinbart sind.

Obliegenheiten
Der Versicherungsnehmer hat

e Anderungen des Grundvertrages unverziiglich
anzuzeigen,

e alle den Grundvertrag betreffenden Nachtrage
oder sonstigen Dokumente oder Bestatigungen
einzureichen,

® bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
diesen zunachst dem Versicherer des Grundver-
trages anzuzeigen und dort seine Anspriche
geltend zu machen,

® bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles die-
sen unverzuglich zu melden, sobald er von dem
anderweitigen Versicherer informiert wird, dass
ein gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht
in vollem Umfang unter die Leistungspflicht fallt.

Ablauf der Konditionsdifferenzdeckung

Der Versicherungsschutz fir die Konditionsdiffe-
renzdeckung gilt langstens flr die vereinbarte
Dauer riickwirkend ab Vertragsbeginn dieses Ver-
trages und endet automatisch mit dem Beginn des
beantragten vollen Versicherungsschutzes.

Er entféllt rickwirkend ab Beginn, wenn der endguil-
tige Vertrag nicht zustande kommt oder aufgrund
Nichtzahlung des Erstbeitrages aufgehoben wird.

Eine vorzeitige Beendigung der bei dem anderen
Versicherer bestehenden Wohngeb&udeversiche-
rung ist uns unverziglich mitzuteilen.

Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Kondi-
tionsdifferenzdeckung auf den vollen Versicherungs-
schutz ist der hierfir vereinbarte Beitrag zu zahlen.

ebdudealtersstaffel

Gebaude mit einem Gebaudealter jinger als 30 Jahre
erhalten einen Nachlass auf den Grundbeitrag. Der
Nachlass baut sich kontinuierlich ab (siehe A1-22.5.5
Indextabelle). Bei zusatzlich zum Grundversiche-
rungsschutz gewahlten und beitragspflichtigen Ein-
schlussen wird der Nachlass nicht bertcksichtigt.

MafRgebend fir die Beitragseinstufung eines Neuver-
trages ist das Alter des Gebaudes zu Beginn einer
jeden Versicherungsperiode. Die Anpassung des
Beitrages erfolgt zu jeder Hauptfélligkeit. Hierbei wird
das Gebaudealter als Differenz der vollen Jahre zwi-
schen der jeweiligen Versicherungsperiode (Haupt-
falligkeit des Vertrages) und dem Jahr der ersten
Bezugsfertigstellung des versicherten Gebaudes
(Baujahr) bestimmt. Im Falle einer Kernsanierung
des Gebaudes tritt dieser Zeitpunkt an die Stelle des
ersten Bezugsfertigstellungszeitpunktes fur die Ein-
stufung in die Altersgruppenstaffel.

Kernsanierungen werden wahrend der Vertragslauf-
zeit nur dann berlicksichtigt, wenn Beginn und Ab-
schluss dieser Mallnahmen dem Versicherer spates-
tens innerhalb eines Monats nach deren Beginn und
Abschluss in Textform angezeigt werden. Fir den
Zeitraum vor Eingang der Fertigstellungsanzeige einer
Kernsanierungsmafinahme kann deren Berulcksich-
tigung bei der Berechnung eines laufenden Beitra-
ges nicht beansprucht werden.

Beitragsanpassungen bleiben hiervon unberihrt und
kénnen neben dieser durchgefuhrt werden.
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Indextabelle
Stufe G?:zt;?‘?::er Nachlass
bis 0 Jahre (Zeitpunkt
0 der Bezugsfel('tigstZIIung) 30 %
1 Uber 0 bis 1 Jahr 30 %
2 Uber 1 bis 2 Jahre 29 %
3 Uber 2 bis 3 Jahre 28 %
4 Uber 3 bis 4 Jahre 27 %
5 Uber 4 bis 5 Jahre 26 %
6 Uber 5 bis 6 Jahre 25 %
7 Uber 6 bis 7 Jahre 24 %
8 Uber 7 bis 8 Jahre 23 %
9 Uber 8 bis 9 Jahre 22 %
10 Uber 9 bis 10 Jahre 21 %
11 Uber 10 bis 11 Jahre 20 %
12 Uber 11 bis 12 Jahre 19 %
13 Uber 12 bis 13 Jahre 18 %
14 Uber 13 bis 14 Jahre 17 %
15 Uber 14 bis 15 Jahre 16 %
16 Uber 15 bis 16 Jahre 15 %
17 Uber 16 bis 17 Jahre 14 %
18 Uber 17 bis 18 Jahre 13 %
19 Uber 18 bis 19 Jahre 12 %
20 Uber 19 bis 20 Jahre 11 %
21 Uber 20 bis 21 Jahre 10 %
22 Uber 21 bis 22 Jahre 9%
23 Uber 22 bis 23 Jahre 8 %
24 Uber 23 bis 24 Jahre 7%
25 Uber 24 bis 25 Jahre 6 %
26 Uber 25 bis 26 Jahre 5%
27 Uber 26 bis 27 Jahre 4 %
28 Uber 27 bis 28 Jahre 3%
29 Uber 28 bis 29 Jahre 2%
30 Uber 29 bis 30 Jahre 1%
31 Uber 30 Jahre entfallt

A1-23 Besondere Vereinbarungen — sofern vereinbart und
im Versicherungsschein genannt

A1-23.1 Best Leistungsgarantie

A1-23.1.1

A1-23.1.2

A1-23.1.2.1
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Gegenstand

Bietet zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungs-
falles ein anderer, zum Betrieb in Deutschland zuge-
lassener Versicherer eine Wohngebaudeversicherung
mit einem weitergehenden Versicherungsschutz an,
als es nach diesem Vertrag der Fall ist, so werden
dementsprechend auch die Leistungen fir die durch
diesen Vertrag versicherten Gefahren (Feuer, Lei-
tungswasser, Sturm/Hagel, Glas) und Sachen ge-
mafl A1-1 in dem nachfolgend genannten Umfang
erweitert, wenn

® der Versicherungsnehmer durch Vorlage geeig-
neter Unterlagen, insbesondere der Versiche-
rungsbedingungen, den weitergehenden Versi-
cherungsschutz und die Identitdt des betreffen-
den, anderen Versicherers nachweist;

® es sich bei dem Tarif des anderen Versicherers
um einen beim Eintritt des Versicherungsfalles
aktuellen, fur jedermann zugéanglichen Tarif handelt
und der Versicherungsnehmer hiernach bei dem
anderen Versicherer versicherbar gewesen ware.

Umfang
Entschadigungsgrenzen

Sind Entschadigungsgrenzen unterhalb der in die-
sem Vertrag vereinbarten Hochstentschadigung




A1-23.1.2.2

A1-23.1.2.3

A1-23.1.3

A1-23.1.3.1

A1-23.1.3.2
A1-23.1.3.3
A1-23.1.3.4

A1-23.1.3.5

A1-23.1.4
A1-23.1.4.1

A1-23.1.4.2

SP 2902-

vereinbart, wird die Entschadigungsleistung ent-
sprechend der nachgewiesenen Entschadigungs-
grenze des anderen Versicherers erhoht.

Hochstentschadigung

Die Entschadigungsleistung fir den einzelnen Ver-
sicherungsfall bleibt auf die in diesem Vertrag ver-
einbarte Hochstentschadigung begrenzt.

Selbstbehalte

Ist in diesem Vertrag ein Selbstbehalt vereinbart,
der Uber dem nachgewiesenen Selbstbehalt des
anderen Versicherers liegt, erfolgt die Entschadi-
gungsleistung unter Anrechnung des Selbstbehal-
tes des anderen Versicherers.

Bietet der andere Versicherer nachweislich den Ver-
sicherungsschutz ohne Selbstbehalt, wird die Ent-
schadigungsleistung durch diesen Vertrag eben-
falls ohne Anrechnung des Selbstbehaltes erfolgen.

Dies gilt nicht, wenn

® der Versicherungsnehmer bei Abschluss dieses
Vertrages durch Wahl einer entsprechenden
Tarifvariante den Selbstbehalt vereinbart hat

oder

® dem Versicherungsnehmer der Abschluss oder
die Fortfuhrung dieses Vertrages nur unter Zu-
grundelegung des Selbstbehaltes angeboten
wurde.

In diesen Fallen bleibt es bei der Entschadigungs-
leistung unter Anrechnung des in diesem Vertrag
vereinbarten Selbstbehaltes.

Ausschliisse

Die Best Leistungsgarantie erstreckt sich ohne Riick-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf:

Einschlisse und/oder Leistungserweiterungen
a) auf Allgefahren-/All-Risk-Basis;

b) flr die bei dem anderen Versicherer ein Zusatz-
beitrag erhoben wird;

c) die in Hohe oder Umfang in diesem Vertrag
versicherbar sind (gegen Zusatzbeitrag);

d) aus auslandischen Versicherungsformen;
e) durch Krieg, Kernenergie und Terrorakte;
f) aus Sanktions-/Embargo-Klauseln;

g) Risiken, fir die der Versicherer keine auf-
sichtsrechtliche Erlaubnis hat;

h) Risiken, fiir die kein Rickversicherungsschutz
besteht;

Assistanceleistungen;
berufliche oder gewerbliche Risiken;

Schaden, die der Versicherungsnehmer oder eine
Person, dessen Verhalten sich der Versicherungs-
nehmer zurechnen lassen muss, vorsatzlich verur-
sacht;

Versicherungsanspriiche, welche der Versicherungs-
nehmer bei einem anderen Versicherer trotz Ob-
liegenheitsverletzung durch ihn oder Personen, de-
ren Verhalten er sich zurechnen lassen muss, ge-
habt hatte, weil der andere Versicherer auf sein
Leistungsklrzungs- bzw. Leistungsverweigerungs-
recht gemal Versicherungsvertragsgesetz verzichtet.

Besonderes Kiindigungsrecht

Der Versicherungsnehmer und der Versicherer
kénnen jederzeit unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat diese Best Leistungsgarantie in Text-
form kiindigen.

Klndigt der Versicherer, so kann der Versiche-
rungsnehmer diesen Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Erklarung des Versicherers
zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.
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Kundigt der Versicherungsnehmer, so kann er be-
stimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss
der laufenden Versicherungsperiode wirksam wird.

A1-23.2 Elementar/Starkregen Plus

A1-23.2.1

A1-23.2.2

A1-23.2.3
A1-23.2.3.1

A1-23.2.3.2

A1-23.2.4

A1-23.2.5

A1-23.2.6

Der Versicherer entschadigt fur versicherte Sachen,
die durch Oberflachenwasser, das

® durch Turen, Schachte, Wande oder Fenster im
Keller, Erdgeschoss oder Souterrain,

® durch Garagentore und -tliren oder
® (ber Terrassen oder Balkone

eindringt, infolge von Starkregen zerstort oder be-
schadigt werden oder abhandenkommen.

Definition Starkregen

Starkregen liegt vor, wenn Witterungsniederschlage
mit einer Menge von mindestens

e 15 Litern pro Quadratmeter in 1 Stunde oder
® 20 Litern pro Quadratmeter in 6 Stunden

am Versicherungsort fallen.

Nicht versicherte Schaden

Nicht versichert sind ohne Berilcksichtigung mit-
wirkender Ursachen — es sei denn, im Folgenden
sind solche genannt — Schaden durch

a) Grundwasser, stehendes oder flieRendes Ge-
wasser, Uberschwemmung durch Witterungs-
niederschldge oder einen durch diese Ursa-
chen hervorgerufenen Rickstau;

b) Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen, Vulkanausbruch;

c) Sturmflut;

d) Eindringen von Starkregen durch nicht ge-
schlossene Fenster oder andere Offnungen, es
sei denn, dass diese Offnungen durch versi-
cherte Gefahren entstanden sind;

Nicht versichert sind Schaden an nicht bezugsfer-
tigen Gebauden und Gebaudeteilen sowie an Sa-
chen, die sich darin befinden.

Wartezeit

Der Versicherungsschutz beginnt friihestens mit dem
Ablauf von einem Monat ab Antragsstellung (Warte-
zeit).

Diese Regelung entféllt, sofern Versicherungsschutz
gegen Starkregen Plus lber einen anderen Vertrag
bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne
zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Ver-
trag fortgesetzt wird.

Besonderes Kiindigungsrecht

Versicherungsnehmer und Versicherer kdnnen unter
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten Starkregen
Plus in Textform kiindigen.

Klndigt der Versicherungsnehmer, so kann er be-
stimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

Kindigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb von einem
Monat nach Zugang der Erklarung des Versicherers
zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

Jahreshéchstentschadigung

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt.

Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbst-
behalt gekurzt.

A1-23.3 Summendifferenzdeckung

A1-23.3.1
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Gegenstand und Leistungsumfang

Der Versicherer gewahrt eine Summendifferenz-
deckung zu einer wirksam bestehenden, anderweiti-
gen Wohngebaudeversicherung fir das gleiche Risiko
(= Grundvertrag) bei einem anderen Versicherer,
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und zwar Uber die in dessen Versicherungsschein
bzw. dessen aktuellem Nachtrag zum Versicherungs-
schein dokumentierten Versicherungssummen hinaus.
Die Hohe ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

In der anderweitigen Versicherung vereinbarte Selbst-
behalte bleiben bestehen.

Wann tritt die Summendifferenzdeckung nicht ein?

Die Summendifferenzdeckung tritt nicht ein fir Leis-
tungen, die durch die anderweitig bestehende Versi-
cherung nicht erbracht wurden, weil

a) zum Zeitpunkt der Antragsstellung bei dem Ver-
sicherer dieses Vertrages keine anderweitige
Versicherung bestanden hat;

b) der Versicherungsnehmer mit der Zahlung des
Beitrags im Verzug war oder eine Obliegenheit
verletzt wurde;

c) zwischen dem Versicherungsnehmer und dem
anderweitigen Versicherer ein Vergleich stattge-
funden hat;

d) aufgrund fehlender Nachweise Uber die Scha-
denhdhe lediglich eine pauschale Entschadigung
erbracht wurde.

Versicherungsleistungen aus den beitragspflichtigen
Zusatzbausteinen (Schutzbriefe zur Wohngebaude-
versicherung, Best Leistungsgarantie), bleiben bei
Gewahrung einer Summendifferenzdeckung unbertick-
sichtigt, auch wenn vergleichbare Leistungen im noch
bestehenden Versicherungsvertrag vereinbart sind.
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Obliegenheiten
Der Versicherungsnehmer hat

e Anderungen des Grundvertrages unverziiglich
anzuzeigen,

e alle den Grundvertrag betreffenden Nachtrage
oder sonstigen Dokumente oder Bestatigungen
einzureichen,

® bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
diesen zunachst dem Versicherer des Grundver-
trages anzuzeigen und dort seine Anspriiche
geltend zu machen,

® bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles die-
sen unverzuglich zu melden, sobald er von dem
anderweitigen Versicherer informiert wird, dass
ein gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht
in vollem Umfang unter die Leistungspflicht fallt.

A1-23.3.4 Ablauf der Summendifferenzdeckung

A1-23.3.4.1

A1-23.3.4.2
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Der Versicherungsschutz fir die Summendifferenz-
deckung beginnt mit Antragstellung dieses Vertra-
ges und endet automatisch mit dem Beginn des
beantragten vollen Versicherungsschutzes.

Eine vorzeitige Beendigung der bei dem anderen
Versicherer bestehenden Wohngebaudeversiche-
rung ist uns unverziiglich mitzuteilen.

Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Summen-
differenzdeckung auf den vollen Versicherungs-
schutz ist der hierfir vereinbarte Beitrag zu zahlen.
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Abschnitt A2 — Photovoltaikanlagen

A2-1 Was sind versicherte und nicht versicherte Sachen? Der Versicherer leistet Entschadigung fir versicherte
A2-1.1 Versicherte Sachen Sachen gemal A2-1.1, die zerstért oder beschadigt
A2-1.1.1  Versichert sind die auf dem Hausdach befestigten werden oder abhandenkommen - (Versicherungsfall)
: : . ) . durch
betriebsfertigen Photovoltaikanlagen der im Versi-
cherungsschein genannten Gebaude. Die Anlagen A2-21.1  Feuer,
kénnen auch in den Baukdrper integriert sein. A2-2.1.2  Leitungswasser,
Zur Photovoltaikanlage gehdren insbesondere fol- A2-2.1.3  Sturm, Hagel,
gende Einzelkomponenten: A2-2.1.4  Weitere Elementargefahren
® Solarmodule/Photovoltaikmodule; - .
) a) Uberschwemmung, Riickstau,
° .
\é\.lechs.elrlchte(;,E " b) Erdbeben,
° _ .
|n§pe|se und Erzeugungszanier, c) Erdsenkung, Erdrutsch,
® Gleich- und Wechselstromverkabelungen; .
e Ub h « ‘ d) Schneedruck, Lawinen,
erwachungskomponenten;
e H Hell gk" t P d H i (nur i e) Vulkanausbruch,
ausverteilerkasten und Hausanschlisse (nur in
Verbindung mit einem Schaden an der versicher- A2-2.1.5 Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik,
ten Photovoltaikanlage); Aussperrung, )
e Modultragkonstruktionen; A2-2.1.6  Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen,
Montageset, wie z. B. Anschluss-, Befestigungs- A2-2.1.7  Glasbruch.
und Verbindungssets; A2-2.2  Der Versicherer ersetzt — soweit vereinbart — Schaden
Trafos; durch Erganzende Technische Gefahren nach A2-3.
Akkus, Akkumulatoren, Batterie-/Energiespeicher A2-2.3  Nicht versicherte Schéaden
inklusive Laderegler; Nicht versichert sind ohne Beriicksichtigung mitwir-
e Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge — sofern diese kender Ursachen Schaden durch:
mit d\e/r Phc;‘tovoltaikaﬂlage %ekoppelt sindd (So- A2-2.31  Krieg
weit Versicherungsschutz Uber einen anderen . . . . . .
Vertrag besteht, geht eine solche Leistung einer er]cr;t r\]/erélchert‘ S|ndB§cha<Ij(e.n duRr)ch P|<rtlgg, Iglebgsl-
Entschadigung aus diesem Vertrag vor (Subsidiar- anniicne Lreignisse, burgerkrieg, nevolution, Rebel-
deckung)); lion, Aufstand oder Verfligung von hoher Hand.
e Uberspannungsschutzeinrichtungen, Blitzschutz- A2-2.3.2  Innere Unruhen
anlagen Nicht versichert sind Schaden durch Innere Unruhen,
sowie die erforderlichen Installations- und Montage- soweit nicht nach A2-2.1.5 versichert.
kosten, sofern der Versicherungsnehmer hierfir die A2-2.3.3  Kernenergie
Gefahr tragt. i Nicht versichert sind Schaden durch Kernenergie,
A2-1.1.2 Mobile und fest installierte Peripherie- und Uberwa- nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.
chungsgerate sind auch auflerhalb des Versiche-
rungsortes mitversichert, sofern diese ausschlieBlich _ = :
dem Betrieb oder der Uberwachung der versicherten A2-3 Erganz.ende technische Gefahre?
Anlage dienen. A2-3.1  Versicherte Gefahren und Schéden
Betriebsfertig ist die Anlage, sobald sie erprobt oder A2-3.1.1  Der Versicherer leistet Entschadigung fiir unvorher-
ein vorgesehener Probebetrieb beendet ist. Sie gesehen eintretende Beschadigungen oder Zersto-
muss sich in Betrieb befinden, zumindest aber zur rungen von versicherten Sachen (Sachschaden) und
Arbeitsaufnahme bereit sein. Der Versicherungs- bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch
schutz besteht auch, wenn die Betriebsfertigkeit zu Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub.
einem spateren Zeitpunkt unterbrochen ist. Dies gilt A2-3.1.2  Unvorhergesehen sind Schaden, die der Versiche-
el?.enfalls vyéhrend einer De- oder Rem.ontage sowie rungsnehmer oder seine Reprasentanten weder
wahrend eines Transports der Anlage innerhalb des rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem fiir die
Versicherungsorts. im Betrieb ausgeiibte Tétigkeit erforderlichen Fach-
Versicherungsschutz besteht auch flir Anlagen, die wissen hatten vorhersehen kdnnen. Dabei schadet
ganz oder teilweise in Eigenregie des Versicherungs- nur grobe Fahrlassigkeit, die den Versicherer be-
nehmers montiert wurden. Die Installation hat nach rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
den gnerkannten Regeln der Technik zu erfolgen Verschuldens entsprechenden Verhaltnis zu kirzen.
upd dlglA‘?tlagg mﬁsst\{ogdek)r Netzelnspelsur&g durch Der Versicherer leistet Entschadigung, wenn der
.elnen e. ro-rachbetrieb abgenommen werden. Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden fiir den
A2-1.2  Nicht versicherte Sachen Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln
Nicht versichert sind der Technik friihestens erkennbar war, innerhalb der
A2-1.2.1  Prototypen bzw. Nullserien (Versuchs-/Erprobungs- vereinbarten Versicherungsdauer liegt.
anlagen fiir eine spatere Serienfertigung); A2-3.1.3 Insbesondere entschadigt der Versicherer fiir Scha-
A2-1.2.2  haustechnische Anlagen und das zur Gebaudeinstal- den durch
lation gehorende Stromleitungsnetz inklusive Strom- A2-3.1.3.1  Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz
zahler. Dritter;
A2-3.1.3.2  Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehler;
A2-2  Welche Gefahren und Schéden sind versichert? A2-3.1.3.3  Kurzschluss, Uberstrom oder Uberspannung;
Welche generellen Ausschliisse gibt es? A23134  Brand: Blitzschlag: Exblosion: A Il oder Abst
. u -3.1.3. rand; Blitzschlag; Explosion; Anprall oder Absturz
A2-2.1  Versicherte Gefahren und Schaden eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner La-
Jede der folgenden Gefahren ist nur versichert, wenn dung sowie Schwelen, Glimmen, Sengen, Glihen,
dies vereinbart ist: soweit nicht nach A2-2.1.1 bereits versichert;
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A2-3.1.3.5 Wasser, Feuchtigkeit, soweit nicht nach A2-2.1.2
bereits versichert;

A2-3.1.3.6  Sturm, Frost, Eisgang, Uberschwemmung, soweit
nicht nach A2-2.1.3 bzw. A2-2.1.4 bereits versichert.

A2-3.2 Elektronische Bauelemente

Elektronische Bauelemente sind Einheiten, die im Re-
paraturfall Gblicherweise auszutauschen sind. Der Ver-
sicherer entschadigt diese nur in folgenden Fallen:

A2-3.2.1 Eine versicherte Gefahr hat nachweislich von aul3en
auf eine Austauscheinheit oder auf die versicherte
Anlage insgesamt eingewirkt.

Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, geniigt
die Uberwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der
Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Ge-
fahr von auen zurtickzufiihren ist.

A2-3.2.2 Folgeschaden an weiteren Austauscheinheiten
werden aber entschadigt.

A2-3.3 Nicht versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet ohne Berucksichtigung mitwir-
kender Ursachen keine Entschadigung fir:

A2-3.3.1  Schaden durch Gefahren die nach A2-2.1 versichert
werden kénnen;

A2-3.3.2 Schaden durch Vorsatz des Versicherungsnehmers
oder seiner Reprasentanten;

A2-3.3.3  Schaden durch Mangel, die bei Abschluss der Versi-
cherung bereits vorhanden waren und dem Versi-
cherungsnehmer bekannt sein mussten;

A2-3.3.4  Schaden durch betriebsbedingte normale oder be-
triebsbedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung
der versicherten Anlage;

A2-3.3.5 Schaden durch betriebsbedingte normale oder be-
triebsbedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung
an Austauscheinheiten. Folgeschaden an weiteren
Austauscheinheiten werden aber entschadigt. Die
Entschadigungsregelung flr elektronische Bauteile
nach A2-3.2 bleibt bestehen;

A2-3.3.6  Schaden durch Nutzung einer Sache, von der dem
Versicherungsnehmer bekannt sein musste, dass sie
reparaturbedurftig ist.

Der Versicherer entschadigt aber in folgenden Fallen:
Der Schaden wurde nicht durch die Reparaturbedrf-
tigkeit verursacht. Die Sache war zur Zeit des Scha-
dens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens
behelfsmaRig repariert;

A2-3.3.7  Schaden durch chemische Reaktionen innerhalb der
Speicherzellen (Akkus, Akkumulatoren, Batterie-/
Energiespeicher). Fir Folgeschaden an weiteren
Austauscheinheiten wird jedoch Entschadigung ge-
leistet;

A2-3.3.8 Vermdgensschaden durch Ausfall, Entladung oder
Minderleistung des Solarstromspeichers, insbeson-
dere Kosten fur den Fremdbezug von Strom und
entgangene Einnahmen aus gesonderten Eigenver-
brauchsvergitungen.

A2-4 Gefahrendefinitionen
Im Sinne dieser Bedingungen gilt:

A2-41  Feuer (Brand; Blitzschlag; Uberspannung durch Blitz;
Explosion; Implosion; Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeugs)

A2-41.1 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemafRen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag;

A2-41.2 Blitzschlag ist der unmittelbare Ubergang eines
Blitzes auf Sachen;

A2-4.1.3  Uberspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch
Uberspannung, Uberstrom oder Kurzschluss infolge
eines Blitzes oder durch sonstige atmosphérisch be-
dingte Elektrizitdt an versicherten elektrischen Ein-
richtungen und Geraten entsteht;

A2-41.4

A2-4.1.5

A2-4.1.6

A2-4.1.7

A2-41.71
A2-4.1.7.2

A2-41.7.3
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Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben
von Gasen oder Dampfen beruhende, plétzlich ver-
laufende KraftduRerung;

Implosion ist ein plétzlicher, unvorhersehbarer Zu-
sammenfall eines Hohlkorpers durch dueren Uber-
druck infolge eines inneren Unterdruck;

Versichert ist der Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeugs. Gleiches gilt fir den Anprall oder Absturz
seiner Teile oder seiner Ladung.

Nicht versicherte Schaden

Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende
Ursachen

Schéaden durch Erdbeben;

Sengschaden, auler wenn diese dadurch verur-
sacht wurden, dass sich eine versicherte Gefahr
nach A2-4.1.1 bis A2-4.1.6 verwirklicht hat;

Schaden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosio-
nen, sowie Schaden, die an Schaltorganen von
elektrischen Schaltern durch den in ihnen auf-
tretenden Gasdruck entstehen.

Der Ausschluss nach A2-4.1.7.3 gilt nicht fur Schaden,
die dadurch verursacht wurden, dass sich an ande-
ren Sachen eine versicherte Gefahr nach A2-4.1.1
bis A2-4.1.6 verwirklicht hat.

A2-4.2 Leitungswasser

A2-4.2.1

A2-4.2.2

Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und
Ableitungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der
Wasserversorgung oder der Warmwasserheizungs-,
Dampfheizungs-, Klima-, Warmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten ist.
Sole, Ole, Kiihl- und Kaltemittel aus Klima-, Warme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasser-
dampf stehen Leitungswasser gleich.

Nicht versicherte Schaden

Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende
Ursachen Schaden durch

® Regenwasser aus Fallrohren;

® Plansch- oder Reinigungswasser;
® Schwamm;
[ ]

Grundwasser, stehendes oder flieBendes Ge-
wasser, Uberschwemmung oder Witterungsnie-
derschlage oder einen durch diese Ursachen
hervorgerufenen Rickstau;

Erdbeben;
Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass
Leitungswasser nach A2-4.2.1 die Erdsenkung
oder den Erdrutsch verursacht hat;

® Druckproben, Umbauten oder Reparaturarbeiten
an Wasserldschanlagen;

® Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung;

® |eitungswasser aus Eimern, GielRkannen oder
ahnlichen mobilen Behaltnissen.

A2-4.3  Sturm / Hagel

A2-4.31

A2-4.311

A2-4.3.1.2
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Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von
mindestens Windstarke 8 nach Beaufort (Windge-
schwindigkeit mindestens 62 km/Stunde).

Ist die Windstéarke fir den Schadenort nicht feststell-
bar, so wird Windstéarke 8 unterstellt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass

die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schaden an Gebauden in einwandfrei-
em Zustand oder an ebenso widerstandsfahigen
anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes
des versicherten Gebaudes oder mit diesem Ge-
baude baulich verbundenen Gebauden nur durch
Sturm entstanden sein kann.



A2-4.3.2

A2-4.3.3

A2-4.4
A2-4.41

A2-4.4.2

A2-4.4.3

A2-4.5
A2-4.51

A2-45.2

A2-4.5.3
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Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form
von Eiskérnern.

Nicht versicherte Schaden

Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende
Ursachen Schaden durch

e  Sturmflut;

e Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder
Schmutz durch nicht ordnungsgemal geschlos-
sene Fenster, AuRentiiren oder andere Offnun-
gen, es sei denn, dass diese Offnungen durch
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen
Gebaudeschaden darstellen;

® Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung;

® [awinen;
e Erdbeben.

Raub ist in folgenden Féllen gegeben:

Anwendung von Gewalt

Der Rauber wendet gegen den Versicherungsnehmer
Gewalt an, um dessen Widerstand gegen die Weg-
nahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt
liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Uber-
windung eines bewussten Widerstandes entwendet
werden (einfacher Diebstahl / Trickdiebstahl).

Androhung einer Gewalttat mit Gefahr fir Leib oder
Leben

Der Versicherungsnehmer gibt versicherte Sachen
heraus oder lasst sie sich wegnehmen, weil der
Rauber eine Gewalttat mit Gefahr fir Leib oder Le-
ben androht. Dem Versicherungsnehmer stehen ge-
eignete Personen gleich, die voriibergehend die ver-
sicherten Sachen flr ihn aufbewahren.

Nicht versicherte Schaden

Nicht versichert sind ohne Ricksicht auf mitwirkende

Ursachen Schaden durch

® Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung oder bestimmungswidrig
austretendes Leitungswasser;

® Erdbeben;

e Uberschwemmung.

Einbruchdiebstahl ist in folgenden Fallen gegeben:

Unberechtigtes Eindringen in einen Raum eines
Gebaudes

Das liegt vor, wenn der Dieb in einen Raum eines
Gebaudes einbricht, einsteigt, mit falschem Schilis-
sel oder mit Hilfe von anderen Werkzeugen ein-
dringt. Ein Schllssel ist falsch, wenn seine Anferti-
gung fir das Schloss nicht von einer dazu berechtig-
ten Person veranlasst oder gebilligt wurde.
Unberechtigtes Eindringen mit richtigem Schlissel
Der Dieb dringt in den Raum eines Gebaudes mit ei-
nem richtigen Schlussel ein. Den richtigen Schlissel
hat sich der Dieb vorher durch Einbruchdiebstahl
oder Raub nach A2-4.4 beschafft. Der Einbruchdieb-
stahl oder Raub dieses Schlissels kann auch au-
Rerhalb des Versicherungsorts erfolgt sein.

Nicht versicherte Schaden

Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende
Ursachen Schaden durch

® Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung oder bestimmungswidrig
austretendes Leitungswasser;

® Erdbeben;
e Uberschwemmung.
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A2-46 Weitere Elementargefahren
A2-46.1 Uberschwemmung, Riickstau
A2-46.1.1  Uberschwemmung
Uberschwemmung ist die Uberflutung des Grund
und Bodens des Versicherungsortes mit erhebli-
chen Mengen von Oberflachenwasser durch
a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder
flieBenden) Gewassern,
b) Witterungsniederschlage,
c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberflache
infolge von a) oder b).
A2-4.6.1.2 Ruckstau
Ruckstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung
von oberirdischen (stehenden oder flieRenden)
Gewassern oder durch Witterungsniederschlage
bestimmungswidrig aus gebdudeeigenen Ablei-
tungsrohren oder damit verbundenen Einrichtun-
gen in das Gebaude eindringt.
A2-4.6.1.3  Nicht versicherte Schaden
Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schaden durch
e Erdbeben;
e  Sturmflut;
® Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfla-
che gedrungen (siehe A2-4.6.1.1);
® Vulkanausbruch;
® Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner
Teile oder seiner Ladung;
e Verfugung von hoher Hand.
A2-46.2 Erdbeben
Erdbeben ist eine naturbedingte Erschitterung des
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgange im
Erdinnern ausgeldst wird.
Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass
a) die naturbedingte Erschitterung des Erdbodens
in der Umgebung des Versicherungsgrundstiicks
Schaden an Gebauden in einwandfreiem Zu-
stand oder an ebenso widerstandsfahigen ande-
ren Sachen angerichtet hat, oder
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustan-
des der versicherten Sachen nur durch ein Erd-
beben entstanden sein kann.
A2-46.3 Erdsenkung, Erdrutsch
A2-46.3.1  Erdsenkung
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des
Erdbodens Uber naturbedingten Hohlrdumen.
A2-4.6.3.2  Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder
Abstlrzen von Erd- oder Gesteinsmassen.
A2-4.6.3.3  Nicht versicherte Schaden
Nicht versichert sind ohne Rucksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schaden durch
® Trockenheit oder Austrocknung;
® Vulkanausbruch;
e Uberschwemmung;
® Erdbeben;
® Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner
Teile oder seiner Ladung;
e Verfugung von hoher Hand.
A2-4.6.4 Schneedruck, Lawinen
A2-4.6.4.1  Schneedruck
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Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von
Schnee- oder Eismassen.
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A2-46.4.2 Lawinen A2-4.7.4  Nicht versicherte Schaden
Lawinen sind an Berghangen niedergehende Nicht versichert sind ohne Rucksicht auf mitwirkende
Schnee- oder Eismassen. Ursachen Schéaden durch
A2-4.6.4.3  Nicht versicherte Schaden ® Brand, Explosion oder Implosion, es sei denn,
Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwir- der Brand, die Explosion oder die Implosion ist
kende Ursachen Schaden durch durch Innere Unruhen entstanden;
e Uberschwemmung; ® Erdbeben;
e Erdbeben: ® Verfligung von hoher Hand.
e Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, An- A2-4.8 Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner A2-4.8.1  Fahrzeuganprall
Teile oder seiner Ladung; Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Beriihrung
® Verfligung von hoher Hand. versicherter Sachen oder Gebaude, in denen sich
A2-46.5 Vulkanausbruch versicherte Sachen befinden, durch Schienen- oder
s - StralRenfahrzeuge, die nicht vom Versicherungs-
A2-4.6.5.1 Vu]kanauspruch ist eine plétzliche Drucken?ladung nehmer, dem Benutzer der Gebaude oder deren Ar-
belrp Aufreilen der Erd_kruste, verbunden mlt_Lava- beitnehmer betrieben werden.
erglssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von
sonstigen Materialien und Gasen. A2-48.2  Rauch
A2-4.6.52 Nicht versicherte Schaden A2-4.8.2.1 Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch
) . ) Y L plétzlich bestimmungswidrig aus den auf dem
Nicht versichert smd__ ohne Ricksicht auf mitwir- Grundstiick, auf dem der Versicherungsort liegt,
kende Ursachen Schéden durch befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder
® Erdbeben; Trockenanlagen ausgetreten ist und unmittelbar
e Verfiigung von hoher Hand. auf versicherte Sachen einwirkt.
A2-46.6 Wartezeit Weitere Elementargefahren A2-4.8.2.2 Nicht versichert sind Schaden, die durch die dau-
A2-4.6.6.1  Der Versicherungsschutz beginnt friihestens mit N ernde Einwirkung des Rauches entstehen.
dem Ablauf von einem Monat ab Antragsstellung A2-4.8.3  Uberschalldruckwellen
(Wartezeit). Ein Schaden durch eine Uberschalldruckwelle liegt
A2-4.6.6.2 Diese Regelung entfallt, sofern Versicherungs- vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelost wur-
schutz gegen die jeweilige Gefahr nach A2-4.6.1 de, das die Schallgrenze durchflogen hat, und diese
bis A2-4.6.5 Uber einen anderen Vertrag bestan- Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sachen oder
den hat und der Versicherungsschutz ohne zeit- Gebaude, in denen sich versicherte Sachen befin-
liche Unterbrechung durch den vorliegenden Ver- den, einwirkt.
trag fortgesetzt wird. A2-4.8.4 Nicht versicherte Schaden
A2-4.7 Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik, Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende
Aussperrung Ursachen Schéaden durch
A2-4.7.1 Innere Unruhen ® Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall
Versichert sind Schaden. die entstehen durch oder Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile
.. o . oder seiner Ladung;
a) Zerstorung oder Beschadigung unmittelbar durch ]
Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inne- Erdbeben;
ren Unruhen oder Verfligung von hoher Hand.
b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit Inneren Unruhen. A2-5 Was ist der versicherte Ertragsausfall?
Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmaRig Der Ertragsausfall ist der durch Produktionsausfall unmit-
nicht unerhebliche Teile der Bevolkerung in einer die telbar entstandene finanzielle Verlust durch entgangene
offentliche Ruhe und Ordnung stérenden Weise in Erlése aus Stromeinspeisung und / oder Mehrkosten fir
Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen Fremdstrombezug.
oder Sachen vertiben. Ist der Betrieb einer versicherten Photovoltaikanlage in-
A2-4.7.2 Boswillige Beschadigung folge eines Versicherungsfalles nach A2-3 und — soweit
Béswillige Beschadigung ist jede vorsatzliche, unmit- vereinbart — A2-4 an dieser unterbrochen oder beeintrach-
telbare Zerstdrung oder Beschadigung von versi- tigt, wird der entstandene Ertragsausfall entschadigt.
cherten Sachen durch betriebsfremde Personen. Der Ertragsausfall ist ab dem Zeitpunkt des Versiche-
Betriebsfremde Personen sind alle Personen. die rungsfalles fir die Dauer bis zur Wiederherstellung der
nicht im Betrieb tatig sind. ’ Benutzbarkeit der Anlage, héchstens aber fir die verein-
.. L . barte Dauer versichert.
Dazu gehdéren auch bdswillige Beschadigungen
durch Graffiti. L . . . .
i A2-6 Wie wird die Versicherungssumme ermittelt? Gibt es
A2-47.3  Streik, Aussperrung eine Vorsorge?
Versichert sind Schaden, die entstehen durch Fir die Bildung der Versicherungssumme ist die jeweilige
a) Zerstérung oder Beschadigung unmittelbar durch Investitionssumme der Photovoltaikanlage (inkl. Energie-
Streik oder Aussperrung oder speicher und Ladestation fiir Elektromobilitat) im Neuzu-
b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammen- stand einschlieBlich aller Bezugs- und Installationskosten
hang mit Streik oder Aussperrung. malgebend.
Streik ist die gemeinsam planmaRig durchgefiihrte Rabatte und Preiszugestandnisse bleiben flr den Versi-
auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung cherungswert unberticksichtigt.
einer verhaltnismanig grolen Zahl von Arbeitnehmern. Sofern der Versicherungsnehmer nicht vorsteuerabzugs-
Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichte- berechtigt ist und im Schadenfall die Mehrwertsteuer
te planmaRige AusschlieBung einer verhaltnismaRig ebenfalls ersetzt werden soll, ist dies bei Bildung der
groRen Zahl von Arbeitnehmern. Versicherungssumme zu berUcksichtigen.
Far alle wahrend des jeweiligen Versicherungsjahres vor-
genommenen Anlagenerweiterungen gilt eine Vorsorge
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in Hohe von 20 Prozent, max. 50.000 Euro der zuletzt
dokumentierten Versicherungssumme vereinbart.
Die eingetretenen Veranderungen sind innerhalb der ers-

ten 3 Monate des jeweiligen neuen Versicherungsjahres
anzuzeigen.

A2-7
A2-71

A2-7.2
A2-7.21

A2-7.2.1.1

A2-7.21.2

A2-7.2.2
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Wie wird die Entschiadigung ermittelt?

Wiederherstellungskosten

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Total-
schaden unterschieden. Ein Teilschaden liegt vor,
wenn die Wiederherstellungskosten zuziiglich des
Werts des Altmaterials nicht hdéher sind als der Neu-
wert der versicherten Anlage. Sind die Wiederherstel-
lungskosten héher, so liegt ein Totalschaden vor. Der
Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles durch einen Abzug insbeson-
dere fiir Alter, Abnutzung und technischen Zustand.

Teilschaden

Der Versicherer entschadigt alle erforderlichen Auf-
wendungen, um den friiheren betriebsfertigen Zu-
stand wiederherzustellen. Der Wert des Altmaterials
wird davon abgezogen.

Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbe-
sondere

a) Kosten fir Ersatzteile und Reparaturstoffe;

b) Lohnkosten und lohnabhangige Kosten, ein-
schlieflich Ubertarifliche Lohnanteile und Zula-
gen, Mehrkosten durch tarifliche Zuschlage fiir
Uberstunden sowie fiir Sonntags-, Feiertags-
und Nachtarbeiten;

c) De-und Remontagekosten;

d) Transportkosten einschlieBlich Mehrkosten fiir
Expressfrachten;

e) Kosten, die entstehen, um das Betriebssystem
wiederherzustellen, das fir die Grundfunktion
der versicherten Anlage erforderlich ist;

f) Kosten, die entstehen, um die versicherte An-
lage oder deren Teile aufzurdumen und zu de-
kontaminieren;

g) Kosten, die entstehen, um Teile der versicher-
ten Anlage zu vernichten. Dazu gehéren auch
Kosten, um diese Teile in die nachstgelegene
geeignete  Abfallbeseitigungsanlage  abzu-
transportieren. Das gilt nicht fir Kosten, die
aus oder aufgrund der Haftung durch eine
nicht fachgerechte Entsorgung entstehen (Ein-
liefererhaftung).

Bei folgenden Sachen werden Wertverbesserungen
von den Wiederherstellungskosten abgezogen:

a) Hilfs- und Betriebsstoffe,
b) Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel,
c) Werkzeuge aller Art,

d) sonstige Teile, die wahrend der Lebensdauer
der versicherten Anlage erfahrungsgemaf
mehrfach ausgewechselt werden mussen.
Dies gilt nur, soweit diese Teile zur Wiederher-
stellung der versicherten Anlage zerstort oder
beschadigt werden.

Der Versicherer entschadigt nicht
a) Kosten einer Uberholung oder sonstiger MaR-

nahmen, die auch unabhangig von dem Versi-
cherungsfall erforderlich gewesen waren;

b) Mehrkosten durch Anderungen oder Verbesse-
rungen, die Uber die Wiederherstellung hinaus-
gehen;

c) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie,
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in
fremder Regie entstanden waren;

d) entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in eige-
ner Regie;
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e) Mehrkosten durch behelfsmaRlige oder vorlaufige
Wiederherstellung;

f) Kosten fir Arbeiten, die zwar fir die Wiederher-
stellung erforderlich sind, aber nicht an der ver-
sicherten Sache selbst ausgefiihrt werden;

g) Vermdgensschaden.
Totalschaden

Der Versicherer entschadigt den Neuwert der Anlage.
Der Wert des Altmaterials wird davon abgezogen.

Entschadigungsbegrenzung auf den Zeitwert

Abweichend von A2-7.2 und A2-7.3 ist die Entschadi-
gungsleistung in folgenden Fallen auf den Zeitwert
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles begrenzt:

Die Anlage wird bei einem Teilschaden nicht wieder-
hergestellt oder bei einem Totalschaden nicht wieder-
beschafft.

Fir die versicherte Anlage konnen serienmafRig
hergestellte Ersatzteile nicht mehr beschafft werden.

Neuwertanteil

Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf
Zahlung des Teils der Entschadigung, der den Zeit-
wertschaden nach A2-7.4 Ubersteigt (Neuwertanteil)
nur unter folgender Voraussetzung:

Die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ist in-
nerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalles sichergestellt.

Ertragsausfall

Der Versicherer ersetzt den versicherten Ertragsaus-
fall fir die Photovoltaikanlage, soweit nichts anderes
vereinbart ist, in pauschaler Form.

Die Tagesentschadigung betragt 2,50 Euro/kWp.

Bei Teilausfall der Anlage, z. B. wenn nur ein Wech-
selrichter beschadigt ist, wird der Ausfallschaden an-
teilig vergtet.

Der Ertragsausfall ist ab dem Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles fiir die Dauer bis zur Wiederherstel-
lung der Benutzbarkeit der Anlage, héchstens aber
fur die vereinbarte Dauer versichert.

Der Versicherer haftet nicht, soweit der Unterbre-
chungsschaden vergréRert wird durch behérdlich
angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebsbeschran-
kungen, oder weil dem Versicherungsnehmer infolge
der fehlenden technischen Ersatzmdglichkeit von
Anlagen und Geraten oder eines Schadens an Ge-
bauden nicht geniigend Kapital zur Verfligung steht.

Entschadigungsberechnung bei Unterversicherung

Ist zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die versi-
cherte Anlage in der konkreten Ausfihrung und Leis-
tung héherwertig, liegt eine Unterversicherung vor.

Es wird dann nur der Teil des nach A2-7.1 bis A2-7.5
ermittelten Betrags ersetzt, der sich zu dem ganzen
Betrag verhalt, wie die Versicherungssumme zu dem
Versicherungswert.

Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der Unter-
versicherung unter der Voraussetzung, dass die tat-
sachlichen Investitionskosten (Versicherungssumme)
zur Versicherung angezeigt wurden.

Selbstbehalte

Selbstbehalte werden in der vereinbarten Hohe von
der Entschadigung abgezogen.

Speicherzellen/Akkumulatoren

Bei Schaden an Speicherzellen wird die Entschadi-
gung ab einem Geréatealter von zwei Jahren um jahr-
lich 8 Prozent gekurzt, maximal jedoch um 80 Prozent.
Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten
werden nach A2-7 ersetzt.

Sofortiger Reparaturbeginn

Nach Eintritt eines Schadens kann mit der Reparatur
sofort begonnen werden, wenn der Schaden 10.000 Euro



A2-7.11

A2-7.12

nicht ubersteigt. Die beschadigten Teile sind zur Be-
weissicherung aufzubewahren. Der Schaden muss
nachvollziehbar sein und nach Moglichkeit durch Fotos
dokumentiert werden

Preissteigerungen

Entschadigt werden auch kurzfristige Preissteigerun-
gen zwischen Schadentag und Auslieferung bis zur
Hohe von 30 Prozent der zuletzt dokumentierten Ver-
sicherungssumme.

Technologiefortschritt

Sind fir die versicherten Module nach einem Schaden-
fall serienmaRig hergestellte Ersatzteile nicht mehr zu
beziehen, so leistet der Versicherer wie folgt:

Ersetzt werden die vom Sachschaden betroffenen Mo-
dule durch Module der aktuellen Nachfolgegeneration
mit identischen oder vergleichbaren Leistungs- und
Produkteigenschaften, soweit diese wiederbeschafft
wurden. Module, die nicht vom Schaden betroffen sind,
aber dennoch aus welchen Griinden auch immer aus-
getauscht werden mussen, sind nicht Gegenstand die-
ser Versicherung.

A2-8 Welche Kosten gelten versichert?

A2-8.1

A2-8.1.1

A2-8.1.2

A2-8.1.3

A2-8.1.4

A2-8.2
A2-8.2.1

A2-8.2.2
A2-8.2.3

A2-8.3

A2-8.3.1

A2-8.3.1.1
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Aufwendungen zur Abwendung und Minderung
des Schadens

Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles den Umstdnden nach zur Abwendung
und Minderung des Schadens fir geboten halten
durfte oder die er auf Weisung des Versicherers
macht.

Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadi-
gung flr versicherte Sachen betragen zusammen
hochstens die Versicherungssumme je vereinbarter
Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Nicht versichert sind Aufwendungen fir Leistungen
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im 6f-
fentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet
sind, wenn diese Leistungen im o6ffentlichen Interes-
se erbracht werden.

Der Versicherer hat den fur die Aufwendungen erfor-
derlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers vorzuschieflen.

Kosten fiir die Wiederherstellung von Daten

Versichert sind Kosten fiir die Wiederherstellung von
Daten des Betriebssystems, welche fur die Grund-
funktion der versicherten Sache notwendig sind, so-
fern der Verlust, die Veranderung oder die Nichtver-
fugbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach
versicherten Schadens an dem Datentrager einge-
treten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

Sofern vereinbart, sind andere Daten versichert.

Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadi-
gung fir versicherte Sachen betragen zusammen
héchstens die Versicherungssumme je vereinbarter
Position.

Auf , Erstes Risiko“ versicherte Kosten

Der Versicherer ersetzt Gber die Wiederherstellungs-
kosten hinaus die nachfolgend genannten Kosten
summarisch auf Erstes Risiko bis zur vereinbarten
Versicherungssumme, max. 100.000 Euro je Scha-
denereignis. Die jeweils vereinbarte Versicherungs-
summe vermindert sich nicht dadurch, dass eine Ent-
schadigung geleistet wird.

Aufraumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-
kosten

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer
infolge eines dem Grunde nach versicherten
Schadens aufwenden muss, um versicherte und
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nicht versicherte Sachen, deren Teile oder Reste,
die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden

® aufzurdumen und nétigenfalls zu dekontami-
nieren;

® zu vernichten oder in die nachstgelegene ge-
eignete Abfallentsorgungsanlage zu transpor-
tieren und dort zu beseitigen.

Nicht versichert sind jedoch

e Kosten fir die Dekontamination und Entsor-
gung von Erdreich oder Gewassern;

e Kosten fir die Beseitigung von Beeintrachti-
gungen des Grundwassers oder der Natur so-
wie von Emissionen in der Luft;

e ferner Aufwendungen des Versicherungsneh-
mers aufgrund der Einliefererhaftung.

Entschadigung wird nicht geleistet, soweit der
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

Dekontaminations- und Entsorgungskosten fir Erd-
reich

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer
infolge einer Kontamination durch einen dem
Grunde nach versicherten Schaden aufgrund be-
hérdlicher Anordnungen aufwenden muss, um

® Erdreich des Versicherungsortes zu untersu-
chen und nétigenfalls zu dekontaminieren oder
auszutauschen;

® den Aushub zu vernichten oder in die nachst-
gelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage
zu transportieren und dort abzulagern;

® insoweit den Zustand des Versicherungsortes
vor Eintritt des Schadens wiederherzustellen.

Die Aufwendungen gemaR A2-8.3.2.1 sind nur
versichert, sofern die behdérdlichen Anordnungen

® aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen
ergangen sind, die vor Eintritt des Schadens
erlassen wurden;

® eine Kontamination betreffen, die nachweislich
infolge dieses Schadens entstanden ist;

® innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des
Schadens ergangen sind und dem Versicherer
ohne Ricksicht auf Rechtsmittelfristen inner-
halb von drei Monaten seit Kenntniserhalt ge-
meldet wurden.

Wird durch den Schaden eine bereits bestehende
Kontamination des Erdreiches erhdht, so sind nur
die Aufwendungen versichert, die den flr eine Be-
seitigung der bestehenden Kontamination erforder-
lichen Betrag ubersteigen, und zwar ohne Riick-
sicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den
Schaden aufgewendet worden ware.

Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden noti-
genfalls durch Sachverstandige festgestellt.

Aufwendungen aufgrund sonstiger behdrdlicher
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-
tungen des Versicherungsnehmers einschlie3lich
der Einliefererhaftung sind nicht versichert.

Entschadigung wird nicht geleistet, soweit der
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

Bewegungs- und Schutzkosten

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grund nach versicherten Schadens
aufwenden muss, wenn zum Zwecke der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der versicherten
Sache andere Sachen bewegt, veréndert oder ge-
schiitzt werden missen, insbesondere Aufwendun-
gen fir De- und Remontage, fir Durchbruch, Abriss
oder Wiederaufbau von Gebaudeteilen oder fir das
Erweitern von Offnungen.
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Luftfrachtkosten

Dies sind Mehrkosten flr Luftfracht, die der Versi-
cherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach
versicherten Schadens zum Zwecke der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der versicherten
Sache aufwendet.

Bergungskosten

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss, um versicherte Sachen, de-
ren Teile oder Reste, die sich innerhalb des Versi-
cherungsortes befinden zu bergen.

Kosten fiir Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbei-
ten, Gerustgestellung

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss.

Feuerléschkosten

Hierzu zahlen insbesondere die L&schmittel, das
Wiederauffiillen der Feuerldscheinrichtungen und
sonstige Aufwendungen, die der Versicherungsneh-
mer zur Brandbekdmpfung fir geboten halten durfte.
Auch Aufwendungen fir Leistungen der Feuerweh-
ren oder anderer im o&ffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung Verpflichteter zéhlen dazu.

De- und Remontagekosten

Mitversichert gelten De- und Remontagekosten, die
unabhangig von einem versicherten Schaden an der
Anlage dadurch anfallen, dass ein Sachschaden am
Gebaude, auf dem die versicherte Anlage installiert
ist, behoben werden muss. Der Versicherer leistet
auch Entschadigung fur den dadurch verursachten
Ertragsausfall. Hierfur betragt die Haftzeit 1 Monat.

Zusitzliche Kosten

Zuséatzlich zu den genannten Kosten, die infolge eines
ersatzpflichtigen Schadens (iber die Wiederherstel-
lungskosten hinaus aufgewendet werden missen, er-
setzt der Versicherer je Schadenereignis:

Innere Betriebsschaden elektronischer Bauteile —
Sachschaden

Der Versicherer leistet auf Erstes Risiko bis zu einem
Betrag von 1.000 Euro auch Entschadigung fiir Solar-
module oder Wechselrichter der versicherten Photo-
voltaikanlage, ohne dass der Schaden nachweislich
auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von
auBen zurlickzufihren ist. Voraussetzung hierfir ist,
dass die Wechselrichter zum Zeitpunkt des Schadens
nicht alter als 10 Jahre seit der ersten Inbetriebnahme
sind.

Innere Betriebsschaden elektronischer Bauteile —
Ertragsausfall

Der Versicherer leistet bis zu einer Versicherungs-
summe in Héhe von jeweils 1.000 Euro auf Erstes
Risiko auch Entschadigung fir Ertragsausfallscha-
den infolge von Sachschaden an Solarmodulen und
Wechselrichtern (elektronischen Bauelementen) der
versicherten Anlage, ohne dass der Schaden nach-
weislich auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr
von aufen zurtickzufihren ist.

Schadensuchkosten

Mitversichert gelten bis zu einer Versicherungssum-
me in Héhe von 20.000 Euro auch anfallende Kos-
ten, um die Schadenursache zu lokalisieren bzw.
aufzusplren.

Schadenbedingte Arbeiten an Dachern und Fassaden

Mitversichert gelten bis zu einer Versicherungssum-
me in Héhe von 20.000 Euro auf Erstes Risiko auch
Reparaturarbeiten an Dachern und Fassaden, die
als Folge eines ersatzpflichtigen Schadens an der
versicherten Photovoltaikanlage notwendig gewor-
den sind.
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Sachen im Gefahrenbereich

Werden infolge eines dem Grunde nach versicherten
Sachschadens im Gefahrenbereich der versicherten
Photovoltaikanlage befindliche Sachen, und zwar
unabhangig davon, wem sie gehdren, beschadigt
oder zerstort, so sind die Kosten fiir ihre Wiederher-
stellung bis zu einer Versicherungssumme in Héhe
von 5.000 Euro auf Erstes Risiko mitversichert. Ent-
schadigung wird nicht geleistet, sofern der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsver-
trag Ersatz beanspruchen kann.

Bruch der transparenten Moduloberflache

Der Versicherer leistet Entschadigung in Héhe von
max. 3.000 Euro auf Erstes Risiko, wenn die trans-
parente Abdeckung der Module durch Bruch (Zer-
brechen) zerstért oder beschadigt wird. Die Versi-
cherung erstreckt sich nicht auf bloRe Beschadigun-
gen der Oberflachen durch Schrammen, Verwitte-
rungen oder Beaufschlagungen.

Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versi-
cherungsortes. Der Versicherungsort ist das im Versi-
cherungsschein bezeichnete Grundstick.

A2-10 Was gilt fiir wiederherbeigeschaffte Sachen?

A2-10.1

A2-10.2

A2-10.2.1

A2-10.2.2

A2-10.2.2

A2-10.2.2

A2-10.3
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Anzeigepflicht

Erlangt der Versicherer oder der Versicherungsnehmer
Kenntnis Uber den Verbleib abhandengekommener
Sachen, hat er dies dem Vertragspartner unverzuglich
anzuzeigen. Die Anzeige muss in Textform (z. B. E-Mail,
Telefax oder Brief) erfolgen.

Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer ab-
handengekommenen Sache wiedererhalten, so gilt fur
die Entschadigung dieser Sache:

Vor Zahlung der abschlieBenden Entschadigung

Der Versicherungsnehmer behalt den Anspruch auf
die Entschadigung. Das setzt voraus, dass er dem
Versicherer die Sache innerhalb von zwei Wochen zur
Verfligung stellt. Andernfalls ist eine zwischenzeitlich
geleistete Entschadigung fir diese Sache zuriickzu-
zahlen. Das gilt auch fir eine anteilig geleistete Ent-
schadigung.

Nach Zahlung der abschlieRenden Entschadigung

Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang einer Aufforderung des Ver-
sicherers wahlen, die Entschadigung zurtickzuzahlen
und die Sache zu behalten. Andernfalls gelten fol-
gende Regelungen:

.1 Bei Entschadigung der Sache in voller Hohe des
Versicherungswerts kann er dem Versicherer die
Sache zur Verfligung stellen. Dieses Wahlrecht
muss er innerhalb von zwei Wochen nach Emp-
fang der Aufforderung des Versicherers ausiiben.
Tut der Versicherungsnehmer das nicht, geht das
Wahlrecht auf den Versicherer lber.

.2 Bei Entschadigung der Sache in bedingungsge-
maR anteiliger Hohe des Versicherungswerts muss
er sie im Einvernehmen mit dem Versicherer 6f-
fentlich meistbietend verkaufen lassen. Der Versi-
cherer erhalt von dem Erlés abziiglich der Ver-
kaufskosten hochstens den Anteil, den er bereits
fur die Sache entschadigt hat.

Beschéadigte Sachen

Behélt der Versicherungsnehmer wiederherbeige-
schaffte Sachen und sind diese beschadigt worden,
kann er auch die bedingungsgemafle Entschadigung
in Hohe der Reparaturkosten verlangen oder behalten.



A2-10.4
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Mogliche Riickerlangung

Ist es dem Versicherungsnehmer madglich, den Besitz
einer abhandengekommenen Sache zuriick zu erlan-
gen, ohne dass er davon Gebrauch macht, gilt die Sa-
che als zurlckerhalten.

Ubertragung der Rechte

Muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer zu-
ruckerlangte Sachen zur Verfligung stellen, gilt: Er hat
dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle
sonstigen Rechte zu Ubertragen, die ihm an diesen
Sachen zustehen.

A2-11 Wechsel der versicherten Sachen
Erhalt der Versicherungsnehmer anstelle der im Versi-
cherungsschein bezeichneten Sache eine andere, je-
doch technisch vergleichbare Sache, so besteht nach
entsprechender Anzeige des Versicherungsnehmers
hierfir vorlaufige Deckung.

Die vorlaufige Deckung endet
a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages

b)

c)

oder

mit Beginn eines weiteren Vertrages uber vorlaufige
Deckung mit gleichartigem Versicherungsschutz oder
mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen,
spatestens jedoch nach 3 Monaten.

A2-12 Welche besonderen Obliegenheiten gelten?

A2-12.1

A2-12.1.1

A2-12.1.2

A2-12.1.3

A2-12.2

Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer hat zusatzlich zu Abschnitt
B3-3 folgende vertraglich vereinbarte, besondere Ob-
liegenheiten zu erflllen:

Er hat die versicherten Photovoltaikanlagen stets im
vom Hersteller empfohlenen Intervall von einem fir
das jeweilige Gewerk qualifizierten Fachbetrieb war-
ten zu lassen. Hieruber ist ein Nachweis zu flhren.

Er hat die vom jeweiligen Hersteller zur Verfigung
gestellten Daten und Programme fir die versicherten
Photovoltaikanlagen aufzubewahren.

Er hat zur Feststellung des Ertragsausfalls die Ver-
tragsunterlagen Uber die Energielieferungen sowie
die Abrechnungen der letzten 3 Jahre aufzubewahren.

Folgen einer Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten, gilt unter den Voraussetzungen nach B3-3.1
und B3-3.3 Folgendes:

Der Versicherer ist berechtigt zu kindigen. Auflerdem
kann er ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

A2-13 Was sind die Grundlagen der Berechnung und An-
passung des Beitrags (Beitragsanpassungsklausel)?

A2-13.1

S 2900-

Bei der Erstkalkulation des Tarifes werden der Beitrag
fur die einzelne Risikoart sowie die Beitrage fur erwei-
terten Versicherungsschutz unter Berlcksichtigung von
Schaden, Kosten (Provisionen, Sach- und Personal-
kosten, Ruckversicherungsbeitrdage und Risikokapital-
kosten) und gegebenenfalls Feuerschutzsteuer kalkuliert.
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Der Schaden wird Uber den Schadensatz (Jahrlicher
Schadenaufwand geteilt durch die Versicherungs-
summe) geschatzt.

Die Ermittlung des Schadensatzes erfolgt zum einen
aus den Beobachtungen einer ausreichend grof3en
Anzahl gleichartiger Risiken, die Gegenstand dieser
Versicherung sind und bei denen es sich um unter-
nehmenseigene Werte handelt. Erganzend werden ex-
terne statistische Daten (insbesondere des Gesamt-
verbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.)
herangezogen. Zum anderen wird die voraussichtliche
kiinftige Schaden- und Kostenentwicklung beriicksich-
tigt. Aus diesen Ergebnissen werden mit versiche-
rungsmathematischen Methoden Werte berechnet, die
in der Zukunft im Durchschnitt zu erwarten sind.

Im Rahmen der Uberpriifung der Beitrage fiir beste-
hende Vertrage ermittelt der Versicherer neue Werte
fur die anzusetzenden Schadensatze.

Die Ermittlung erfolgt wie in A2-13.1 beschrieben auf
Grundlage der dann aktuellen Informationen Uber den
Schadenverlauf.

Dabei durfen grundsatzlich nur die seit dem Vertrags-
schluss bzw. der letzten Anpassung des Versiche-
rungsbeitrages eingetretenen, nicht vom Versicherer
vorhersehbaren Veranderungen der Schadenentwick-
lung berlcksichtigt werden.

Preissteigerungen, die bereits in die Entwicklung von
Anpassungsfaktoren (z. B. VPI) eingeflossen sind, dir-
fen bei diesen Berechnungen nicht noch einmal be-
rlcksichtigt werden.

Ist der neu ermittelte Schadensatz um mehr als 5 Pro-
zent hoher als der bei der letzten Beitragsuberprifung
ermittelte (bzw. der bei der Erstkalkulation ermittelte,
sofern es sich um die erste Beitragsuberprifung han-
delt), ist der Versicherer berechtigt, den Beitrag ent-
sprechend zu erhdhen. Fallt er um mehr als 5 Prozent
niedriger aus, ist der Versicherer verpflichtet, den Bei-
trag entsprechend zu senken.

Abweichungen, die wegen eines Nicht-Erreichens die-
ses Schwellenwertes von 5 Prozent nicht im Rahmen
einer Beitragsanpassung berucksichtigt werden kon-
nen, werden bei klnftigen Beitragsuberprifungen be-
ricksichtigt.

Dabei darf der neue Versicherungsbeitrag nicht hoher
sein als der Versicherungsbeitrag fir neu abzuschlie-
Rende Versicherungsvertrage mit gleichen Tarifmerk-
malen und gleichem Deckungsumfang.

Der neue Versicherungsbeitrag gilt mit Wirkung ab
Beginn der nachsten Versicherungsperiode, wenn der
Versicherer den Versicherungsnehmer Uber die Bei-
tragsanpassung spatestens einen Monat vor deren
Wirksamwerden in Textform informiert und tber sein
im folgenden geregeltes Kiindigungsrecht belehrt hat.

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Mitteilung der
Beitragserh6hung mit Wirkung frihestens zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Beitragserhdhung
kiindigen.
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Der Versicherer erbringt, sofern vereinbart und im Versiche-
rungsschein genannt, im Rahmen der nachstehenden Bedingun-
gen durch einen von ihm beauftragten Dienstleister Serviceleis-
tungen mit Kostenlibernahme (nachfolgend Leistungen genannt).

A3-1
A3-1.1

A3-1.2

A3-1.3

A3-2

A3-3

A3-4
A3-4.1

A3-4.2

A3-4.3

A3-5
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Leistungsvoraussetzungen

Voraussetzung flr die Erbringung der Leistung des
Versicherers ist, dass eine versicherte Person (siehe
A3-3) im Versicherungsfall gemafl A3-4 bis A3-14 das
im Versicherungsschein genannte Notruf-Telefon an-
ruft. Das Notruf-Telefon steht hierfir an allen Tagen
des Jahres, 24 Stunden am Tag, zur Verfligung.

Ruft die versicherte Person nicht das Notruf-Telefon
an, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Kosteniibernahme frei, es sei denn, dass die Verlet-
zung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit
beruht. Bei grob fahrlassiger Verletzung bleibt der Ver-
sicherer insoweit zur Kostenlibernahme verpflichtet,
als die Verletzung keinen Einfluss auf die Héhe der zu
Ubernehmenden Kosten gehabt hat.

Der Versicherer zahlt die von ihm gemal A3-4 bis A3-
14 zu Gbernehmenden Kosten direkt an den Dienstleis-
ter. Sofern jedoch die gemaR A3-4 bis A3-14 vom Ver-
sicherer zu Ubernehmenden Kosten fir die Erbringung
der Leistungen nicht ausreichen, stellt der Dienstleister
den daruber hinausgehenden Betrag der versicherten
Person in Rechnung, die ihn beauftragt hat.

Versicherungsfall
Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn
a) die Voraussetzungen fiir die Erhebung des Anspruchs

auf Leistungen des Versicherers gemafR A3-4 bis A3-
14 vorliegen und

b) der Anspruch auf Leistung durch eine versicherte

Person beim Notfall-Telefon tatsachlich geltend ge-
macht wird.

Versicherte Person und versicherte Wohnung

Versicherte Person ist der Vermieter sowie der/die Mie-
ter der im Versicherungsvertrag genannten Gebaude.

Als versicherte Wohnung beim Vermieter-Schutzbrief gilt
die vermietete Wohnung/gewerbliche Einheit.

Schliisseldienst im Notfall

Der Versicherer organisiert das Offnen der Wohnungs-
tlr durch eine Fachfirma (Schllisseldienst), wenn die
versicherte Person nicht in die versicherte Wohnung
gelangen kann, weil der Schlussel fiir die Wohnungstur
abhandengekommen oder abgebrochen ist oder weil
sich die versicherte Person versehentlich ausgesperrt
hat.

Der Versicherer tibernimmt die Kosten fiir das Offnen
der Wohnungstir durch den Schllsseldienst, maximal
jedoch 500 Euro je Versicherungsfall.

Der Versicherer Ubernimmt maximal zwei Leistungsfalle
pro Jahr.

Notfallschloss

Der Versicherer Ubernimmt die Kosten fiir ein provisori-
sches Schloss (alternativ Bewachungsservice), wenn
das Tirschloss durch das Offnen der Tiir funktionsunfa-
hig werden sollte, maximal jedoch 500 Euro je Versiche-
rungsfall.

Dies gilt nicht fir eine zentrale SchlieRanlage.
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Rohrreinigungsservice im Notfall

Der Versicherer organisiert den Einsatz einer Rohrreini-
gungsfirma, wenn in der versicherten Wohnung Abfluss-
rohre von Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder
Spulbecken, WCs, Urinalen, Bidets oder Bodenablaufen
verstopft sind und dies nicht ohne eine fachmannische
Behebung beseitigt werden kann (Rohrverstopfung).

Der Versicherer ibernimmt die Kosten fir die behelfs-
mafRige Wiederherstellung dringend bendtigter Funkti-
onen ("Notfallreparatur") und zur Schadensbegrenzung,
maximal jedoch 500 Euro je Versicherungsfall.

Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn
die Rohrverstopfung bereits vor Beginn dieses Ver-

trages vorhanden und einer versicherten Person be-
kannt war,

die Ursache fiur die Rohrverstopfung auflerhalb der
versicherten Wohnung lag und dies der versicherten
Person bekannt war.

Sanitar-Installateurservice im Notfall

Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Sanitar-
Installateurbetriebes, wenn aufgrund eines Defekts an
einer Armatur, an einem Boiler, an der Spulung des
WCs oder Urinals oder am Haupthahn der versicherten
Wohnung

a) das Kalt- oder Warmwasser nicht mehr abgestellt
werden kann,

b) die Kalt- oder Warmwasserversorgung unterbro-
chen ist.

Der Versicherer ibernimmt die Kosten fiir die behelfs-
mafRige Wiederherstellung dringend benétigter Funkti-
onen ("Notfallreparatur") und zur Schadensbegrenzung,
maximal jedoch 500 Euro je Versicherungsfall.

Der Versicherer erbringt keine Leistungen
fur die Behebung von Defekten, die bereits vor Be-
ginn dieses Vertrages vorhanden und einer versi-
cherten Person bekannt waren,

fur den Austausch defekter Dichtungen und verkalk-
ter Bestandteile oder Zubehér von Armaturen und
Boilern,

fur die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der
Sanitar-Installation in der versicherten Wohnung.

Elektro-Installateurservice im Notfall

Bei Defekten an der Elektro-Installation der versicher-
ten Wohnung organisiert der Versicherer den Einsatz
eines Elektro-Installateurbetriebes.

Der Versicherer Ubernimmt die Kosten fir die behelfs-
maRige Wiederherstellung dringend benétigter Funkti-
onen ("Notfallreparatur") und zur Schadensbegrenzung,
maximal jedoch 500 Euro je Versicherungsfall.

Der Versicherer erbringt keine Leistungen fiur die
Behebung von

Defekten an elektrischen und elektronischen Gera-
ten wie z. B. Waschmaschinen, Trockner, Geschirr-
splilmaschinen, Herden sowie Backdfen einschliel-
lich Dunstabzugshauben, Heizkesseln, Heizungs-
steuerungsanlagen, Kihlschranken, Tiefkihlgeraten,
Lampen einschlieBlich Leuchtmitteln, Computern,
Telefonanlagen, Fernsehgeraten, Stereoanlagen,
Video- und DVD-Playern,

Defekten an Stromverbrauchszahlern,

Defekten, die bereits vor Beginn dieses Vertrages vor-
handen und einer versicherten Person bekannt waren.



A3-9 Heizungs-Installateurservice im Notfall

A3-9.1  Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Heizungs-
Installateurbetriebes, wenn

a) Heizkorper in der versicherten Wohnung wegen
eines Defekts an zugehdrigen Thermostatventilen
nicht in Betrieb genommen werden kénnen,

b) aufgrund eines Bruchschadens oder Undichtigkeit
Heizkoérper in der versicherten Wohnung repariert
oder ersetzt werden missen.

A3-9.2  Der Versicherer ubernimmt die Kosten fiir die behelfs-
mafige Wiederherstellung dringend bendtigter Funkti-
onen ("Notfallreparatur") und zur Schadensbegrenzung,

maximal jedoch 500 Euro je Versicherungsfall.

Der Versicherer erbringt keine Leistungen fir die
Behebung von

Defekten, die bereits vor Beginn dieses Vertrages
vorhanden und einer versicherten Person bekannt
waren,

Defekten an Heizkesseln, Brennern, Tanks und
Heizungsrohren,

Schaden durch Korrosion.

A3-9.3

A3-9.3.1

A3-9.3.2
A3-9.3.3

A3-10 Notheizung

A3-10.1 Der Versicherer stellt maximal 3 elektrische Leih-Heiz-
gerate zur Verfugung, wenn wahrend der Heizperiode
die Heizungsanlage in der versicherten Wohnung un-
vorhergesehen ausféllt und eine Abhilfe durch den
Heizungs-Installateurservice im Notfall nicht mdglich ist.

A3-10.2 Der Versicherer tbernimmt die Kosten fir die Bereit-
stellung der Leih-Heizgerate, maximal jedoch 500 Euro
je Versicherungsfall. Nicht ersetzt werden zusatzliche
Stromkosten, die durch den Einsatz der Leih-Heiz-
gerate entstehen.

A3-10.3 Der Versicherer Gbernimmt zudem die Kosten fiir die
behelfsmaRige Wiederherstellung von Heizkesselanla-
gen und deren Auffillung, maximal jedoch 500 Euro je
Versicherungsfall.

A3-10.4 Die Heizperiode beginnt am 1. September und endet
am 31. Mai eines jeden Jahres.

A3-11 Schadlingsbekampfung

A3-11.1 Bei Befall der versicherten Wohnung durch Schadlin-
ge, der aufgrund seines Ausmafles nur fachmannisch
beseitigt werden kann, organisiert der Versicherer die
Schadlingsbekampfung durch eine Fachfirma.

A3-11.2 Der Versicherer ubernimmt die Kosten firr die Schad-
lingsbekampfung, maximal jedoch 500 Euro je Versi-
cherungsfall.

A3-11.3 Als "Schadlinge" gelten ausschlieflich Schaben (z. B.

Kakerlaken), Ratten, Mause, Motten, Ameisen und
Silberfischchen.
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A3-11.4 Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn der
Befall der versicherten Wohnung durch Schéadlinge be-
reits vor Beginn dieses Vertrages vorhanden und einer
versicherten Person bekannt war.

A3-12 Entfernung von Wespennestern

A3-12.1 Der Versicherer organisiert die fachmannische Entfer-
nung bzw. Umsiedlung von Wespennestern, die sich
im Bereich der versicherten Wohnung befinden.

A3-12.2 Der Versicherer Ubernimmt die Kosten fir die Entfer-
nung bzw. Umsiedlung des Wespennests, maximal je-
doch 500 Euro je Versicherungsfall.

A3-12.3 Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn

A3-12.3.1 das Wespennest bereits vor Beginn dieses Vertrages
vorhanden und einer versicherten Person bekannt
war,

A3-12.3.2 das Wespennest sich in einem raumlichen Bereich
befindet, der nicht der versicherten Wohnung zuge-
ordnet werden kann,

A3-12.3.3 dies aus rechtlichen Griinden, z. B. aus Griinden des
Artenschutzes, nicht zulassig ist.

A3-13 24-Stunden-Handwerkerservice

Unabhangig von einem Schadenfall steht der versicher-
ten Person unser Netzwerk zur Verfiigung.

Auf Wunsch werden Handwerker aus folgenden Gewer-
ken benannt:

® Sanitarinstallateure,
Dachdecker,
Elektroinstallateure,

Gas- und Heizungsinstallateure,
Glaser,

Schlusseldienste,

Haushter,

Fachleute fiir Alarmanlagen,

Rohrreinigungsfirmen.
Die Kosten fiir die Handwerker tragt die versicherte Person.

A3-14 Notsicherung nach einem versuchten oder vollende-
ten Einbruch

In Folge eines versuchten oder vollendeten Einbruchs
Ubernimmt der Versicherer die Kosten fiir eine Notsiche-
rung an der versicherten Wohnung, maximal jedoch 500
Euro je Versicherungsfall.

Notsicherungen sind:

® Notverglasung,

® provisorisches Schloss (alternativ Bewachungsservice),
® Einbau einer Ersatztur.
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Abschnitt A5 — Wohngebaude-Glasversicherung

A5-1 Versicherte Gefahren und Schaden, generelle Aus- genden benannten und fertig eingesetzten oder mon-
schliisse tierten
A5-1.1  Versicherungsfall a) Scheiben und Platten aus Kunststoff,
Entschadigt werden versicherte Sachen (siehe A5-2), b) Glasbausteine und Profilbauglaser,
die (cj!urch Bruch (Zerbrechen) zerstort oder beschadigt c) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff,
werden.
. i . d) Scheiben von Sonnenkollektoren und — abwei-
A5-1.2  Nicht versicherte Gefahren und Schaden chend von A5-2.3 c) — Scheiben von Photovoltaik-
A5-1.2.1 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf anlagen, einschlieBlich deren Rahmen,
a) Beschadigungen von Oberflaichen oder Kanten e) Scheiben aus Glas oder Kunststoff von Garten-
(z. B. Schrammen, Muschelausbriiche), hausern, soweit sie sich auf dem im Versiche-
b) Undicht werden der Randverbindungen von Mehr- rungsschein bezeichneten Grundstiick befinden,
scheiben-Isolierverglasungen. f) Scheiben aus Glas oder Kunststoff von Schwimm-
A5-1.2.2  Nicht versichert sind Schaden, die durch badabdeckungen, soweit sie sich auf dem im Ver-
] ) ) sicherungsschein bezeichneten Grundstiick befinden,
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall . o . .
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile g) sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein
oder seiner Ladung ausdriicklich benannt sind.
b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus, A5-2.3  Nicht versicherte Sachen
c) Sturm, Hagel, Nicht versichert sind
d) Uberschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, a) Glasscheiben von Aquarien und Terrarien,
Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch b) optische Glaser, Hohlglaser, Geschirr, Beleuch-
entstehen und soweit fiir diese anderweitig Versiche- tungskorper und Handspiegel,
rungsschutz besteht. c) Photovoltaikanlagen,
A5-1.2.3  Der Versicherer leistet — ohne Riicksicht auf mitwir- d) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschadigt
kende Ursachen — keine Entschadigung fur Schaden sind,
durch e) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die
a) Krieg Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwieder-
Nicht versichert sind Schaden durch Krieg, gab_e- und Kommunikatignsgeréte sind (z._ B. Bild-
kriegs-ahnliche Ereignisse, Biirgerkrieg, Revolu- schirme von Fernsehgeraten, Computer-Displays).
tion, Rebellion oder Aufstand.
b) Innere Unruhen A5-3 Versicherte Kosten
Nicht versichert sind Schaden durch Innere Un- Der YerS|cherer ersetzt ?IS zu der h.le.rfur verembarten
ruhen. Versicherungssumme (Hochstentschadigung) die nach-
) folgend genannten, infolge eines Versicherungsfalles tat-
c) Kemenergie sachlich entstandenen notwendigen Aufwendungen fiir:
Nicht versichert sind Schaden durch Kernenergie, A5-3.1 das vorlaufige VerschlieBen von Offnungen (Notver-
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen schalungen, Notverglasungen), das Abfahren von ver-
A5-1.2.4  Abweichend zu A5-1.2.2 leistet der Versicherer Ent- sicherten Sachen zum nachsten Ablagerungsplatz und
schéadigung, sofern bei dem anderweitigen Versiche- fur die Entsorgung (Entsorgungskosten).
rungsschutz eine Selbstbeteiligung vereinbart ist. A5-3.2  Zusitzlich versicherbar
. . . Soweit vereinbart und im Versicherungsschein ge-
AS5-2  Versicherte und nicht versicherte Sachen nannt, ersetzt der Versicherer bis zum jeweils verein-
A5-2.1 Versicherte Sachen barten Betrag die infolge eines Versicherungsfalles
A5-2.1.1  Versichert sind notwendigen Kosten fir
a) fertig eingesetzte oder montierte Scheiben, Plat- A5-3.2.1  zusétzliche Leistungen,
ten und Spiegel aus Glas; um die sich das Liefern und Montieren von versicher-
b) kiinstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten ten Sachen durch c‘!eren Lage verteuert (z. B. Kran-
und -spiegel. Die Entschadigung ist je Versiche- oder Geristkosten);
rungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt. A5-3.2.2 das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen,
A5-2.1.2  Versichert ist in der Wohngebaudeversicherung die das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern
(sofern vereinbart und im Versicherungsschein ge- (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.);
nannt) die Verglasung des gesamten Gebdudes ein- A5-3.2.3 die Beseitigung von Glasbeschidigungen:
schlieflich gewerblich genutzter Rdume: ) ) .
. . . A5-3.2.3.1  Abweichend zu A5-1.2.1 a) sind Beschadigungen
Das sind alle mit dem_ Gebaude fest verbundenen von Oberflachen oder Kanten (z. B. Schrammen,
AuBen- und Innenscheiben (z. B. Glas- oder Kunst- Muschelausbriiche) der versicherten Sachen mit-
stoffscheiben von Fenstern, Turen, Balkonen, Ter- versichert.
rassen, Wanden, Wintergarten, Veranden, Loggien, . . . L .
Wetterschutzvorbauten, Dachern, Briistungen, Dusch- A5-3.2.3.2  Nicht versichert sind Beschadigungen der versi-
kabinen) einschlieRlich AuRen- und Innenverglasun- cherten Sachen durch
gen von gewerblich genutzten Raumen - ausge- e \Verschleif,
nommen Werbeanlagen — des gesamten Geb&udes. e Gebrauch,
A5-2.2  Zusitzlich versicherbar e Umwelteinfliisse,
Versichert sind, sofern dies in der Pauschaldeklaration e Reinigung;
und im Versicherungsschein genannt ist, die im Fol-
SP 2900-A5 03/2022 ¢ 1 von 2



A5-3.2.4

A5-3.2.5

die Beseitigung von Schiden infolge eines ersatz-
pflichtigen Glasbruchschadens

an Sachen hinter versicherten Scheiben, wenn
gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zer-
brechen der Scheibe vorliegt und die Sachen durch
Glassplitter oder durch Gegenstande zerstort oder
beschadigt worden sind, die beim Zerbrechen der
Scheibe eingedrungen sind.

Sofern Versicherungsschutz bereits (iber einen an-
deren Vertrag (z. B. Hausratversicherung) besteht,
geht eine solche Leistung einer Entschadigung aus
diesem Vertrag vor (Subsidiardeckung).

Bewegungs- und Schutzkosten,

die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen andere Sachen bewegt, verandert oder ge-
schitzt werden mussen.

A5-4 Versicherungsort
Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein
bezeichneten Gebaude oder Rdume von Gebauden.

Soweit Versicherungsschutz fiir bewegliche Sachen ver-
einbart ist, besteht dieser nur innerhalb des Versiche-
rungsortes.

A5-5
A5-5.1
A5-5.1.1

A5-5.1.2

A5-5.1.3

A5-5.1.4

A5-5.2
A5-5.2.1

A5-5.2.2
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Entschadigungsberechnung, Unterversicherung

Sachleistung

Der Versicherer gewahrt im Versicherungsfall eine
Sachleistung, zu der er den Auftrag erteilt.

Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und
Rechnung des Versicherers die zerstérten oder be-
schadigte Sachen entsorgt und in gleicher Art und
Gute (siehe A5-2) an den Schadenort geliefert und
wieder eingesetzt werden.

Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere
Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenor-
tes (z. B. Geruste, Krane) bzw. im Zusammenhang
mit dem Einsetzen der Scheibe (z. B. Anstriche, De-
und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind.
Diese Aufwendungen werden nur — soweit dies be-
sonders vereinbart ist — in vereinbarter Héhe ersetzt
(siehe A5-3).

Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbrin-
gung der Sachleistung notwendig sind, erteilt der
Versicherer in Absprache mit dem Versicherungs-
nehmer in dessen Namen den Auftrag hierzu. Der
Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer die
Rechnungskosten bis zur vereinbarten Hohe.

Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei
der Angleichung unbeschadigter Sachen (z. B. Farbe
und Struktur) an entschadigten Sachen sowie fir fer-
tigungsbedingte Abweichungen der Ersatzsache im
auReren Erscheinungsbild entstehen und erteilt hier-
zu keinen Auftrag.

Abweichende Entschadigungsleistung

Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer
ersetzt der Versicherer den Geldbetrag, welcher dem
unter A5-5.1 beschriebenen Leistungsumfang ent-
spricht.

Darlber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten,
soweit eine Ersatzbeschaffung durch den Versicherer

A5-5.2.3

A5-5.2.4

A5-5.3

A5-5.4
A5-5.4.1

A5-5.4.2

A5-5.5
A5-5.5.1

A5-5.5.2

A5-5.5.3

A5-5.5.4

A5-5.6

Abschnitt A5 — Wohngebaude-Glasversicherung

zu den ortsublichen Wiederherstellungskosten nicht
moglich ist.

Wird Unterversicherung nach A5-5.5 festgestellt,
leistet der Versicherer ausschlieBlich in Geld.

Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der
Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berech-
tigt ist; das Gleiche gilt, soweit der Versicherungs-
nehmer Mehrwertsteuer tatsachlich nicht gezahit hat.

Notverglasung / Notverschalung

Das vorlaufige VerschlieRen von Offnungen (Notver-
glasungen und Notverschalungen) kénnen vom Versi-
cherungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwen-
dige versicherte Kosten geltend gemacht werden.

Kosten

MaRgeblich fir die Berechnung der Kosten (siehe
A5-3) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versiche-
rungsfalles.

Klrzungen nach A5-5.2.4 gelten entsprechend fir
die versicherten Kosten.

Unterversicherung

Der Versicherer verzichtet auf den Abzug wegen
Unterversicherung, wenn die mit dem Versicherer
vereinbarte Wohnflache/Anzahl Wohneinheiten der
tatsachlich vorhandenen Wohnflache/Anzahl Wohn-
einheiten entspricht, der Verzicht gilt bis zur Hochst-
entschadigung.

Dariliber hinaus verzichtet der Versicherer auf den
Abzug wegen Unterversicherung, wenn die angege-
bene Quadratmeterzahl (Wohnflache) leicht fahrlassig
unrichtig angegeben wurde und nicht mehr als 15 Pro-
zent von der tatsachlichen Quadratmeterzahl abweicht.

Sofern nach Feststellung der Unterversicherung ein
erhOhter Beitrag zu entrichten ware, hat der Versi-
cherungsnehmer den gednderten Beitrag ab dem
Zeitpunkt zu entrichten, ab dem der Umstand einge-
treten ist

Dies gilt nur, solange nicht ein weiterer Wohngebaude-
versicherungsvertrag desselben Versicherungsneh-
mers fur denselben Versicherungsort ohne Vereinba-
rung gemafn A5-5.5.1 und A5-5.5.2 besteht.

Ist die angegebene Wohnflache/Anzahl Wohneinhei-
ten geringer als die tatsachliche, wird die Entschadi-
gungsleistung im Verhaltnis von der im Antrag ange-
gebenen zu der tatsachlich vorhandenen Wohnfla-
che/Anzahl Wohneinheiten gekiirzt.

Die Erstattung von versicherten Kosten nach A5-5.4
wird nach der gleichen Berechnungsformel in dem
Verhéltnis von der dem Vertrag zugrundeliegenden
Wohnflache/Anzahl Wohneinheiten und dividiert
durch die tatséchliche Wohnflache/Anzahl Wohnein-
heiten gekirzt. Das schlie8t auch Schadenabwen-
dungs-, Schadenminderungs- und Schadenermitt-
lungskosten ein.

Restwerte
Restwerte werden angerechnet.

A5-6 Selbstbehalt

Die Entschadigung wird je Versicherungsfall um den
vereinbarten Selbstbehalt gekurzt.
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Abschnitt A6 — Allgefahrenversicherung

A6-1

Versicherte Gefahren und Schiden, generelle Aus-

schliisse

ABG-1.1
AG-1.1.1

A6-1.1.2

AG-1.2
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Versicherungsfall

Der Versicherer leistet Entschadigung flr versicherte
Sachen (siehe A1-6), fur die dies vereinbart ist, die
durch ein plétzliches und unvorhergesehenes Ereig-
nis zerstort oder beschadigt werden.

Als unvorhergesehen gilt ein Schaden, wenn folgen-
de Voraussetzungen vorliegen:

® Der Versicherungsnehmer hat den Schaden
nicht rechtzeitig vorhergesehen.

® Der Schaden war fiir den Versicherungsnehmer
mit dem fur die im Betrieb ausgelbte Tatigkeit er-
forderlichen Fachwissen nicht vorhersehbar.

Hat der Versicherungsnehmer den Schaden grob
fahrlassig nicht vorhergesehen, gilt:

® Der Versicherer kann seine Leistung in dem Ver-
héltnis kirzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht.

Als Zerstérung oder Beschadigung gilt eine nachtei-
lige Veranderung der Sachsubstanz.

Eine Zerstérung oder Beschadigung liegt nicht vor,
soweit ein vorhandener Mangel offenkundig wird
oder es sich um reine Fehlfunktionen von Datenver-
arbeitungsanlagen, von Software oder von eingebau-
ten Mikroprozessoren handelt.

Eine Fehlfunktion liegt insbesondere vor, wenn die
betroffenen Anlagen nicht funktionieren, falsche Er-
gebnisse produzieren oder Daten nicht zur Verfi-
gung stehen.

Nicht versicherte Gefahren und Schaden
Nicht versichert sind Schaden durch

a) Gefahren, die nach den zugrunde liegenden Allge-
meinen Bedingungen Wohngebaude, Besonderen
Bedingungen, Zusatzbedingungen oder Klausel-
einschlissen versicherbar sind oder dort ausge-
schlossen sind;

b) Eingriffe oder Verfiigung von hoher Hand — ohne
Rucksicht auf mitwirkende Ursachen —, z. B. Weg-
nahme, Beschadigung oder Vernichtung unter
Quarantane oder aufgrund von Zollbestimmungen,
Konfiskationen, Beschlagnahme oder Regierungs-
anordnung;

c) naturliche Beschaffenheit von Sachen;

d) Abnutzung, Verschleil, Alterung; dauernde Einwir-
kung von Gasen, Dampfen oder Staub; korrosive
Angriffe oder Abzehrungen, Rost, UbermaRigen
Ansatz von Kesselstein; Schlamm oder sonstige
Ablagerungen;

e) normale Luftfeuchtigkeit oder gewdhnliche Tempe-
raturschwankungen sowie normale Witterungsein-
flusse, mit denen wegen der Jahreszeit und der
ortlichen Verhaltnisse gerechnet werden muss;

f) Kontamination, Vergiftung, Verseuchung mit Krank-
heitserregern (Bakterien, Viren), es sei denn, diese
treten als Folge eines versicherten Ereignisses ein;

g) Ablagerung, VerruBung, Verstaubung, Beaufschla-
gung, es sei denn, diese treten als Folge eines
versicherten Ereignisses ein;

h) Zufuhr oder Ausbleiben von Wasser, Gas, Elektrizi-
tat oder sonstiger Energie- oder Treibstoffversorgung;

i) Versagen oder mangelnde Funktion von Klima-,
Heiz- oder Kihlsystemen;

j) Reilen, Setzen, Schrumpfen oder Dehnen der
versicherten Gebaude, Gebaudebestandteile und

AB-1.3

A6-2

A6-3

A6-4
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Fundamente aufgrund von baulichen oder stati-
schen Mangeln sowie VerstdRe gegen bauliche
Vorschriften;

k) Erdsenkung uber nicht naturbedingten Hohlrdu-
men wie z. B. Tunnel, Bergwerksstollen;

I) Planungs-, Konstruktions-, Material- oder Ausfiih-
rungsfehler;

Vogel, Nagetiere, Haustiere, Schadlinge, Ungezie-
fer aller Art, Pflanzen, Pilze oder Schwamm, inne-
ren Verderb, Mikroorganismen;

n) Flissigkeiten aus festen oder mobilen GefalRen
und Behaltnissen;

o) Léschen oder Andern von Daten, insbesondere
durch Computerviren, ohne gleichzeitige Zerst6-
rung oder Beschadigung des Datentragers, auf
dem die Daten gespeichert waren oder der Anlage,
durch die sie verarbeitet wurden;

p) fehlende &uRere Einwirkung oder Versagen von
Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen;

q) Ver- oder Bearbeitung oder Reparatur, Wartung;

r) nicht geschlossene Fenster oder andere Offnun-
gen, es sei denn, dass diese Offnungen durch ver-
sicherte Gefahren entstanden sind;

s) Ruickstau von Wasser aus Rohren der offentlichen
Abwasserkanalisation, es sei denn, diese treten
als Folge eines versicherten Ereignisses ein;

t) Uberschwemmung durch andere als die nach A1-
5.4.1 versicherbaren Sachverhalte;

u) Trockenheit oder Austrocknung;
v) Grundwasser;
w) Meteoriteneinschlag.

Ausschliisse Krieg, Innere Unruhen und Kern-
energie

Der Versicherer leistet ohne Rucksicht auf mitwirkende
Ursachen keine Entschadigung fur Schaden durch
Krieg, innere Unruhen und Kernenergie (siehe A1-2).

Nicht versicherte Sachen

Ni
a)

b)
c)
d)

cht versichert sind Schaden an

Gebauden oder Gebaudeteilen, die nicht bezugsfertig
sind und an den in diesen Gebauden oder Gebaude-
teilen befindlichen Sachen;

Sachen wahrend des Transportes;
lebenden Tieren und Pflanzen;
Gewassern, Grund und Boden.

Jahreshochstentschadigung
Der Versicherer leistet Entschadigung je Versicherungs-

fa
a)
b)
c)

M

Il héchstens bis zu
der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
den zusatzlich vereinbarten Entschadigungsgrenzen;
der vereinbarten Jahreshéchstentschadigung.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist die Entscha-
digung je Versicherungsjahr auf die Versicherungs-
summe begrenzt. Schaden, die im laufenden Versi-
cherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshdchstentschadigung.

algebend ist der jeweils niedrigere Betrag.

Selbstbehalt

Die Entschadigung wird je Versicherungsfall um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekirzt. Sofern nichts anderes ver-
einbart ist, betragt der vereinbarte Selbstbehalt 250 Euro.



A6-5 Kiindigung AB-5.2
A6-5.1  Versicherungsnehmer und Versicherer kénnen unter Ein-
haltung einer Frist von einer Woche die Allgefahren-
versicherung in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) kun-
digen. Kindigt der Versicherungsnehmer, so kann er
bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.
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Kundigt der Versicherer die Allgefahrenversicherung, so
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zur Wohn-
gebaudeversicherung innerhalb eines Monats nach
Zugang der Erklarung des Versicherers zum gleichen
Zeitpunkt kiindigen.
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Abschnitt A7 — Versicherung von Solarthermie-, Geothermie- sowie
sonstigen Warmepumpenanlagen von Wohngebauden

A7
A7-1.1

A7-1.2

Welche Sachen sind versichert?

Versichert sind folgende betriebsfertige Anlagen der
regenerativen Warme- und/oder Warmwassererzeugung

a) auf dem Haus- oder Garagendach befestigte Solar-
thermie (Aufdachmontage);

b) Anlagen der oberflachennahen Geothermie;
c) sonstige Warmepumpenanlagen

bis zu einer Leistung von 350 kW-Spitzenleistung und
einem Anlagenwert bis max. 500.000 Euro, soweit nicht
etwas anderes vereinbart ist, einschliel3lich der damit
verbundenen Heizungsanlagen der im Versicherungs-
schein genannten Gebadude, die der Warmwasser-
oder auch Warmeversorgung der versicherten Gebaude
dienen.

Betriebsfertig ist die Anlage, sobald sie erprobt oder
ein vorgesehener Probebetrieb beendet ist. Sie muss
sich in Betrieb befinden, zumindest aber zur Arbeits-
aufnahme bereit sein.

Der Versicherungsschutz besteht auch, wenn die Be-
triebsfertigkeit zu einem spateren Zeitpunkt unterbro-
chen ist. Dies gilt ebenfalls wahrend einer De- oder
Remontage sowie wahrend eines Transports der Anlage
innerhalb des Versicherungsorts.

A7-2 Welche Gefahren und Schidden sind versichert?
Welche generellen Ausschliisse gibt es?

A7-2.1

A7-2.2

Der Versicherer ersetzt Schaden durch Erganzende
Technische Gefahren nach A7-3.

Nicht versichert sind ohne Berlicksichtigung mitwirkender
Ursachen Schaden durch

a) Krieg

Nicht versichert sind Schaden durch Krieg, kriegs-
ahnliche Ereignisse, Blrgerkrieg, Revolution, Re-
bellion oder Aufstand.

b) Innere Unruhen
Nicht versichert sind Schaden durch Innere Unruhen.
c) Kernenergie

Nicht versichert sind Schaden durch Kernenergie,
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

A7-3 Was ist unter Erganzende Technische Gefahren zu
verstehen?

A7-3.1
A7-3.11

A7-3.1.2
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Versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer entschadigt fir unvorhergesehene
Beschadigungen oder Zerstérungen von versicher-
ten Solarthermie-, Geothermie- sowie sonstigen
Warmepumpenanlagen.

Als unvorhergesehen gilt ein Schaden, wenn folgen-
de Voraussetzungen vorliegen:

® Der Versicherungsnehmer hat den Schaden
nicht rechtzeitig vorhergesehen.

® Der Schaden war fiir den Versicherungsnehmer
mit dem fiir den Betrieb einer Solarthermie-, Ge-
othermie- oder sonstigen Warmepumpenanlage
erforderlichen Fachwissen nicht vorhersehbar.

Hat der Versicherungsnehmer den Schaden grob

fahrlassig nicht vorhergesehen, gilt:

® Der Versicherer kann seine Leistung in dem Ver-
héltnis kirzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht.

Insbesondere wird Entschadigung geleistet fur Sach-
schaden durch

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vor-
satz Dritter;

A7-3.1.3

A7-3.2

A7-3.21

A7-3.2.2

A7-3.3
A7-3.3.1

A7-3.3.2
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b) Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehler;
c) Kurzschluss, Uberstrom oder Uberspannung;

d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitsein-
richtungen;

e) Wasser-, Ol- oder Schmiermittelmangel;
f) ZerreiRen infolge Fliehkraft;
g) Uberdruck oder Unterdruck;
h) Sturm, Frost oder Eisgang.

DarUber hinaus entschadigt der Versicherer fir Anla-
gen oder deren Teile, wenn sie durch Diebstahl, Ein-
bruchdiebstahl, Raub oder Pliinderung abhanden-
kommen.

Elektronische Bauelemente

Elektronische Bauelemente sind Einheiten, die im Repa-
raturfall Gblicherweise auszutauschen sind. Der Versi-
cherer entschadigt diese nur in folgenden Fallen:

Eine versicherte Gefahr hat nachweislich von auften
auf eine Austauscheinheit oder auf die versicherte
Anlage insgesamt eingewirkt.

Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, genigt
die Uberwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der
Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr
von auBen zuriickzuflhren ist.

Folgeschaden an weiteren Austauscheinheiten werden
aber entschadigt.

Nicht versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer entschadigt ohne Berlicksichtigung
mitwirkender Ursachen nicht fiir Schaden durch

a) Brand, Blitzschlag, Uberspannung durch Blitz,
Explosion oder Implosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung;

b) Leitungswasser;

c) Naturgefahren (Sturm, Hagel und weitere Natur-
gefahren),

die im Rahmen einer Wohngeb&audeversicherung
sowie Uber Besondere Bedingungen, Zusatzbedin-
gungen oder Klauseln versicherbar oder dort ausge-
schlossen sind.

Dartiber hinaus entschadigt der Versicherer ohne
Berlcksichtigung mitwirkender Ursachen nicht Scha-
den durch

a) Schwelen, Glimmen, Sengen, Glihen;
b) nicht naturbedingte Erdsenkung;

c) Mangel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer bekannt sein mussten;

d) betriebsbedingte normale Abnutzung oder be-
triebsbedingte vorzeitige Abnutzung, korrosive
Angriffe oder Abzehrungen, Ubermagigen Ansatz
von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Abla-
gerungen.

Versicherungsschutz besteht aber fur benach-
barte Maschinenteile, die infolge eines solchen
Schadens beschéadigt werden und nicht aus den
vorstehenden Griinden bereits erneuerungsbe-
dirftig waren.

Der Versicherungsschutz bleibt ebenfalls beste-
hen, wenn — mit Ausnahme der betriebsbeding-
ten normalen Abnutzung — ein solcher Schaden
zurlickzufiihren ist auf

® einen Konstruktions-, Material- oder Ausfiih-
rungsfehler;
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® ein Versagen von Mess-, Regel- oder Sicher-
heitseinrichtungen;

e Wasser-, Ol- oder Schmiermittelmangel an
der Anlage;

e Bedienungsfehler,
Vorsatz Dritter;

e) Nutzung einer Sache, von der dem Versiche-
rungsnehmer bekannt sein musste, dass sie re-
paraturbedirftig ist.

Der Versicherer entschadigt aber in folgenden

Fallen:

® Der Schaden wurde nicht durch die Repara-
turbedurftigkeit verursacht.

® Die Sache war zur Zeit des Schadens mit
Zustimmung des Versicherers behelfsmaRig
repariert.

Ungeschicklichkeit oder

A7-4 Wie wird die Entschadigung ermittelt?

A7-4.1

A7-4.2

A7-4.21

A7-4.2.2
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Wiederherstellungskosten

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Total-
schaden unterschieden.

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungs-
kosten zuzuglich des Wertes des Altmaterials nicht
héher sind als der Neuwert der versicherten Sache.

Sind die Wiederherstellungskosten héher, so liegt ein
Totalschaden vor.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen
Abzug insbesondere fiir Alter, Abnutzung und techni-
schen Zustand.

Teilschaden

Der Versicherer entschadigt alle erforderlichen Auf-
wendungen, um den friiheren betriebsfertigen Zustand
wiederherzustellen. Der Wert des Altmaterials wird da-
von abgezogen.

Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbe-
sondere

a) Kosten fir Ersatzteile und Reparaturstoffe;

b) Lohnkosten und lohnabhéangige Kosten, auch
Ubertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner
Mehrkosten durch tarifliche Zuschlage fiir Uber-
stunden sowie fiir Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeiten;

c) De-und Remontagekosten;

d) Transportkosten einschlieBlich Mehrkosten fir
Expressfrachten;

e) Kosten die entstehen, um das Betriebssystem
wiederherzustellen, das fur die Grundfunktion
der versicherten Anlage erforderlich ist;

f) Kosten, die entstehen, um die versicherte Anla-
ge oder deren Teile aufzurdumen und zu dekon-
taminieren;

g) Kosten, die entstehen, um Teile der versicherten
Anlage zu vernichten.

Dazu gehoren auch Kosten, um diese Teile in die
nachstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsan-
lage abzutransportieren. Das gilt nicht fir Kosten,
die aus oder aufgrund der Haftung durch eine
nicht fachgerechte Entsorgung entstehen (Einlie-
fererhaftung).

Bei folgenden Sachen werden Wertverbesserungen
von den Wiederherstellungskosten abgezogen:

a) Hilfs- und Betriebsstoffe;
b) Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel;
c) Werkzeuge aller Art;

d) sonstige Teile, die wahrend der Lebensdauer der
versicherten Anlage erfahrungsgemafl mehrfach
ausgewechselt werden missen. Dies gilt nur,
soweit diese Teile zur Wiederherstellung der

A7-4.2.3

A7-4.3
A7-4.31

A7-4.3.2

A7-4.4

A7-4.5

A7-4.6

A7-4.7

A7-4.8

A7-4.9
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versicherten Anlage zerstort oder beschadigt
werden.

Der Versicherer entschadigt nicht

a) Kosten einer Uberholung oder sonstiger MaR-
nahmen, die auch unabhangig von dem Versi-
cherungsfall notwendig gewesen waren;

b) Mehrkosten durch Anderungen oder Verbesse-
rungen, die Uber die Wiederherstellung hinaus-
gehen;

c) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie,
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in
fremder Regie entstanden waren;

d) entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in ei-
gener Regie;

e) Mehrkosten durch behelfsméaRige oder vorlaufige
Wiederherstellung.

Mehrkosten fiir Primarenergie

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Ausfalles
aufgrund einer versicherten Gefahr nach A7-3.1 von
Anlagen der regenerativen Warme- und/oder Warm-
wassererzeugung auf Grundlage von Solarthermie,
oberflaichennaher Geothermie sowie sonstigen
Warmepumpenanlagen entstandenen Mehrkosten
fur Primarenergie auf Erstes Risiko.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 1.000
Euro begrenzt.

Totalschaden

Der Versicherer entschadigt den Neuwert der Anlage.
Der Wert des Altmaterials wird davon abgezogen.

Entschadigungsbegrenzung auf den Zeitwert

Abweichend von A7-4.2 und A7-4.4 ist die Entschadi-
gungsleistung in folgenden Fallen auf den Zeitwert
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles begrenzt:

a) Die Anlage wird bei einem Teilschaden nicht wie-
derhergestellt oder bei einem Totalschaden nicht
wiederbeschafft.

b) SerienmaRig hergestellte Ersatzteile kénnen fir die
versicherte Anlage nicht mehr beschafft werden.

Neuwertanteil

Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf
Zahlung des Teils der Entschadigung, der den Zeit-
wertschaden nach A7-4.5 Ubersteigt (Neuwertanteil)
nur unter folgender Voraussetzung:

Die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ist in-
nerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalles sichergestellt.

Entschadigungsberechnung bei Unterversicherung

Ist zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die versicher-
te Anlage in der konkreten Ausfiihrung und Leistung
héherwertig, liegt eine Unterversicherung vor.

Es wird dann nur der Teil des nach A7-4.1 bis A7-4.6
ermittelten Betrags ersetzt, der sich zu dem ganzen
Betrag verhalt, wie die Versicherungssumme zu dem
Versicherungswert.

Selbstbehalt

Selbstbehalte werden in der vereinbarten Hohe von
der Entschadigung abgezogen.

Gesamtentschadigung, Kosten aufgrund Weisung

Die Entschadigung fur versicherte Anlagen einschliel3-
lich versicherter Kosten ist je Versicherungsfall auf die
vereinbarte Versicherungssumme begrenzt.

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten
die auf Weisung des Versicherers entstanden sind,
werden unbegrenzt ersetzt.

Wird die vereinbarte Versicherungssumme flr die Ent-
schadigung versicherter Anlagen bereits vollstandig
ausgeschopft, so werden die versicherten Kosten dar-
Uber hinaus insgesamt bis zur H6he der Versiche-
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rungssumme der Anlagen zur regenerativen Warme-
und/oder Warmwassererzeugung

a) auf dem Haus- oder Garagendach befestigte Solar-
thermie (Aufdachmontage);

b) Anlagen der oberflachennahen Geothermie;
c) sonstige Warmepumpenanlagen
ersetzt.

A7-5 Was gilt fiir wiederherbeigeschaffte Sachen?

A7-51

A7-5.2

A7-5.21

A7-5.2.2

Anzeigepflicht

Erlangt der Versicherer oder der Versicherungsnehmer
Kenntnis Uber den Verbleib abhandengekommener
Sachen, hat er dies dem Vertragspartner unverziglich
anzuzeigen.

Die Anzeige muss in Textform (z. B. E-Mail, Telefax
oder Brief) erfolgen.
Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer ab-
handengekommenen Sache wiedererhalten, so gilt fir
die Entschadigung dieser Sache:

Vor Zahlung der abschlieRenden Entschadigung

Der Versicherungsnehmer behélt den Anspruch auf
die Entschadigung.

Das setzt voraus, dass er dem Versicherer die Sa-
che innerhalb von zwei Wochen zur Verfligung stellt.

Andernfalls ist eine zwischenzeitlich geleistete Ent-
schadigung flr diese Sache zurlickzuzahlen. Das gilt
auch fir eine anteilig geleistete Entschadigung.

Nach Zahlung der abschlieRenden Entschadigung

Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang einer Aufforderung des Ver-
sicherers wahlen, die Entschadigung zuriickzuzahlen
und die Sache zu behalten.

Andernfalls gelten folgende Regelungen:

A7-5.2.2.1  Bei Entschadigung der Sache in voller Hohe des

Versicherungswerts kann er dem Versicherer die
Sache zur Verfligung stellen. Dieses Wahlrecht
muss er innerhalb von zwei Wochen nach Emp-
fang der Aufforderung des Versicherers austiben.
Tut der Versicherungsnehmer das nicht, geht das
Wahlrecht auf den Versicherer Uber.

A7-5.2.2.2 Bei Entschadigung der Sache in bedingungsge-
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maf anteiliger Hohe des Versicherungswerts muss

er sie im Einvernehmen mit dem Versicherer 6f-
fentlich meistbietend verkaufen lassen.

Der Versicherer erhalt von dem Erlés abzlglich der
Verkaufskosten hochstens den Anteil, den er be-
reits fur die Sache entschadigt hat.

A7-5.3 Beschéadigte Sachen

Behélt der Versicherungsnehmer wiederherbeige-
schaffte Sachen und sind diese beschadigt worden,
kann er auch die bedingungsgemafle Entschadigung
in Hohe der Reparaturkosten verlangen oder behalten.

A7-5.4 Mdogliche Riickerlangung

Ist es dem Versicherungsnehmer mdglich, den Besitz
einer abhandengekommenen Sache zuriick zu erlan-
gen, ohne dass er davon Gebrauch macht, gilt die Sa-
che als zuriickerhalten.

A7-5.5 Ubertragung der Rechte

Muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer zu-
rickerlangte Sachen zur Verfligung stellen, gilt:

Er hat dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und
alle sonstigen Rechte zu Ubertragen, die ihm an diesen
Sachen zustehen.

A7-6 Welche besonderen Obliegenheiten gelten?
A7-6.1 Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer hat zusatzlich zu B3-3 fol-
gende vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenhei-
ten zu erfillen:

A7-6.1.1  Er hat die versicherten Solarthermie-, Geothermie-
sowie sonstigen Warmepumpenanlagen stets im
vom Hersteller empfohlenen Intervall von einem flr
das jeweilige Gewerk qualifizierten Fachbetrieb war-
ten zu lassen. Hierliber ist ein Nachweis zu fiihren.

A7-6.1.2  Er hat die vom jeweiligen Hersteller zur Verfligung
gestellten Daten und Programme fir die Solarther-
mie-, Geothermie- sowie sonstigen Warmepumpen-
anlagen aufzubewahren.

A7-6.2 Folgen einer Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten, gilt unter den Voraussetzungen nach B3-3.1 und
B3-3.3 Folgendes:

Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen. AuBerdem
kann er ganz oder teilweise leistungsfrei sein.
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Abschnitt A8 — Versicherung von Schaden an haustechnischen Anlagen (Haustechnik)

A8-1 Welche Sachen sind versichert?

A8-1.1
A8-1.1.1

A8-1.1.2

A8-1.2

A8-1.3
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Versicherte Sachen

Versichert sind die folgenden betriebsfertigen haus-
technischen Anlagen im versicherten Gebaude oder
auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grund-
stlick, soweit sie sich im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers befinden und der Versorgung der im
Versicherungsschein bezeichneten Gebaude dienen:

a) Brenner, Pumpen, Steuerungs-, Mess- und Regel-
einheiten von Heizungsanlagen aller Art mit Aus-
nahme von Warmepumpenanlagen;

b) stationare Klimaanlagen;
c) Personen- und Lastenaufziige;
d) Anlagen zur Trink- und Brauchwasseraufbereitung;

e) elektrische Antriebe von Rollladen/Jalousien,
Garagen- und Rolltoren;

f) elektronische Turdffner, Alarm-, Video- und Ge-
gensprechanlagen, Klingelanlagen;

g) Hebeanlagen;
h) Antennen- und Satellitenempfangsanlagen.

Betriebsfertig ist die Anlage, sobald sie erprobt oder
ein vorgesehener Probebetrieb beendet ist. Sie
muss sich in Betrieb befinden, zumindest aber zur
Arbeitsaufnahme bereit sein.

Der Versicherungsschutz besteht auch, wenn die
Betriebsfertigkeit zu einem spateren Zeitpunkt unter-
brochen ist. Dies gilt ebenfalls wahrend einer De-
oder Remontage sowie wahrend eines Transports
der Anlage innerhalb des Versicherungsorts.

Daten und Programme

Daten und Programme sind keine Sachen. Versichert
sind jedoch im Rahmen der haustechnischen Anlagen
nach A8-1.1 die fir die Grundfunktion der versicherten
haustechnischen Anlagen notwendigen oder hierfir in-
dividuell erstellten Programme und Daten.

Daten und Programme, die fir die Grundfunktion der
versicherten haustechnischen Anlagen notwendig sind,
gelten im Rahmen der Versicherungssumme mitversi-
chert. Die Entschadigung fir individuell fur die versi-
cherten haustechnischen Anlagen erstellte Programme
und Daten ist auf 25.000 Euro begrenzt.

Nicht versicherte Sachen, Daten und Programme

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes ver-
einbart ist,

a) Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtun-
gen von Ofen, Feuerungs- und sonstigen Erhit-
zungsanlagen, Dampferzeugern und Behaltern, die
wahrend der Lebensdauer der versicherten Sachen
erfahrungsgemall mehrfach ausgewechselt werden
miussen;

b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und
Arbeitsmittel;

c) sonstige Teile, die wahrend der Lebensdauer der
versicherten Sachen erfahrungsgemal mehrfach
ausgewechselt werden mussen;

d) Wechseldatentrager;

e) Photovoltaikanlagen sowie deren zugehdrige In-
stallationen;

f) Solarthermie-, Geothermie- sowie sonstigen Warme-
pumpenanlagen sowie deren zugehorige Installa-
tionen;

g) sonstige Stromerzeugungsanlagen, die teilweise
oder vollstandig der Stromversorgung dienen;

h) Brennstoffzellen und deren Vorrichtung zur Sauer-
stofferzeugung;

i) Erdtanks und Erdbehalter;

j) Luft- und Kabelkanale sowie Rohrleitungen;

k) Werkzeuge aller Art.

A8-2 Welche Gefahren und Schadden sind versichert?
Welche generellen Ausschliisse gibt es?

A8-2.1  Der Versicherer leistet Entschadigung fur versicherte
Sachen nach A8-1, die durch Ergdnzende Gefahren
fir Schaden an haustechnischen Anlagen (Haustech-
nik) nach A8-3 zerstort oder beschadigt werden oder
abhandenkommen (Versicherungsfall).

A8-2.2  Der Versicherer leistet ohne Rucksicht auf mitwirkende
Ursachen keine Entschadigung fiir Schaden durch:

a) Krieg
Nicht versichert sind Schaden durch Krieg, kriegs-

ahnliche Ereignisse, Birgerkrieg, Revolution, Re-
bellion oder Aufstand.

b) Innere Unruhen
Nicht versichert sind Schaden durch Innere Unruhen.
c) Kernenergie

Nicht versichert sind Schaden durch Kernenergie,
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

A8-3 Was ist unter Ergdnzende Gefahren fiir Schaden an
haustechnischen Anlagen (Haustechnik) zu verstehen?
A8-3.1 Begriff
A8-3.1.1  Erganzende Gefahren fiir Schaden an haustechni-
schen Anlagen sind die unvorhergesehene Zersto-
rung oder Beschadigung der haustechnischen Anla-
gen sowie der versicherten Daten und Programme
(siehe A8-1).
A8-3.1.1.1  Als unvorhergesehen gilt ein Schaden, wenn
folgende Voraussetzungen vorliegen:
Der Versicherungsnehmer hat den Schaden nicht
rechtzeitig vorhergesehen. Der Schaden war fir
den Versicherungsnehmer mit dem fir den Betrieb
der haustechnischen Anlagen erforderlichen
Fachwissen nicht vorhersehbar.
A8-3.1.1.2  Hat der Versicherungsnehmer den Schaden grob
fahrlassig nicht vorhergesehen, gilt:
Der Versicherer kann seine Leistung in dem Ver-
héltnis klrzen, das der Schwere des Verschuldens
des Versicherungs-nehmers entspricht.
A8-3.1.1.3  Insbesondere wird Entschadigung geleistet fur
Sachschéaden durch
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vor-
satz Dritter;

b) Konstruktions-, Material- oder Ausfuhrungsfehler;

c) Kurzschluss, Uberstrom oder Uberspannung,
Schwelen, Glimmen, Sengen, Glihen oder Im-
plosion;

d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheits-
einrichtungen;

e) Wasser-, Ol- oder Schmiermittelmangel;
f) Wasser, Feuchtigkeit;

g) ZerreiRen infolge Fliehkraft;

h) Uberdruck oder Unterdruck;

i)  Sturm, Frost oder Eisgang.

A8-3.1.2  Daruber hinaus entschadigt der Versicherer fur An-
lagen oder deren Teile, wenn sie durch Diebstahl,
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Einbruchdiebstahl, Raub oder Pliinderung abhanden-
kommen.
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A8-4 Wie wird die Entschadigung ermittelt?

A8-4.1
Elektronische Bauelemente
Elektronische Bauelemente sind Einheiten, die im Re-
paraturfall Gblicherweise auszutauschen sind. Der Ver-
sicherer entschadigt diese nur in folgenden Fallen:

Eine versicherte Gefahr hat nachweislich von aufRen

auf eine Austauscheinheit oder auf die versicherte

Anlage insgesamt eingewirkt.

Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, genugt

die Uberwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der

Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Ge-

fahr von auBen zurtickzufiihren ist. AB4.9

Folgeschaden an weiteren Austauscheinheiten wer- '

den aber entschadigt.

Nicht versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer entschadigt ohne Berucksichtigung

mitwirkender Ursachen nicht flir Schaden durch: A8-4.2.1

a) Brand, Blitzschlag, Uberspannung durch Blitz,
Explosion oder Implosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung;

b) Leitungswasser;

c) Naturgefahren:

e Sturm/Hagel;
® weitere Elementargefahren;

die im Rahmen einer Wohngebaudeversicherung

versicherbar oder dort ausgeschlossen sind.

Daruber hinaus entschadigt der Versicherer ohne

Berucksichtigung mitwirkender Ursachen nicht Scha-

den durch:

a) nicht naturbedingte Erdsenkung;

b) Mangel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer bekannt sein mussten;

c) betriebsbedingte normale Abnutzung oder be-
triebsbedingte vorzeitige Abnutzung, korrosive
Angriffe oder Abzehrungen, GbermaBigen Ansatz
von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Abla-
gerungen.

Versicherungsschutz besteht aber fiir benach-

barte Maschinenteile, die infolge eines solchen

Schadens beschadigt werden und nicht aus den AB-4.2.2

vorstehenden Griinden bereits erneuerungsbe-

durftig waren.

Der Versicherungsschutz bleibt ebenfalls beste-

hen, wenn — mit Ausnahme der normalen Abnut-

zung — ein solcher Schaden zuriickzufiihren ist

auf:

® einen Konstruktions-, Material- oder Ausfiih-
rungsfehler;

® ein Versagen von Mess-, Regel- oder Si-
cherheitseinrichtungen;

e Wasser-, OlI- oder Schmiermittelmangel an A8-4.2.3
der Anlage;

e Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder
Vorsatz Dritter;

d) Nutzung einer Sache, von der dem Versiche-
rungsnehmer bekannt sein musste, dass sie re-
paraturbedirftig ist.

Der Versicherer entschadigt aber in folgenden

Fallen:

® Der Schaden wurde nicht durch die Repara-
turbedurftigkeit verursacht.

® Die Sache war zur Zeit des Schadens mit
Zustimmung des Versicherers behelfsmaRig
repariert.
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Wiederherstellungskosten

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Total-
schaden unterschieden.

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungs-
kosten zuziglich des Wertes des Altmaterials nicht
héher sind als der Neuwert der versicherten Sache.

Sind die Wiederherstellungskosten héher, so liegt ein
Totalschaden vor.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen
Abzug insbesondere fir Alter, Abnutzung und techni-
schen Zustand.

Teilschaden

Der Versicherer entschadigt alle erforderlichen Auf-
wendungen, um den friheren betriebsfertigen Zustand
wiederherzustellen. Der Wert des Altmaterials wird da-
von abgezogen.

Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbe-
sondere

a) Kosten fiir Ersatzteile und Reparaturstoffe;

b) Lohnkosten und lohnabhangige Kosten, auch
Ubertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner
Mehrkosten durch tarifliche Zuschléage fiir Uber-
stunden sowie fir Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeiten;

c) De-und Remontagekosten;

d) Transportkosten einschlieBlich Mehrkosten fir
Expressfrachten;

e) Kosten die entstehen, um das Betriebssystem
wiederherzustellen, das fur die Grundfunktion
der versicherten Anlage erforderlich ist;

f) Kosten, die entstehen, um die versicherte Anla-
ge oder deren Teile aufzuraumen und zu dekon-
taminieren;

g) Kosten, die entstehen, um Teile der versicherten
Anlage zu vernichten.

Dazu gehoren auch Kosten, um diese Teile in die
nachstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsan-
lage abzutransportieren. Das gilt nicht fir Kosten,
die aus oder aufgrund der Haftung durch eine
nicht fachgerechte Entsorgung entstehen (Einlie-
fererhaftung).

Bei folgenden Sachen werden Wertverbesserungen
von den Wiederherstellungskosten abgezogen:

a) Hilfs- und Betriebsstoffe;
b) Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel;
c) Werkzeuge aller Art;

d) sonstige Teile, die wahrend der Lebensdauer der
versicherten Anlage erfahrungsgemaR mehrfach
ausgewechselt werden muissen. Dies gilt nur,
soweit diese Teile zur Wiederherstellung der
versicherten Anlage zerstort oder beschadigt
werden.

Der Versicherer entschadigt nicht

a) Kosten einer Uberholung oder sonstiger MaR-
nahmen, die auch unabhangig von dem Versi-
cherungsfall notwendig gewesen waren;

b) Mehrkosten durch Anderungen oder Verbesse-
rungen, die Uber die Wiederherstellung hinaus-
gehen;

c) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie,
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in
fremder Regie entstanden waren;

d) entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in ei-
gener Regie;

e) Mehrkosten durch behelfsmaRige oder vorlaufige
Wiederherstellung.
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Totalschaden

Der Versicherer entschadigt den Neuwert der Anlage.
Der Wert des Altmaterials wird davon abgezogen.

Entschadigungsbegrenzung auf den Zeitwert

Abweichend von A8-4.2 und A8-4.3 ist die Entschadi-

gungsleistung in folgenden Fallen auf den Zeitwert

zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles begrenzt:

a) Die Anlage wird bei einem Teilschaden nicht wie-
derhergestellt oder bei einem Totalschaden nicht
wiederbeschafft.

b) SerienmaRBig hergestellte Ersatzteile kdnnen fur die
versicherte Anlage nicht mehr beschafft werden.

Neuwertanteil

Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf
Zahlung des Teils der Entschadigung, der den Zeit-
wertschaden nach A8-4.4 Ubersteigt (Neuwertanteil)
nur unter folgender Voraussetzung:

Die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ist in-
nerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalles sichergestellt.

Selbstbehalt

Selbstbehalte werden in der vereinbarten H6he von
der Entschadigung abgezogen.
Gesamtentschadigung, Kosten aufgrund Weisung
Die Entschadigung (Hoéchstentschadigung) je Versiche-
rungsfall einschlieRlich versicherter Kosten (siehe A8-
4.2.1) ist wie folgt begrenzt:

a) fir Schaden an haustechnischen Anlagen bis maxi-
mal 500.000 Euro,

Abschnitt A8 — Haustechnik

b) fir Schaden an Daten und Programmen maximal
25.000 Euro.

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten,
die auf Weisung des Versicherers entstanden sind,
werden unbegrenzt ersetzt.

Wird die vereinbarte Hochstentschadigung fur die Ent-
schadigung versicherter Sachen bereits vollstandig
ausgeschopft, so werden die versicherten Kosten nach
A8-4.2.1) darliber hinaus insgesamt bis zur Héhe der
Hoéchstentschadigung der haustechnischen Anlagen
ersetzt.

A8-5 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten

A8-5.1

A8-5.2
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des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungs-
fall, Sicherheitsvorschriften

Sicherheitsvorschriften

Bei der Planung, Errichtung und beim Betrieb der
haustechnischen Anlagen sind samtliche behordlichen
und gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsvor-
schriften sowie alle vereinbarten Obliegenheiten ein-
zuhalten. Dies gilt auch fir die vom Anlagen-Hersteller
vorgegebenen Vorschriften und Hinweise zur Installa-
tion, Wartung und Pflege der versicherten Anlage(n)
sowie des mitversicherten Zubehors (z. B. Blitzschutz-
einrichtungen, Ferniiberwachungssysteme).

Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A8-5.1
genannten Obliegenheiten, so ist der Versicherer unter
den in B3-3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kin-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei.



Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

Diese Bestimmungen gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht
ausdricklich beschrankt ist, fur die Sachversicherung, Technische
Versicherung und Ertragsausfallversicherung.

A(GB)-1

A(GB)-2
A(GB)-2.1

A(GB)-2.2

A(GB)-2.3

A(GB)-2.3.1

A(GB)-2.3.2

A(GB)-2.3.3

A(GB)-3
A(GB)-3.1

A(GB)-3.1

A(GB)-3.1

S 2900-

Uberversicherung

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des
versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer ver-
langen, dass zur Beseitigung der Uberversicherung die
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabge-
setzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens,
ist fur die Hohe des Beitrags der Betrag maRgebend,
den der Versicherer berechnet haben wiirde, wenn der
Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt ge-
schlossen worden ware.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermodgensvorteil zu verschaffen, ist der Ver-
trag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begriindenden Umsténden Kenntnis erlangt.

Versicherung fiir fremde Rechnung
Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag im eigenen Namen fir das Interesse eines
Dritten (Versicherten) schlieBen. Die Ausibung der
Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu.
Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt.

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadi-
gung an den Versicherungsnehmer den Nachweis
verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung
dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung
der Entschadigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind,
sind bei der Versicherung fir fremde Rechnung
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berucksichtigen.

Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht
an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht
moglich oder nicht zumutbar war.

Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es da-
gegen an, wenn der Versicherungsnehmer den
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen
und den Versicherer nicht dariiber informiert hat.

Aufwendungsersatz

Aufwendungen zur Abwendung und Minderung
des Schadens

.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose,
die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles den Umstanden nach zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens flir geboten
halten durfte oder die er auf Weisung des Versi-
cherers macht.

.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen,
um einen unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkun-
gen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer
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Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendun-
gen bei einer nachtraglichen objektiven Betrach-
tung der Umstande verhaltnismaRig und erfolg-
reich waren oder die Aufwendungen auf Weisung
des Versicherers erfolgten.

Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu
kirzen, kann er auch den Aufwendungsersatz
nach A(GB)-3.1.1 und A(GB)-3.1.2 entsprechend
kirzen; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige
Entschadigung betragen zusammen hochstens die
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.

Der Versicherer hat den fir die Aufwendungen
gemal A(GB)-3.1.1 erforderlichen Betrag auf Ver-
langen des Versicherungsnehmers vorzuschiefRen.

Nicht versicherte Aufwendungen

.1 Nicht versichert sind Aufwendungen fir Leistun-
gen der Feuerwehr oder anderer Institutionen,
wenn diese Leistungen im o&ffentlichen Interesse
kostenfrei zu erbringen sind.

.2 Fur die Ertragsausfallversicherung gilt zu-
satzlich:

Nicht versichert sind Aufwendungen

a) soweit durch sie Uber die Haftzeit hinaus fir
den Versicherungsnehmer Nutzen entsteht,

b) soweit durch sie Kosten erwirtschaftet wer-
den, die nicht versichert sind, oder

c) zur Beseitigung des Sachschadens.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des
Schadens

Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Hohe
die Kosten fiir die Ermittlung und Feststellung eines
von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese
den Umstanden nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachver-
stdndigen oder Beistand hinzu, so werden diese
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver-
traglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge-
fordert wurde.

Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu
kirzen, kann er auch den Kostenersatz nach
A(GB)-3.2.1 entsprechend kirzen.

A(GB)-4 Ubergang von Ersatzanspriichen

A(GB)-4.1

A(GB)-4.2
A(GB)-4.2.1

A(GB)-4.2.2
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Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf
den Versicherer Uber, soweit der Versicherer den
Schaden ersetzt.

Der Ubergang kann nicht zum Nachteil des Versi-
cherungsnehmers geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt
des Schadens in hauslicher Gemeinschaft lebt, kann
der Ubergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsatzlich
verursacht.

Regressverzicht gegeniiber Angehorigen, Mitar-

beitern und anderweitig berechtigte Nutzer
Sofern dies in der Pauschaldeklaration genannt ist,
gilt in Erweiterung zu A(GB)-4.1:

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen einen Angehdrigen, Mitarbeiter



A(GB)-4.2.3

A(GB)-4.3

oder gegen anderweitige berechtigte Nutzer (auRer
Mitarbeitern von Wartungs- oder Reparaturunter-
nehmen) der versicherten Sache, verzichtet der
Versicherer auf Einspruch des Versicherungsneh-
mers auf den Ubergang des Ersatzanspruches, es
sei denn

a) der Verursacher hat den Schaden vorsatzlich
oder grob fahrlassig herbeigefuhrt oder

b) fir den Schaden kann Ersatz aus einer Haft-
pflichtversicherung beansprucht werden.

Der Einspruch ist vom Versicherungsnehmer
innerhalb eines Monats einzulegen, nachdem die-
ser davon Kenntnis erlangt hat, dass der Versiche-
rer den Anspruch geltend machen will.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprii-
chen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzan-
spruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach
Ubergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer so-
weit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit vorsatzlich, ist der Versicherer zur Leistung in-
soweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer
grob fahrlassigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhaltnis zu kirzen; die Be-
weislast fir das Nichtvorliegen einer groben Fahrlas-
sigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

A(GB)-5 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

A(GB)-5.1

A(GB)-5.1.1

A(GB)-5.1.2

A(GB)-5.1.3

A(GB)-5.1.3

A(GB)-5.1.3

A(GB)-5.1.3.3

S 2900-A

Vorsétzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung
des Versicherungsfalles

Fihrt der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsfall vorsatzlich herbei, so ist der Versicherer
von der Entschadigungspflicht frei.

Ist die Herbeifihrung des Schadens durch rechts-
kraftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die
vorsatzliche Herbeifilhrung des Schadens als be-
wiesen.

Fahrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob
fahrlassig herbei, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhéltnis zu kiirzen.

Sofern dies in der Pauschaldeklaration genannt ist,
gilt abweichend von A(GB)-5.1.2:

.1 Der Versicherer wird sich bei einem Versiche-
rungsfall eines ansonsten ersatzpflichtigen
Schadens nicht auf den Einwand der grob fahr-
lassigen Herbeifuhrung des Versicherungsfalles
berufen, sofern der Gesamtschaden den verein-
barten Betrag nicht Ubersteigt. Bei der Feststel-
lung der Schadenhtéhe werden die versicherten
Kosten mit eingerechnet.

.2 Fuir den Teil des ersatzpflichtigen Schadens, der
den vereinbarten und im Versicherungsschein
genannten Anteil Ubersteigt, ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhaltnis zu kirzen.

Der Verzicht auf den Einwand der groben Fahr-
Iassigkeit gilt nicht fur Obliegenheitsverletzungen
sowie VerstolRe gegen Sicherheitsvorschriften
gemaf B3-2 und B3-3 durch den Versicherungs-
nehmer oder seiner Reprasentanten.

(GB) 11/2021 b

Abschnitt A(GB) — Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A(GB)-5.2

A(GB)-5.2

A(GB)-5.2

A(GB)-5.2

A(GB)-5.3

A(GB)-5.4

A(GB)-6

A(GB)-7
A(GB)-7.1
A(GB)-7.1

A(GB)-7.1

A(GB)-7.1

2 von 4

Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlassig-
keit bei Verletzung von Obliegenheiten und Sicher-
heitsvorschriften

Sofern dies in der Pauschaldeklaration genannt ist
genannt ist, gilt abweichend von B3-3.3:

.1 Der Versicherer wird sich bei einem Versiche-
rungsfall eines ansonsten ersatzpflichtigen Scha-
dens nicht auf den Einwand der grob fahrlassigen
Verletzung einer Obliegenheit oder Sicherheitsvor-
schrift berufen, sofern der Gesamtschaden den
vereinbarten Betrag nicht Ubersteigt. Bei der Fest-
stellung der Schadenhdhe werden die versicherten
Kosten mit eingerechnet.

.2 Fur den Teil des ersatzpflichtigen Schadens, der
den vereinbarten Betrag Ubersteigt, ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen.

.3 Der Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlas-
sigkeit gilt nicht fir VerstoRe gegen vertraglich
vereinbarte individuelle Sicherungen durch den
Versicherungsnehmer oder seiner Reprasentanten.

Garagenklausel

Sofern dies in der Pauschaldeklaration genannt ist,
gilt das Abstellen von zugelassenen, mangelfreien
Kraftfahrzeugen (ohne kennzeichnungspflichtige Ge-
fahrgiter nach Gefahrstoffrecht) in anderen Raumen
als Garagen nicht als Obliegenheitsverletzung nach
B3-3.1.1, wenn sich im Umkreis von drei Metern kei-
ne brennbaren und feuergefahrlichen Sachen befin-
den. Feuergefahrliche Arbeiten sowie Tankvorgange
sind zu untersagen.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in B3-3.1.1
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter
den in B3-3.1 und B3-3.3 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz
oder teilweise leistungsfrei.

Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer
arglistig Uber Tatsachen, die fir den Grund oder die
Hohe der Entschadigung von Bedeutung sind,
tauscht oder zu tduschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch
durch rechtskraftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des
Satzes 1 als bewiesen.

Repréasentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und
das Verhalten seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung
Falligkeit der Entschadigung

.1 Die Entschadigung wird féallig, wenn die Fest-
stellungen des Versicherers zum Grunde und zur
Hoéhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache
mindestens zu zahlen ist.

.2 Der Uber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil
der Entschadigung wird fallig, nachdem der Versi-
cherungsnehmer gegenliber dem Versicherer den
Nachweis gefiihrt hat, dass er die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

.3 Der Uber den gemeinen Wert hinausgehende Teil
der Entschadigung fur Anschauungsmodelle, Proto-
typen, Ausstellungsstiicke sowie typengebundene,
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fur die laufende Produktion nicht mehr bendtigte
Fertigungsvorrichtungen wird fallig, nachdem der
Versicherungsnehmer gegenliber dem Versicherer
den Nachweis gefiihrt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rickzahlung der
vom Versicherer nach A(GB)-7.1.2 oder A(GB)-7.1.3
geleisteten Entschadigung verpflichtet, wenn die Sa-
che infolge eines Verschuldens des Versicherungs-
nehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist
wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

Verzinsung

Fir die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht:

Die Entschadigung ist, soweit sie nicht innerhalb
eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-
tet wird, seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

Der Uber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil
der Entschadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzin-
sen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicher-
stellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenuber dem
Versicherer nachgewiesen hat.

Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jewei-
ligen Basiszinssatz des Birgerlichen Gesetzbuchs
(§ 247 BGB), mindestens aber bei 4 Prozent und
hochstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadi-
gung fallig.

Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemal A(GB)-7.1,
A(GB)-7.3.1 und A(GB)-7.3.2 ist der Zeitraum nicht
zu beriicksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Versicherungsnehmers die Entschadigung nicht er-
mittelt oder nicht gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, so-
lange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Ver-
sicherungsnehmers bestehen;

b) ein behoérdliches oder strafgerichtliches Ver-
fahren gegen den Versicherungsnehmer oder
seinen Reprasentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalles noch lauft;

c) eine Mitwirkung des Realglaubigers gemafl den
gesetzlichen Bestimmungen uber die Sicherung
von Realglaubigern nicht erfolgte.

A(GB)-8 Sachverstindigenverfahren

A(GB)-8.1

A(GB)-8.2

A(GB)-8.3

A(GB)-8.3.1
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Feststellung der Schadenhdhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des
Versicherungsfalles verlangen, dass die Hohe des
Schadens in einem Sachverstandigenverfahren fest-
gestellt wird.

Ein solches Sachverstandigenverfahren kénnen Ver-
sicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam
vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Verein-
barung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden.

Verfahren vor Feststellung
Fir das Sachverstandigenverfahren gilt:

Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandi-
gen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
standigen benannt hat, kann die andere unter An-
gabe des von ihr genannten Sachverstandigen in
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Textform auffordern, den zweiten Sachverstandi-
gen zu benennen.

Wird der zweite Sachverstandige nicht innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch
das fir den Schadenort zustdndige Amtsgericht
ernennen lassen. In der Aufforderung durch den
Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen.

Der Versicherer darf als Sachverstéandigen keine
Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Ge-
schaftsverbindung steht; ferner keine Person, die
bei Mitbewerbern oder Geschéaftspartnern ange-
stellt ist oder mit ihnen in einem ahnlichen Verhalt-
nis steht.

Beide Sachverstandige benennen in Textform vor
Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
standigen als Obmann. Die Regelung unter A(GB)-
8.3.2 gilt entsprechend fiir die Benennung eines
Obmannes durch die Sachverstandigen. Einigen
sich die Sachversténdigen nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das flr den
Schadenort zustédndige Amtsgericht ernannt.

Feststellung

Die Feststellungen der Sachverstdndigen mussen
enthalten:

A(GB)-8.4.1 ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zer-
storten und beschadigten versicherten Sachen so-
wie deren nach dem Versicherungsvertrag in Fra-
ge kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles;

A(GB)-8.4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten;

A(GB)-8.4.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

A(GB)-8.4.4 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten
Kosten;

A(GB)-8.4.5 bei Ertragsausfallschaden
a) Gewinn- und Verlustrechnungen fir das laufen-

de Geschaftsjahr bis zum Beginn der Betriebs-
unterbrechung oder -beeintrachtigung und fir
das vorausgegangene Geschéftsjahr;

b) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und
Kosten wahrend des Unterbrechungszeitraumes,
langstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit
ohne die versicherte Unterbrechung oder Be-
eintréachtigung des Betriebes entwickelt hatten;

c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und
Kosten wahrend des Unterbrechungszeitrau-
mes, langstens jedoch bis zum Ende der Haft-
zeit infolge der versicherten Unterbrechung
oder Beeintrachtigung gestaltet haben;

d) ob und in welcher Weise Umstande vorliegen,
welche den versicherten Ertragsausfallscha-
den beeinflussen.

Die Sachverstéandigen haben in den Gewinn- und

Verlustrechnungen die Bestimmungen zum Ertrag-

sausfallschaden zu berlcksichtigen. Alle Arten von

Kosten sind gesondert auszuweisen; die fortlau-

fenden Kosten sind zu kennzeichnen.

A(GB)-8.4.6 bei Mietausfallschaden
a) den versicherten Mietausfall;

b) ob und in welcher Weise Umstande vorliegen,
welche den versicherten Mietausfallschaden
beeinflussen.

A(GB)-8.5 Verfahren nach Feststellung
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Der Sachverstandige ubermittelt seine Feststellun-
gen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-
stellungen der Sachverstandigen voneinander ab, so
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Ubergibt der Versicherer sie unverziglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet Uber die streitig gebliebe-
nen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen
der Sachverstandigen gezogenen Grenzen und
Ubermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstédndigen oder des
Obmannes sind fir die Vertragsparteien verbindlich,
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen be-
rechnet der Versicherer die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen die-
se durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverstandigen die Feststellung nicht
treffen kdnnen oder wollen oder sie verzdgern.
Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede
Partei die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten
des Obmannes tragen beide Parteien je zur Halfte.
Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Ob-
liegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berihrt.

Unklare Zusténdigkeit bei Versichererwechsel
Sofern dies in der Pauschaldeklaration genannt ist, gilt
Folgendes:

Wenn

a) zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar ist, ob

ein Sachschaden wahrend der Giiltigkeit dieser
Versicherung eingetreten ist oder in die Zustan-
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digkeit der bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden
Vorversicherung fallt und

b) durchgangig lickenloser Versicherungsschutz
zwischen der Vorversicherung und diesem aktuell
beim Versicherer bestehenden Vertrag besteht,

wird die Schadenbearbeitung nicht wegen des feh-
lenden Nachweises der Zustandigkeit abgelehnt.

Kann sich der Versicherer nicht mit dem Vorversi-
cherer einigen, welche Gesellschaft fur den Schaden
zustandig ist, tritt der Versicherer im Rahmen des mit
ihm vereinbarten Versicherungsschutzes in Vorleis-
tung, sofern und soweit die Leistung auch im Falle
einer unverandert fortgefiihrten Vorversicherung er-
bracht worden waére. Dies setzt voraus, dass der
Versicherungsnehmer den Versicherer soweit wie
maoglich bei der Klarung des Sachverhaltes unter-
stutzt und seine diesbezuglichen Anspriiche gegen
den Vorversicherer an den Versicherer abtritt.

Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der an
den Versicherer abgetretenen Anspriiche herausstel-
len, dass der Schaden tatsachlich nicht in die Zu-
standigkeit des Versicherers fiel und der Vorversi-
cherer ebenfalls nicht oder nur eingeschrankt zur
Leistung verpflichtet war, kann der Versicherer vom
Versicherungsnehmer die zu viel erbrachten Leis-
tungen zuruckverlangen.

Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft fur den
Schaden zustandig ist, erbringt der Versicherer auch
eine sich gegenulber der Vorversicherung ergebende
Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, dass
es zum Zeitpunkt des Abschlusses beim Versicherer
noch keine Anzeichen fur einen bereits eingetrete-
nen Schaden gab.
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Diese Klausel ist dann Vertragsbestandteil, wenn sie im Versi-
cherungsschein bzw. im Vorschlag/Angebot als vereinbart ge-
nannt ist.

PK 7860 (22) Mitversicherungs- und Prozessfiihrungsklausel

1.

Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise
gemeinschaftlich tbernommen, dass jeder von ihnen aus der
Versicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und
verpflichtet ist, liegt eine Mitversicherung vor.

Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Aus-
schluss der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Ein-
zelschuldner und nur fiir den von ihnen gezeichneten Anteil.

Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer
bestehen rechtlich selbststéandige Versicherungsvertrage.

Der im Verteilerplan genannte flihrende Versicherer ist
bezuglich dieser Versicherung von allen beteiligten Versiche-
rern bevollmachtigt, die vom Versicherungsnehmer abgege-
benen Anzeigen und Willenserklarungen entgegenzuneh-
men.

Diese Anzeigen und Willenserklarungen gelten den beteilig-
ten Versicherern als zugegangen, wenn sie dem fiihrenden
Versicherer zugegangen sind.

Die vom fiihrenden Versicherer bezuglich dieser Versiche-
rung abgegebenen Willenserklarungen oder mit dem Versi-
cherungsnehmer getroffenen Vereinbarungen sind fiir die
beteiligten Versicherer rechtsverbindlich.

Der flhrende Versicherer ist nicht berechtigt

a) zur Erweiterung der versicherten Gefahren und Scha-
den, Sachen oder Kosten sowie zum Einschluss neuer
Versicherungsorte, Versicherungsnehmer oder mitversi-
cherter Unternehmen;

b) zur Erhéhung von Versicherungssummen oder Entscha-
digungsgrenzen;

SP 2900-AKL 04/2025

c) zur Kiindigung, zur Anderung der Kiindigungsbestim-
mungen oder der Versicherungsdauer; ausgenommen
hiervon ist

aa) die Verklrzung von Fristen zur Kiindigung zum Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres;

bb) die Kindigung wegen Verletzungen einer Obliegen-
heit nach B3-3 oder wegen einer Gefahrerh6hung
nach B3-2.

Bei Schaden, die voraussichtlich 25.000 Euro Ubersteigen
oder fir die beteiligten Versicherer von grundsatzlicher Be-
deutung sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Versiche-
rers eine Abstimmung Uber die Schadenentwicklung herbei-
zufiihren oder hierzu eine Regulierungskommission einzu-
setzen.

Soweit die vertraglichen Grundlagen fir die beteiligten Versi-
cherer die gleichen sind, ist Folgendes vereinbart:

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfallen aus die-
sem Vertrag seine Anspriiche nur gegen den fiihrenden
Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich gel-
tend machen.

b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den fiih-
renden Versicherer rechtskraftig gewordene Entschei-
dung sowie die von diesem mit dem Versicherungsneh-
mer nach Rechtshangigkeit geschlossenen Vergleiche
als auch fur sich verbindlich an. Die Prozesskosten wer-
den von den Versicherern anteilig getragen.

c) Falls der Anteil des fihrenden Versicherers den fir die
Zulassigkeit der Berufung notwendigen Wert des Be-
schwerdegegenstandes oder im Falle der Revision den
Wert der mit der Revision geltend zu machenden Be-
schwerde nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer
berechtigt und auf Verlangen des flihrenden oder eines
mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf ei-
nen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere beteiligte
Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist.
Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt b)
nicht.
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B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehalt-
lich der Regelungen Uber die Folgen verspateter Zahlung
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. B1-4.2

B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode

B1-2.1 Beitragszahlung
Je nach Vereinbarung werden die Beitrdge im Voraus
gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monat-
lich, vierteljahrlich, halbjahrlich, jahrlich oder als Ein-
malbeitrag.

B1-2.2 Versicherungsperiode

Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen
vereinbarten Zeitpunkt fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Falligkeit
veranlasst wird.

Verzug und Schadensersatz

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug.
Dies gilt nur, wenn er die verspatete Zahlung zu vertre-
ten hat.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines
Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

) . A . ) ) B1-4.3 Mahnung
Die Versmhert_mgspe_node betragt ein Jahr." Das gilt Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann
a_ucrjj, h‘”ei‘” clile zj/_erelnba_rtg Vert\r/agsdauedr Iangs_l_' als der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
e:n a rJ'S;' st die tver_elgt z;r_te Vertl_'aﬁs auer u_rzder Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
gesr \e/g‘rtraa r(,j SO _entspric Ie versicherungsperiode zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestim-
. 9s au_er. men (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss von mindes-
B1-23  Versicherungsjahr tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
Das Versicherungsjahr betragt ein Jahr. Besteht die rung betragen.
vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren, Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
wird das erste Versicherungsjahr entsprechend ver- Vertrag die riickstandigen Betrage des Beitrags sowie
kurzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum ver- der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf
einbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. die Rechtsfolgen nach B1-4.4 und B1-4.5 (Leistungs-
freiheit und Kiindigungsrecht) hinweist.
B1-3 Filligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver- B1-4.4  Leistungsfreiheit nach Mahnung
spateter Zahlung oder Nichtzahlung Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
B1-3.1 Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags lungsfrist ein Versichergng‘sfall ein unq ist der Versi-
Der Versicherungsschutz tritt zu dem im Versiche- ch?rgngs;er:mer (I;)el EBm.trltt desd Ve(rjsmh;rungsfal(ljes
rungsschein genannten Vertragsbeginn in Kraft, wenn E' er. ?/ ung des. egrag\j 0 ,er: er |ns§n (\)/er
der erste oder einmalige Beitrag qsten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
L . . pflichtung zur Leistung frei.
a) gg\é(:rzugllch nach Vertragsbeginn gezahlt wird B1-45 Kiindigung nach Mahnung
. . Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
b) innerhalb von 14 Tagen_nach Erhalt des Versiche- schuldeten Betrdge in Verzug, kann der Versicherer
rungsschellnes gezahit wird oder . nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
c) vom Versicherer entsprechend B1-5.1 im Last- frist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
schriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) eingezo- mit sofortiger Wirkung kiindigen.
. gen‘werden Ifanr\. . . Die Kundigung kann mit der Bestimmung der Zah-
Dies gilt unabhéngig vom Bestehen eines Widerrufs- lungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die
rechts. Kiindigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer
B1-3.2 Rucktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsver- zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
zug Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kindi-
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gung ausdrucklich hinzuweisen.
nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver- B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kiindigung
tr_ag zuri]cktre_ten, solange der Versicherungsnehmer Die Kiindigung wird unwirksam, wenn die Zahlung in-
die Zahlung nicht veranlasst hat. nerhalb eines Monats nach der Kiindigung veranlasst
Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche- wird. Wenn die Kiindigung mit der Zahlungsfrist ver-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. bunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zah-
B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers lung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veran-
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein- lasst wird.
maligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4
ist der Versicherer fir einen vor Zahlung des Beitrags bleibt bis zur Zahlung bestehen.
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform B1-5 Lastschriftverfahren
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auf- B1-5.1  Pflichten des Versicherungsnehmers

falligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1-4 Folgebeitrag
B1-4.1  Falligkeit

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-,
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Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfah-
ren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt der Falligkeit des Beitrags fiir eine aus-
reichende Deckung des Kontos zu sorgen.

Konnte der fallige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzuglich nach einer in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsauffor-
derung des Versicherers erfolgt.
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B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass
ein oder mehrere Beitrage, trotz wiederholtem Einzie- B1-6.2.2
hungsversuch, nicht eingezogen werden kdnnen, ist
der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftman-
dat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu
kiindigen.

Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist,
den ausstehenden Beitrag und zuklnftige Beitrage
selbst zu Ubermitteln.

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebihren B1-6.2.3
fur fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug kénnen dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung B1-6.2.4
B1-6.1  Allgemeiner Grundsatz
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.
B1-6.2 Beitrag oder Geschéftsgebiihr bei Widerruf, Riick- B1-6.2.5
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inter-
esse

B1-6.2.1  Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertrags-
erklarung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufs-
erklarung entfallenden Teil der Beitrédge zu erstatten.
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Wi-
derrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor
Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben,
hat der Versicherer zuséatzlich den flr das erste Jahr
des Versicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu er-
statten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
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mer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.

Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorver-
traglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag
zurlck, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der
Rucktrittserklarung zu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Rucktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der
erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so
steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schéftsgebuhr zu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Tauschung be-
endet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum
Zugang der Anfechtungserklarung zu.

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung vollstandig und dauerhaft weg, steht
dem Versicherer der Beitrag zu, den er hatte bean-
spruchen kénnen, wenn die Versicherung nur bis zu
dem Zeitpunkt beantragt worden ware, zu dem der
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er-
langt hat.

Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des
Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die fir
ein kiinftiges Unternehmen oder fir ein anderes
kiinftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht.
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Ge-
schaftsgebihr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in
diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Um-
stdnden Kenntnis erlangt.
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B2-1
B2-1.1

B2-1.2

B2-1.3

B2-1.4

B2-1.5

Dauer und Ende des Vertrags

Vertragsdauer

Der Vertrag ist fur den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verldngerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er ver-
langert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien
spatestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen
Vertragslaufzeit eine Kiindigung zugegangen ist.
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne
dass es einer Kiindigung bedarf.

Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kun-
digen; die Kindigung muss dem Versicherer spates-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres
zugegangen sein.

Wegfall des versicherten Interesses

Fallt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der
Versicherung vollstéandig und dauerhaft weg, endet der
Vertrag beziiglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt,
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt.

B2-2 Kiindigung nach Versicherungsfall

B2-2.1
B2-2.1.1

B2-2.1.2

B2-2.2

B2-2.3
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Kiindigungsrecht
Fir die Sachversicherung, Technische Versicherung
und Ertragsausfallversicherung gilt:
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann je-
de der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag
kiindigen. Die Kindigung ist in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) zu erklaren. Die Kiindigung
ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Ab-
schluss der Verhandlungen Uber die Entschadigung
zulassig.
Fur die Aligemeine Haftpflichtversicherung gilt:

Der Versicherungsvertrag kann gekindigt werden,
wenn

e vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung
oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Um-
weltschaden geleistet wurde,

e der Versicherer den Anspruch des Versicherungs-
nehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt
hat, oder

e dem Versicherungsnehmer eine Klage uber einen
versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kindigung muss dem Vertragspartner in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spatestens ei-
nen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder
der Zustellung der Klage zugegangen sein.
Kiindigung durch Versicherungsnehmer
Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindi-
gung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass
die Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt, spates-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode, wirksam wird.
Kiindigung durch Versicherer
Eine Kindigung des Versicherers wird einen Monat
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.
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B2-3 VerdauBerung und deren Rechtsfolgen

B2-3.1
B2-3.1.1

B2-3.1.2

B2-3.2

B2-3.3

B2-3.4
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Ubergang der Versicherung

Fir die Sachversicherung, Technische Versicherung
und Ertragsausfallversicherung gilt:

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsneh-
mer verauflert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentums-
Ubergangs (bei Immobilien: Datum der Umschrei-
bung im Grundbuch) an dessen Stelle der Erwerber
in die wahrend der Dauer seines Eigentums aus
dem Versicherungsvertrag sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

Die Versicherung geht auch Uber, wenn die versi-
cherte Sache im Wege der Zwangsversteigerung er-
worben wird oder ein Dritter auf Grund eines Niel3-
brauchs, eines Pachtvertrags oder eines ahnlichen
Verhaltnisses die Berechtigung erwirbt, versicherte
Bodenerzeugnisse zu beziehen.

Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

Fir die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:

Wird ein Unternehmen verauBert, tritt der Erwerber
an Stelle des Versicherungsnehmers in die wahrend
der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund ei-
nes Nielbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines
ahnlichen Verhaltnisses von einem Dritten ibernom-
men wird.
Kiindigung
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegen-
Uber den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) zu kiindigen. Dieses Kindigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veraufierung aus-
geubt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag
mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode in Textform zu kiindigen.
Das Kindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kennt-
nis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung in-
nerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, aus-
geubt wird.

Beitrag

Der VerauRerer und der Erwerber haften fir den Bei-
trag als Gesamtschuldner, wenn der Ubergang auf den
Erwerber wahrend einer laufenden Versicherungsperi-
ode erfolgt.

Wenn der Versicherungsvertrag gekiindigt wird, haftet
der VerauRerer allein fur die Zahlung des Beitrags.
Anzeigepflichten

Die Verauflerung ist dem Versicherer vom VerauRerer
oder Erwerber unverziiglich in Textform (z. B. E-Mail,
Telefax oder Brief) anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hatte zu-
gehen missen. Der Versicherer muss hierzu nachwei-
sen, dass er den mit dem VerduRerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hatte.

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn
ihm die VerauRerung zu dem Zeitpunkt bekannt war,
zu dem ihm die Anzeige hatte zugehen mussen. Der
Versicherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet,
wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist fUr seine Kindigung abgelaufen war und er
nicht gekindigt hat.
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B3-1

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

B3-1.1

B3-1.2
B3-1.2.1

B3-1.2.2

B3-1.2.3
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Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben liber
gefahrerhebliche Umstande

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstande anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) ge-
fragt hat und die fir den Entschluss des Versicherers
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schlieBen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann,
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach
seiner Vertragserklarung, aber vor der Vertragsannah-
me Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu bertck-
sichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die

Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig

verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-

treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder
grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Riicktritt und Wegfall des Versicherungsschut-
zes
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer
vom Vertrag zurlicktreten. Im Fall des Rucktritts be-
steht auch fur die Vergangenheit kein Versiche-
rungsschutz.

Der Versicherer hat jedoch kein Rucktrittsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die unrichtigen oder unvollstdndigen Angaben weder
vorsatzlich noch grob fahrlassig gemacht hat.

Das Rucktrittsrecht des Versicherers wegen grob
fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstande zu gleichen oder
anderen Bedingungen geschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falles zuruick, darf er den Versicherungsschutz nicht
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollstdndig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder fur den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch fir die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht ur-
sachlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsneh-
mer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Kiindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1 einfach fahrlassig oder
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Das Kundigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versi-
cherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstande zu gleichen oder anderen Be-
dingungen geschlossen hatte.

Vertragsdnderung

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsatzlich verletzt und
hatte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstande den Vertrag auch zu ande-
ren Bedingungen geschlossen, so werden die ande-
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B3-1.3

B3-1.4

B3-1.5

B3-1.6

B3-1.7

ren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
ruckwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schlieRt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung ei-
ner Frist kiindigen. In dieser Mitteilung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kiindi-
gungsrecht hinzuweisen.
Frist und Form fiir die Ausiibung der Rechte des
Versicherers
Die Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Ver-
tragsanderung muss der Versicherer innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die
Umstande anzugeben, auf die er seine Erklarung
stltzt. Zur Begrundung kann er nachtraglich weitere
Umstande innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstande Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte
Recht begriinden.
Hinweispflicht des Versicherers
Die Rechte zum Ricktritt, zur Kiindigung oder zur Ver-
tragsanderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewie-
sen hat.
Ausschluss von Rechten des Versicherers
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Riick-
tritt, zur Kundigung oder zur Vertragsanderung nicht
berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Tauschung anzufechten, bleibt bestehen.
Erléschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zum Rucktritt, zur Kiindi-
gung und zur Vertragsadnderung erléschen mit Ablauf
von funf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte
erléschen nicht fir Versicherungsfalle, die vor Ablauf
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betragt zehn
Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-
treter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig ver-
letzt hat.

B3-2 Gefahrerh6hung (gilt fiir die Sachversicherung, Tech-
nische Versicherung und Ertragsausfallversicherung)

B3-2.1
B3-2.1.1

B3-2.1.2

B3-2.1.3
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Begriff der Gefahrerh6hung
Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe
der Vertragserklarung des Versicherungsnehmers
die tatsachlich vorhandenen Umsténde so verandert
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles
oder eine VergroRerung des Schadens oder die un-
gerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers
wahrscheinlicher wird.
Eine Gefahrerhéhung kann insbesondere — aber
nicht nur — vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand andert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat.
Eine Gefahrerh6hung nach B3-2.1.1 liegt nicht vor,
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhéht hat
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oder nach den Umstanden als mitversichert gelten
soll.

B3-2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers

B3-2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Ver-
sicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des
Versicherers keine Gefahrerh6hung vornehmen oder
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

B3-2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich,
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhdhung vorgenommen oder ge-
stattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-
ziglich anzeigen.

B3-2.2.3  Eine Gefahrerhéhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklarung unabhangig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versiche-
rer unverziglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.

B3-2.3 Kiindigung oder Vertragsanderung durch den Ver-

sicherer

B3-2.3.1  Kiindigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tung nach B3-2.2.1, kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kiindigen, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Verpflichtung vorséatzlich oder grob fahr-
lassig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz
oder grober Fahrlassigkeit hat der Versicherungs- B3-3.1
nehmer zu beweisen. B3-3.1.1

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit,
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kiindigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhéhung in den
Fallen nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 bekannt, kann er
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen.

B3-2.3.2  Vertragsidnderung
Statt der Kindigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhdhung einen seinen Ge- B3-3.1.2
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhdhten Bei-
trag verlangen oder die Absicherung der erhdhten
Gefahr ausschliefen.

Erhéht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerho-
hung um mehr als 10 Prozent oder schlief3t der Ver-
sicherer die Absicherung der erhéhten Gefahr aus,
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung B3-3.1.3
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kindi-
gen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dieses Kiindigungsrecht hinzu-
weisen.
B3-2.4 Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Ver-

tragsanpassung nach B3-2.3 erléschen, wenn diese

nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versi-

cherers von der Gefahrerhdhung ausgeubt werden

oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor

der Gefahrerh6hung bestanden hat.

B3-2.5.3

B3-2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerh6hung B3-3.2
B3-2.5.1  Tritt nach einer Gefahrerhdhung der Versicherungs-

fall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-

pflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine

Pflichten nach B3-2.2.1 vorsatzlich verletzt hat. Ver- B3-3.2.1

letzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob
fahrlassig, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen.

B3-2.5.2 Nach einer Gefahrerhdhung nach B3-2.2.2 und
B3-2.2.3 ist der Versicherer fiir einen Versicherungs-
fall, der spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hatte
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zugegangen sein mussen, leistungsfrei, wenn der
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsatz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine
Pflicht grob fahrlassig verletzt, so gilt B3-2.5.1 Satz 2
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versi-
cherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerho-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hat-
te zugegangen sein mussen, bekannt war.

Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen,

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Gefahrerhohung nicht ursachlich fir den
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang
der Leistungspflicht war oder

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles die Frist fir die Kindigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kiindigung nicht erfolgt
war oder

c) wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerhéhung einen seinen
Geschaftsgrundsatzen entsprechend erhdhten
Beitrag verlangt.

B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Fir die Sachversicherung, Technische Versicherung
und Ertragsausfallversicherung gilt:

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Ver-
sicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfal-
les zu erfiillen hat, sind:

a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behérdlichen
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften;

b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

Fir die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:

Besonders gefahrdrohende Umstande hat der Versi-
cherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-
nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwagung der
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Um-
stand, der zu einem Schaden gefiihrt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend.
Rechtsfolgen
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder
grob fahrlassig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt
des Versicherungsfalles gegenliber dem Versicherer
zu erflllen hat, so kann der Versicherer innerhalb ei-
nes Monats, nachdem er von der Verletzung Kennt-
nis erlangt hat, den Vertrag fristlos kiindigen.
Der Versicherer hat kein Kiindigungsrecht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig ver-
letzt hat.

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des

Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu erfiil-

len:
Er hat nach Méglichkeit fiir die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Ver-
sicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, so-
weit fur ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen
— ggf. auch mindlich oder telefonisch — einzuholen,
wenn die Umstande dies gestatten. Erteilen mehrere
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemaRem Ermessen zu han-
deln.
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Fir die Sachversicherung, Technische Versicherung
und Ertragsausfallversicherung gilt zuséatzlich zu
B3-3.2.1:

Der Versicherungsnehmer hat

a) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem
er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverziglich —
ggf. auch mindlich oder telefonisch — anzuzei-
gen;

b) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverziglich der Polizei anzuzeigen;

c) dem Versicherer und der Polizei unverzuglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

d) das Schadenbild so lange unverandert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschadigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veranderungen unumganglich, sind
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentie-
ren (z. B. durch Fotos) und die beschadigten Sa-
chen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;
soweit moglich dem Versicherer unverziglich je-
de Auskunft — auf Verlangen in Textform — zu er-
teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfal-
les oder des Umfanges der Leistungspflicht des
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersu-
chung lber Ursache und Hohe des Schadens
und Uber den Umfang der Entschadigungspflicht
zu gestatten;
vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;
fur zerstorte oder abhandengekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfahige Urkunden
unverziglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbe-
sondere abhandengekommene Sparbicher und
andere sperrfahige Urkunden unverziglich sper-
ren zu lassen.

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des

Versicherers einem anderen als dem Versiche-

rungsnehmer zu, so hat dieser die Obliegenhei-

ten nach B3-3.2.1 und B3-3.2.2 ebenfalls zu er-
flllen — soweit ihm dies nach den tatsachlichen
und rechtlichen Umstanden maglich ist.

e
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Fir die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt zu-
satzlich zu B3-3.2.1:

a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer in-
nerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn
noch keine Schadensersatzanspriiche erhoben
worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den
Versicherungsnehmer Haftpflichtanspriiche gel-
tend gemacht werden.

b) Er hat dem Versicherer ausfiihrliche und wahr-
heitsgemafRe Schadenberichte zu erstatten und
ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung
zu unterstitzen. Alle Umsténde, die nach Ansicht
des Versicherers flr die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, mussen mitgeteilt sowie alle
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dafir angeforderten Schriftstiicke Ubersandt wer-
den.

c) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein An-
spruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskos-
tenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der
Streit verkindet, hat er dies dem Versicherer un-
verziglich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn ge-
gen den Versicherungsnehmer wegen des den
Anspruch begriindenden Schadensereignisses
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

d) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfiigung
von Verwaltungsbehérden auf Schadensersatz
muss der Versicherungsnehmer fristgemall Wi-
derspruch oder die sonst erforderlichen Rechts-
behelfe einlegen. Einer Weisung des Versiche-
rers bedarf es nicht.

e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat
er die FUhrung des Verfahrens dem Versicherer
zu Uberlassen. Der Versicherer beauftragt im Na-
men des Versicherungsnehmers einen Rechts-
anwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen
Auskunfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfugung stellen.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsatzlich, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
haltnis zu kiirzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-
oder Aufklarungsobliegenheit, ist der Versicherer nur
dann vollstandig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die Obliegenheit nicht grob fahrlassig verletzt hat.
Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der fir den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch fiir die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursachlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
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Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverziglich mit-
zuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben. Falls
keine Versicherungssumme vereinbart ist, ist statt-
dessen der Versicherungsumfang anzugeben.
Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
nach B4-1.1.1 vorsatzlich oder grob fahrlassig, ist
der Versicherer unter den in B3-3 beschriebenen
Voraussetzungen zur Kindigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfrei-
heit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.
Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversi-
cherung
Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und Ubersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder Ubersteigt aus anderen Griinden
die Summe der Entschadigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen waren, den Gesamtschaden, liegt
eine Mehrfachversicherung vor.
Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder fur den Betrag
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag
des ihm entstandenen Schadens verlangen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Vertrage bei
demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsvertragen Ent-
schadigung fur denselben Schaden, so ermaRigt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschadigung aus allen
Vertragen insgesamt nicht héher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus
denen die Beitrage errechnet wurde, nur in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden ware.
Bei Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen er-
maRigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Vertragen insgesamt keine héhere Entscha-
digung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden ware.

Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachver-
sicherung in der Absicht geschlossen, sich da-
durch einen rechtswidrigen Vermdégensvorteil zu
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlos-
sene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begriindenden Umstanden Kenntnis erlangt.
Beseitigung der Mehrfachversicherung

Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch
den die Mehrfachversicherung entstanden ist, oh-
ne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachver-
sicherung geschlossen, kann er verlangen, dass
der spater geschlossene Vertrag aufgehoben oder
die Versicherungssumme unter verhaltnismaRiger
Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herab-
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gesetzt wird, der durch die frihere Versicherung
nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung
des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam,
zu dem die Erklarung dem Versicherer zugeht.
Die Regelungen nach B4-1.1.4.1 sind auch anzu-
wenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehre-
ren Versicherungsvertrage der Versicherungswert
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren
Versicherungsvertrage gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden,
kann der Versicherungsnehmer nur die verhaltnis-
mafige Herabsetzung der Versicherungssummen
und der Beitrage verlangen.

Fiir die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risi-
ko in mehreren Versicherungsvertragen versichert ist.
Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekom-
men ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des spater geschlos-
senen Vertrags verlangen.

Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versi-
cherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats
geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversi-
cherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklarung,
mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

B4-2 Erklarungen und Anzeigen, Anschriftendnderung

B4-2.1

Form, zustandige Stelle

Die fir den Versicherer bestimmten Erklarungen und
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und
die unmittelbar gegeniiber dem Versicherer erfolgen,
sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzu-
geben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform
oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachtrdgen als zustandig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen
Regelungen Uber den Zugang von Erklarungen und
Anzeigen bleiben bestehen.

B4-2.2

Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namenséande-

rung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genligt fir
eine Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer
gegenlber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklarung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend fiir den Fall einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensanderung des Versicherungsneh-
mers.

B4-2.3

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-

derlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen,
findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung B4-2.2 entsprechend Anwendung.

B4-3 Verjahrung
Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren
in drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der
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Glaubiger von den Anspruch begriindenden Umstanden
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die
grob fahrlassige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zahlt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang
der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitge-
teilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruch-
steller nicht mit.

Im Ubrigen richtet sich die Verjahrung nach den allgemei-
nen Vorschriften des Blrgerlichen Gesetzbuchs.

Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstiande
Versicherungsombudsmann
Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen
Verbraucher oder um eine Person handelt, die sich in
verbraucherahnlicher Lage befindet, gilt:

Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten
kann sich der Versicherungsnehmer an den Versiche-
rungsombudsmann e. V. wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800 369 6000
Fax: 0800 369 9000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unab-
hangige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlich-
tungsverfahren teilzunehmen.

Versicherungsaufsicht

Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung
des Versicherers nicht zufrieden ist oder Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten,
kann er sich auch an die Bundesanstalt fiir Finanz-
dienstleistungsaufsicht wenden. Der Versicherer unter-
liegt der Aufsicht der Bundesanstalt fir Finanzdienst-
leistungsaufsicht.

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer StralRe 108
53117 Bonn
Telefon: 0800 2 100 500

E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann
einzelne Streitfalle nicht verbindlich entscheiden.
Rechtsweg

Es besteht zudem die Mdglichkeit, den Rechtsweg zu
beschreiten.
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Ortlich zusténdiges Gericht fiir Klagen gegen den
Versicherer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustandig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fir
den Versicherungsvertrag zustéandigen Niederlassung.

Ferner ist auch das Gericht zustandig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Ver-
tragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlas-
sung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewohnlichen Aufenthalt ins Ausland,
sind die Gerichte des Staates zustandig, in dem der
Versicherer seinen Sitz hat.

Ortlich zustindiges Gericht fiir Klagen gegen Ver-
sicherungsnehmer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche
Zustandigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlas-
sung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers;
fehlt ein solcher, nach seinem gewdhnlichen Aufenthalt.

Sind der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zustandigkeit fur Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fur
den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.

Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Embargobestimmung

Es besteht — unbeschadet der librigen Vertragsbestim-
mungen — Versicherungsschutz nur, soweit und solange
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europaischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fir Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von
Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Euro-
paischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.
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Verbraucherinformation

zur Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherung

I. Allgemeines

1. ldentitat des Versicherers
Name, Rechtsform, ladungsfahige Anschrift:

Rhion Versicherung AG, RheinLandplatz,

41460 Neuss,

vertreten durch die Vorstande: Dr. Arne Barinka,

Lutz Bittermann, Dr. Ulrich Hilp, Andreas Schwarz;
Aufsichtsratsvorsitzender: Wilhelm Ferdinand Thywissen.

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Neuss, HRB 13420.

2. Hauptgeschiftstatigkeit des Versicherers /
zustandige Aufsichtsbehorde

Hauptgeschéftstatigkeit:

Die Rhion Versicherung AG gehért zur RheinLand Ver-
sicherungsgruppe und betreibt die Kraftfahrzeug-, Haft-
pflicht-, Sach- und Unfallversicherung.

Aufsichtsbehdrde:

Die fir Beschwerden zustandige Aufsichtsbehorde ist die
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Graurheindorfer Stral3e 108, 53117 Bonn.

3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Auf das Versicherungsverhaltnis findet das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich
nach vorliegendem Antrag aus den hierfir ma3gebenden
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, sowie ggf. Be-
sonderen Bedingungen, Risikobeschreibungen, Klauseln,
Pauschaldeklarationen und Sicherungsrichtlinien sowie
den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Unterlagen ent-
halten auch Angaben ulber Art, Umfang, Falligkeit und
Erflllung der Leistung.

4. Gesamtpreis der Versicherung

Der konkrete Gesamtpreis (Beitrag) zur Versicherung ist
im Angebot bzw. Antrag detailliert ausgewiesen.

5. Zusatzliche Kosten

Besondere Geblihren und Kosten werden, mit Ausnahme
der in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen ge-
nannten, nicht erhoben.

6. Beitragszahlung
Grundsatze:

Die Grundsatze der Beitragszahlung sind in den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen beschrieben.
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Die Folgebeitrédge sind jeweils am Ersten des Monats
fallig, in dem die neue Versicherungsperiode beginnt. Bei
Vereinbarung von Ratenzahlungen sind diese am Ersten
des jeweiligen Monats zu zahlen, sofern nichts anderes
vereinbart wurde.

Fir monatliche Zahlungsweise ist die Erteilung eines
SEPA-Lastschriftmandates Voraussetzung. Ist monatliche
Zahlungsweise vereinbart und entfallt das SEPA-Last-
schriftmandat oder kann eine Abbuchung nicht durchge-
fuhrt werden, so wird auf vierteljahrliche Zahlungsweise
umgestellt.

SEPA-Lastschriftmandat:

Im Falle einer Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates
gilt Folgendes:

Sie erméachtigen uns widerruflich, die zu entrichtenden
Versicherungsbeitrage zu Lasten des von lhnen genannten
Kontos mittels Einziehungsauftrag (Lastschrift) einzuzie-
hen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht auf-
weist, besteht seitens des kontofiihrenden Kreditinstituts
keine Verpflichtung zur Einlésung. Kosten aus dem Wider-
spruch gegen eine berechtigte Abbuchung oder Riicklast-
schrift mangels ausreichender Kontodeckung gehen zu
Ilhren Lasten.

Sie kénnen innerhalb von acht Wochen — beginnend mit
dem Belastungsdatum — die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit lhrem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen.

7. Giiltigkeitsdauer der zur Verfiigung gestellten
Informationen

Die Glltigkeitsdauer der zur Verfiigung gestellten Ange-
botsinformationen bzgl. der Bedingungen, Bestimmungen
und Beitrage ist auf zwei Monate befristet, sofern nicht im
Angebot ein anderer Zeitraum benannt ist.

8. Zustandekommen des Vertrages / Vertragsbeginn /
Antragsbindefrist

Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungs-
scheins beim Versicherungsnehmer zustande. Der Versi-
cherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer
den ersten oder einmaligen Beitrag unverziglich nach
Ablauf der Widerspruchsfrist zahlt.

An lhren Antrag sind Sie einen Monat gebunden.

9. Vertragslaufzeit, Vertragsverldngerung

Versicherungsvertrdge von ein- und mehrjahriger Dauer
verlangern sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr,
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wenn eine Kiundigung in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail)
nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf einem der
beiden Vertragspartner zugegangen ist.

10. Beendigung bzw. Kiindigung des Vertrages

Ein Versicherungsverhaltnis, das fiir eine Dauer von mehr
als drei Jahren eingegangen worden ist, kann zum Ende
des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten seitens des Ver-
sicherungsnehmers gekiindigt werden.

Eine Kindigung des Vertrages ist nur dann rechtswirk-
sam, wenn sie innerhalb der jeweils vorgeschriebenen
Frist beim Versicherer eingetroffen ist.

Weitere Mdglichkeiten der Vertragsbeendigung enthalten
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

11. Gerichtsstand / Anwendbares Recht
Gerichtsstand:

Die Gerichtsstéande fur Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag ergeben sich aus den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen.

NA 6202 10/2025

Anwendbares Recht:
Fir den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

12. Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch.

13. Schlichtung / Beschwerde

Die Rhion Versicherung AG ist Mitglied im Verein
Lversicherungsombudsmann e.V.“. Bei Meinungsverschie-
denheiten im Zusammenhang mit dem Versicherungsver-
trag besteht somit die Mdéglichkeit des Streitschlichtungs-
verfahrens vor dem Versicherungsombudsmann e. V.,
sofern der Versicherungsvertrag von lhnen als naturliche
Person abgeschlossen wurde und weder lhrer gewerbli-
chen noch lhrer selbststandigen beruflichen Tatigkeit
zuzurechnen ist:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32,
10006 Berlin (www.versicherungsombudsmann.de).

Weiterhin kénnen Sie eine Beschwerde an die Bundes-
anstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurhein-
dorfer StralRe 108, 53117 Bonn (www.bafin.de), richten.

Unabhangig hiervon kénnen Sie den Rechtsweg nutzen.
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Il. Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen
ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax,
E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen

e der Versicherungsschein,

o die Vertragsbestimmungen, einschliellich der fir das
Vertragsverhaltnis geltenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen, diese wiederum einschlief3lich der Tarif-
bestimmungen,

e diese Belehrung,

e das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
(sofern gesetzlich vorgeschrieben),

e und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefiihrten Informa-
tionen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Rhion Versicherung AG, RheinLandplatz, 41460 Neuss,
E-Mail: betrieb@rhion.digital, Telefax 02131 6099-13300.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz und wir erstatten lhnen den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beitra-
ge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang
des Widerrufs entfillt, diirfen wir in diesem Fall einbehal-
ten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie
folgt errechnet:

Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestan-
den hat, multipliziert mit

e 1/360 des jahrlichen Gesamtbeitrags bzw.

e 1/180 des halbjahrlichen Gesamtbeitrags bzw.

o 1/90 des vierteljahrlichen Gesamtbeitrags bzw.

e 1/30 des monatlichen Gesamtbeitrags.

Den Gesamtbeitrag und die von lhnen gewiinschte Zah-
lungsweise finden Sie im Antrag im Teil der Beitragsbe-
rechnung.

Die Erstattung zuriickzuzahlender Betrdage erfolgt unver-
ziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der
Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge,
dass empfangene Leistungen zuriickzugewahren und
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
lhr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf lhren
ausdriicklichen Wunsch sowohl von lhnen als auch von
uns vollstiandig erfiillt ist, bevor Sie lhr Widerrufsrecht
ausgeilibt haben.

Abschnitt 2

Auflistung der fiir den Fristbeginn
erforderlichen weiteren Informationen
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren
Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden

im Einzelnen aufgefihrt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
Der Versicherer hat lhnen folgende Informationen zur Verfu-
gung zu stellen:

1. die Identitéat des Versicherers und der etwaigen Nieder-
lassung, uber die der Vertrag abgeschlossen werden soll;
anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der

Rechtstrager eingetragen ist, und die zugehdrige Register-
nummer;

2. die ladungsfahige Anschrift des Versicherers und jede
andere Anschrift, die fir die Geschaftsbeziehung zwischen
dem Versicherer und Ihnen mafgeblich ist, bei juristi-
schen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen
auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit
die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestim-
mungen einschlieBlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedurfen die Informationen einer
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschéaftstatigkeit des Versicherers;

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung,
insbesondere Angaben Uber Art, Umfang und Falligkeit
der Leistung des Versicherers;

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschlieRlich aller
Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Bei-
trage einzeln auszuweisen sind, wenn das Versiche-
rungsverhaltnis mehrere selbstandige Versicherungsver-
trage umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht
angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen
seiner Berechnung, die lhnen eine Uberpriifung des
Preises ermdglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfillung,
insbesondere zur Zahlungsweise von Beitragen;

7. die Befristung der Giiltigkeitsdauer der zur Verfligung
gestellten Informationen, beispielsweise die Giiltigkeits-
dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des
Preises;

8. Angaben darlber, wie der Vertrag zustande kommt, ins-
besondere Uber den Beginn der Versicherung und des
Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, wahrend
der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausubung, ins-
besondere Namen und Anschrift derjenigen Person, ge-
genuber der der Widerruf zu erklaren ist, und die Rechts-
folgen des Widerrufs einschlieRlich Informationen Uber
den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenen-
falls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Uber-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschlieflich der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedur-
fen die Informationen einer hervorgehobenen und deut-
lich gestalteten Form;

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere
zu den vertraglichen Kiindigungsbedingungen einschliel3-
lich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch
Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be-
dirfen die Informationen einer hervorgehobenen und
deutlich gestalteten Form;

12. die Mitgliedstaaten der Europaischen Union, deren Recht
der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu lhnen
vor Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt;

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht;

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die
in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitge-
teilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Ver-
sicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommuni-
kation wahrend der Laufzeit dieses Vertrages zu fiihren;

15. einen moglichen Zugang fiir Sie zu einem auBergerichtli-
chen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und ge-
gebenenfalls die Voraussetzungen fir diesen Zugang,
dabei ist ausdricklich darauf hinzuweisen, dass die Mog-
lichkeit fir Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon
unberlhrt bleibt;

16. Name und Anschrift der zustandigen Aufsichtsbehorde
sowie die Mdoglichkeit einer Beschwerde bei dieser Auf-
sichtsbehorde.

Ende der Widerrufsbelehrung
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lll. Wichtige Hinweise zur Erhaltung des Versicherungsschutzes
Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG lber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Wer diese Hinweise nicht beachtet, lauft Gefahr, seinen Versicherungsschutz zu verlieren!

Obliegenheiten vor Vertragsabschluss — Vorvertragliche
Anzeigepflichten

Damit wir lhren Versicherungsantrag ordnungsgemaf
prifen kdnnen, ist es notwendig, dass Sie die dort gestell-
ten Fragen wahrheitsgemaf und vollstédndig beantworten.
Es sind auch solche Umstdnde anzugeben, denen Sie
nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegeniiber dem Versicherungs-
vermittler machen mdchten, sind unverziglich und unmit-
telbar gegenlber der Rhion Versicherung AG, RheinLand-
platz, 41460 Neuss, in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail)
nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz
gefahrden, wenn Sie unrichtige oder unvollstédndige An-
gaben machen. Nahere Einzelheiten zu den Folgen einer
Verletzung der Anzeigepflicht kdnnen Sie der nachste-
henden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflich-
tet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstande,
nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheits-
gemal und vollstandig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer
Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme in Text-
form nach gefahrerheblichen Umstanden fragen, sind Sie
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen kénnen eintreten, wenn eine vorver-
tragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Riicktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kénnen
wir vom Vertrag zurlicktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlassig-
keit vorliegt.

Bei grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht haben
wir kein Rucktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

Im Fall des Riuicktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Erklaren wir den Riicktritt nach Eintritt des Versicherungs-

falles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn

Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angege-

bene Umstand

- weder flr den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles

- noch fir die Feststellung oder den Umfang unserer
Leistungspflicht

ursachlich war. Unsere Leistungspflicht entfallt jedoch,

wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Ricktritt steht uns der Teil des Beitrags zu,
welcher der bis zum Wirksamwerden der Rucktrittserkla-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kindigung

Kdénnen wir nicht vom Vertrag zurlcktreten, weil Sie die
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlassig
oder schuldlos verletzt haben, kénnen wir den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Unser Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstan-
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de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hatten.

3. Vertragsanderung

Koénnen wir nicht zurlicktreten oder kiindigen, weil wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hatten, werden die anderen Bedingungen auf
unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Anzeigepflicht fahrldssig verletzt, werden die anderen
Bedingungen ruckwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanderung der Beitrag um
mehr als 10 % oder schlieRen wir die Gefahrabsicherung
fir den nicht angezeigten Umstand aus, kdnnen Sie den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer
Mitteilung Uber die Vertragsanderung fristlos kiindigen.
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung
hinweisen.

4. Ausiibung unserer Rechte

Wir kénnen unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung
oder zur Vertragsanderung nur innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begriin-
det, Kenntnis erlangen. Bei der Auslibung unserer Rechte
haben wir die Umstande anzugeben, auf die wir unsere
Erklarung stiitzen. Zur Begriindung kénnen wir nachtrag-
lich weitere Umstande angeben, wenn fiir diese die Frist
nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir kénnen uns auf die Rechte zum Rucktritt, zur Kindi-
gung oder zur Vertragsanderung nicht berufen, wenn wir
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kindigung und zur
Vertragsanderung erléschen mit Ablauf von fiinf Jahren
nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht fir Versicherungsfal-
le, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist
betragt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsatz-
lich oder arglistig verletzt haben.

5. Anfechtung

Wenn Sie uns arglistig tduschen, kénnen wir den Vertrag
auch anfechten.

6. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine
andere Person vertreten, so sind bezlglich der Anzeige-
pflicht, des Ruicktritts, der Kiindigung, der riickwirkenden
Vertragsanderung und der Ausschlussfrist fir die Aus-
Ubung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist |hres
Stellvertreters als auch lhre eigene Kenntnis und Arglist
zu berlcksichtigen. Sie kénnen sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder lhrem Stellver-
treter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur
Last fallt.

Im Ubrigen beachten Sie bitte die weiteren Bestimmungen
in unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

4 von 4




rhion.

Datenschutzhinweise

. Informationen der Rhion Versicherung AG

1.1 Vorbemerkung

Die Rhion Versicherung AG gehort zusammen mit

e der RheinLand Versicherungs AG und

o der Credit Life AG

zur RheinLand Versicherungsgruppe.

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uber die Verar-
beitung lhrer personenbezogenen Daten durch die Rhion
Versicherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutz-
recht zustehenden Rechte.

Diese Informationen finden Sie auch im Internet unter
www.rhion.digital/datenschutz.

Mit einem internetfahigen Endgerat (Smart-
phone, Tablet etc.) und einem entsprechen-
den QR-Code-Reader kénnen Sie den neben-
stehenden Code direkt einscannen und damit
unkompliziert die Seite aufrufen.

1.2 Verantwortlicher fiir die Datenverarbeitung

Rhion Versicherung AG
RheinLandplatz
41460 Neuss

Telefon 02131 6099-0

Telefax 02131 6099-13555

E-Mail info-it@rhion.digital

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per
Post unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz — Daten-
schutzbeauftragter — oder per E-Mail unter:

datenschutz@rhion.digital

1.3 Zwecke und Rechtsgrundlagen
der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der daten-
schutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maf3-
geblichen Gesetze. Darlber hinaus hat sich unser Unter-
nehmen auf die ,Verhaltensregeln fiir den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versiche-
rungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Ge-
setze fir die Versicherungswirtschaft prazisieren. Diese
kénnen Sie im Internet abrufen unter:
www.rhion.digital/datenschutz

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benéti-
gen wir die von lhnen hierbei gemachten Angaben flir den
Abschluss des Vertrages und zur Einschatzung des von
uns zu ubernehmenden Risikos. Kommt der Versiche-
rungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur
Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses, z. B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden be-
notigen wir etwa, um priifen zu kdnnen, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.
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Der Abschluss bzw. die Durchfiihrung des Versiche-
rungsvertrages ist ohne die Verarbeitung lhrer perso-
nenbezogenen Daten nicht méglich.

Daruber hinaus bendtigen wir Ihre personenbezogenen
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Sta-
tistiken, z. B. fur die Entwicklung neuer Tarife oder zur Er-
fullung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Zudem verarbeiten
und nutzen wir — soweit fiir die Erbringung unserer Dienst-
leistung erforderlich — personenbezogene Daten aller Ver-
trage, die bei einem zur RheinLand Versicherungsgruppe
gehdrenden Unternehmen bestehen, sowie von fiir Sie zu-
stéandigen Vermittlern, deren Fihrungskraften und Fach-
betreuern/Beratern/Partnern oder von sonstigen Dritten
zulassigerweise fir eine Betrachtung der gesamten Kunden-
beziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer
Vertragsanpassung, -erganzung, fir Kulanzentscheidun-
gen, Erfillung des Vertrages oder fir umfassende Aus-
kunftserteilungen.

AulRerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die
wir aus offentlich zuganglichen Quellen (z. B. Meldever-
zeichnisse, Grundblicher, Presse, Medien) zulassiger-
weise gewonnen haben und verarbeiten dirfen.

Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung personenbezogener
Daten flr vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Arti-
kel 6 Absatz 1 b) DSGVO. Soweit daflir besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten (z. B. lhre Gesundheits-
daten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages)
erforderlich sind, holen wir lhre Einwilligung nach Artikel 9
Absatz 2 a) in Verbindung mit Artikel 7 DSGVO ein. Erstel-
len wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies
auf Grundlage von Artikel 9 Absatz 2 j) DSGVO in Verbin-
dung mit § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen
von uns oder von Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f)
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

o zur Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

e zur Werbung fir unsere eigenen Versicherungspro-
dukte und fir andere Produkte der Unternehmen der
RheinLand Versicherungsgruppe und deren Kooperati-
onspartner sowie fir Markt- und Meinungsumfragen,

e zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten, insbe-
sondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten
kénnen.

Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
der Bearbeitung im Leistungs- bzw. Schadenfall dient und/
oder der Vertragsdurchfiihrung, sind Rechtsgrundlagen fiir
die Datenverarbeitung Artikel 6 Absatz 1 f) und Artikel 9
Absatz 2 f) DSGVO.

Dariiber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen
Daten zur Erfillung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B.
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtli-
cher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs-
pflicht. Zusatzlich sind wir in Einzelfallen aufgrund geldwa-
scherechtlicher Vorgaben gesetzlich dazu verpflichtet, Sie
in der Vertrags-, Leistungs- bzw. Schadenbearbeitung, etwa
anhand lhres Personalausweises zu identifizieren, z. B.
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zur ldentitdts- und Alterspriifung, Betrugs- und Geldwa-
schepravention, Leistungsberechtigung. Damit wir dieser
gesetzlichen Verpflichtung nachkommen kénnen, haben
Sie uns nach dem Geldwaschegesetz (GwG) die notwen-
digen Informationen und Unterlagen zur Verfligung zu stel-
len. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und
Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir eine
Durchfiihrung und Abwicklung des Vertrages nicht vorneh-
men. Als Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung dienen in
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Ver-
bindung mit Artikel 6 Absatz 1 ¢c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fiir einen oben
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen daruber zuvor
informieren.

Sozialversicherungstrager, Finanzbehorden oder Strafver-
folgungsbehdrden).

1.5 Dauer der Datenspeicherung

1.4 Kategorien von Empfangern
der personenbezogenen Daten

Wir I6schen |hre personenbezogenen Daten, sobald sie flir
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind.
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Da-
ten fiir die Zeit aufbewahrt werden, in der Anspriiche ge-
gen unser Unternehmen geltend gemacht werden kénnen
(gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis zu dreiig
Jahren). Zudem speichern wir lhre personenbezogenen Da-
ten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entspre-
chende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben
sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Ab-
gabenordnung und dem Geldwaschegesetz. Die Speicher-
fristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich lhrer Versicherungsvertréage von ei-
nem Vermittler betreut werden, verarbeitet |hr Vermittler
die zum Abschluss und zur Durchfiihrung des Vertrages
benétigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch
Ubermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie
betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu
Ihrer Betreuung und Beratung in lhren Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benétigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unter-
nehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungs-
aufgaben fiir die in der Gruppe verbundenen Unternehmen
zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen
Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer
Gruppe besteht, konnen lhre Daten etwa zur zentralen
Verwaltung von Anschriftendaten, fir den telefonischen
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung,
fur In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbei-
tung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbei-
tet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Un-
ternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung
teilnehmen.

Weitergabe an (potentielle) Mitversicherer:

Im Bereich der Wohngebaudeversicherung kommt der von
Ihnen beantragte Versicherungsvertrag mit uns und ggf.
weiteren Mitversicherern zustande, die ebenfalls Vertrags-
partner werden, weswegen wir Ihre uns mitgeteilten perso-
nenbezogenen Daten nach Antragstellung zwecks Risiko-
prifung an diese potentiellen Mitversicherer und im Scha-
denfall zwecks Leistungsprifung an den/die jeweils mithaf-
tenden Mitversicherer weitergeben. Den/die jeweils mithaf-
tenden Mitversicherer kdnnen Sie dem Versicherungs-
schein Ihrer Wohngebaudeversicherung entnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erflillung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer
und Dienstleister, zu denen nicht nur voriibergehende Ge-
schaftsbeziehungen bestehen, kénnen Sie der Ubersicht
im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version im Inter-
net unter www.rhion.digital/datenschutz entnehmen.

Gerne senden wir lhnen diese Liste auch auf Anfrage pos-
talisch zu.

Weitere Empfanger:

Dariber hinaus kénnen wir lhre personenbezogenen Da-
ten an weitere Empfanger tUbermitteln, wie etwa an Behor-
den zur Erflllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B.
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1.6 Betroffenenrechte

Sie kdnnen unter der in Ziffer 1.2 genannten Adresse Aus-
kunft Gber die zu |hrer Person gespeicherten Daten verlan-
gen. Dariber hinaus kdnnen Sie unter bestimmten Voraus-
setzungen die Berichtigung oder die Léschung Ihrer Daten
verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschran-
kung der Verarbeitung lhrer Daten sowie ein Recht auf
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem
strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format
zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer perso-
nenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung
zu widersprechen.

Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter
Interessen, kénnen Sie dieser Verarbeitung wider-
sprechen, wenn sich aus lhrer besonderen Situation
Griinde ergeben, die gegen die Datenverarbeitung
sprechen.

1.7 Beschwerderecht und Aufsichtsbehoérde

Sie haben die Mdglichkeit, sich mit einer Beschwerde an
den unter Ziffer 1.2 genannten Datenschutzbeauftragten
oder an eine Datenschutzaufsichtsbehdrde zu wenden.

Die fir uns zustandige Datenschutzaufsichtsbehdérde ist:

Die Landesbeauftragte flir Datenschutz

und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2 — 4

40213 Disseldorf.

1.8 Hinweis- und Informationssystem
der Versicherungswirtschaft

2 von 4

Bei Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im Rah-
men der Schadenbearbeitung kénnen unter Umsténden
Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikations-
daten oder Adresse des Gebdudes) sowie Angaben zu
Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift,
friihere Anschriften) an die Besurance HIS GmbH ubermit-
telt (HIS-Anfrage) werden.

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Infor-
mationssystem (HIS) zur Unterstiitzung der Risikobeurtei-
lung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der
Leistungsprifung sowie bei der Bekampfung von Versi-
cherungsmissbrauch. Daflr ist ein Austausch bestimmter
personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich.
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Nahere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den bei-
liegenden Hinweisen zum HIS unter Ziffer II.

| 1.9 Datenaustausch mit lhrem friiheren Versicherer |

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertra-
ges (z. B. zur Mithahme eines Schadensfreiheitsrabattes in
der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. lhre Angaben bei
Eintritt des Versicherungsfalls tberprifen und bei Bedarf
erganzen zu kdnnen, kann im daflr erforderlichen Umfang
ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von
Ihnen im Antrag benannten friiheren Versicherer erfolgen.

| 1.10 Bonitatsauskiinfte |

Zum Zweck der Bonitatsprifung tbermitteln wir Ihre Daten
(Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) an die infoscore
Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden
sowie an die Creditreform Boniversum GmbH, Hammfeld-
damm 13, 41460 Neuss. Diese Ubermitteln uns gegebe-
nenfalls die in ihrer Datenbank zu Ihrer Person gespeicher-
ten Adress- und Bonitatsdaten, einschlie3lich auf der Basis
mathematisch-statistischer Verfahren ermittelter Score-
werte, sofern wir unser berechtigtes Interesse glaubhaft
dargelegt haben. Bei der Berechnung des Scorewertes
werden u. a. auch Anschriftendaten genutzt.

Weitere Auskiinfte hierzu erhalten Sie im Internet unter
www.rhion.digital/datenschutz.

Ferner kann es sein, dass wir lhre personenbezogenen
Daten Uber die Beantragung, die Durchfiihrung und Been-
digung dieses Versicherungsvertrages an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden bermit-
teln. Nahere Informationen zur Tatigkeit der SCHUFA kon-
nen im Internet unter www.schufa.de/datenschutz einge-
sehen werden.

Rechtsgrundlagen dieser Ubermittiungen sind Artikel 6 Ab-
satz 1 b) und 1 f) DSGVO. Ubermittlungen auf der Grund-
lage von Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO durfen nur erfolgen,
soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen
oder Dritter erforderlich ist und nicht Ihre Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz lhrer per-
sonenbezogenen Daten erfordern, tUberwiegen. Der Da-
tenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Durchfiih-
rung von Kreditwirdigkeitsprifungen von Kunden.

Gerne Ubermitteln wir Ihnen die Informationen zu den je-
weiligen Auskunfteien auf Anfrage auch postalisch.

|I.11 Dateniibermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister au-
Rerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) Gber-
mitteln, erfolgt die Ubermittlung nur, soweit dem Drittland
durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutz-
niveau bestéatigt wurde oder andere angemessene Daten-
schutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklau-
seln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie
Uber das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in
Drittlandern kénnen Sie unter den bei Ziffer 1.2 genannten
Kontaktinformationen anfordern.

| 1.12 Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, die wir bei der An-
tragsstellung erfragen, sowie aufgrund ggf. von Dritten
hierzu Ubermittelter Informationen entscheiden wir in eini-
gen Sparten vollautomatisiert, also computergestiitzt nach
bestimmten Regeln und ohne menschlichen Einfluss bzw.
ohne Priufung durch Mitarbeitende etwa Uber das Zustan-
dekommen oder die Kindigung des Vertrages, mdgliche
Risikoausschlisse oder die Héhe des von |hnen zu zah-
lenden Versicherungsbeitrags.

Diese Entscheidungen beruhen auf zuvor von uns festge-
legten Regeln und Methoden zur Gewichtung der Informa-
tionen. Diese richten sich nach versicherungsmathemati-
schen Kriterien und Kalkulationen.

Sofern eine solche Entscheidung fiir Sie negative Rechts-
folgen oder eine vergleichbar erhebliche Beeintrachtigung
zur Folge hat und Sie mit ihr nicht einverstanden sind,
haben Sie die Mdglichkeit, diese bei uns zu beanstanden
und lhren Standpunkt darzulegen. In diesem Fall wird die
Entscheidung von unseren Mitarbeitenden Uberpriift.

1.13 Weiterer Personenkreis

Haben Sie uns neben lhren eigenen personenbezogenen
Daten auch Daten weiterer Personen genannt (z. B. mit-
versicherte Personen/bezugsberechtigte Personen/Lebens-
partner, abweichende Kontoinhaber etc.), geben Sie die
vorliegenden Informationen zur Verwendung der Daten
bitte auch an diese weiter.

Il. Information liber den Datenaustausch mit der Besurance HIS GmbH
auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO

Il.1 Vorbemerkung |

Hiermit mochten wir Sie darlber informieren, dass es not-
wendig werden kann, dass wir bei Abschluss eines Versi-
cherungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbearbei-
tung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifika-
tionsdaten oder Adresse des Gebaudes) sowie Angaben
zu lhrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, An-
schrift, frihere Anschriften) an die Besurance HIS GmbH
Ubermitteln (HIS-Anfrage).

1.2 Zwecke der Datenverarbeitung
der Besurance HIS GmbH

Die Besurance HIS GmbH betreibt als datenschutzrecht-
lich Verantwortliche das ,Hinweis- und Informationssystem
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HIS der Versicherungswirtschaft® (HIS). Sie verarbeitet
darin personenbezogene Daten, um die Versicherungs-
wirtschaft bei der Bearbeitung von Versicherungsantragen
und -sch&den zu unterstitzen. Es handelt sich bei diesen
Daten um Angaben zu erhdhten Risiken oder um Auffallig-
keiten, die auf UnregelmaRigkeiten (z. B. Mehrfachabrech-
nung eines Versicherungsschadens bei verschiedenen
Versicherungsunternehmen) hindeuten kdnnen.

Die Besurance HIS GmbH (berpriift anhand dieser Daten,
ob zu lhrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt
im HIS Informationen gespeichert sind, die auf ein erhéh-
tes Risiko oder UnregelmafRigkeiten in einem Versiche-
rungsfall hindeuten kénnen und Ubermittelt diese ggf. an
anfragende Versicherungsunternehmen. Solche Informati-
onen koénnen nur aufgrund einer friheren Meldung eines
Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-
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Einmeldung), uUber die Sie ggf. von dem einmeldenden
Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden
sind.

Néhere Informationen zum HIS finden Sie unter:
www.besurance-his.de.

1.3 Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung

Die Besurance HIS GmbH verarbeitet personenbezogene
Daten auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO.
Dies ist zulassig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person,
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, Gber-
wiegen.

Die Besurance HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidun-
gen uUber den Abschluss eines Versicherungsvertrages
oder Uber die Regulierung von Schaden. Sie stellt den Ver-
sicherungsunternehmen lediglich die Informationen fiir die
diesbezugliche Entscheidungsfindung zur Verfligung.

| 1.4 Herkunft der Daten der Besurance HIS GmbH

Die Daten im HIS stammen ausschlielich von Versiche-
rungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden.

| 1.5 Kategorien der personenbezogenen Daten

Basierend auf der HIS-Anfrage werden von der Besurance
HIS GmbH - abhéngig von der Versicherungsart bzw.
-sparte — die Daten der Anfrage mit den dazu genutzten
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburts-
datum, Anschrift, frihere Anschriften) bzw. Informationen
zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebaude-
informationen) sowie das anfragende Versicherungsunter-
nehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung, tUber die
Sie gegebenenfalls von dem Versicherungsunternehmen
gesondert informiert werden, speichert die Besurance HIS
GmbH erhdhte Risiken oder Auffalligkeiten, die auf Unre-
gelmafigkeiten hindeuten kénnen, sofern solche Informa-
tionen an das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungs-
sparte Kfz kdnnen dies z. B. Informationen zu Fahrzeugen
sein wie Totalschaden, fiktive Abrechnungen oder Auffal-
ligkeiten bei einer friiheren Schadenmeldung. Gebaude-
bezogene Daten sind Anzahl und Zeitraum geltend ge-
machter Gebaudeschaden.

1.6 Kategorien von Empfangern
der personenbezogenen Daten

Empfanger sind ausschlieBlich Versicherungsunterneh-
men mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland sowie im
Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsverfahren staatliche
Ermittlungsbehérden.

1.7 Dauer der Datenspeicherung

Die Besurance HIS GmbH speichert Informationen tber
Personen gemal Artikel 17 Absatz 1 a) DSGVO nur fir
eine bestimmte Zeit.

Angaben Uber HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei
Jahren gel6scht.

Fir HIS-Einmeldungen gelten folgende Speicherfristen:

Direkt personenbezogene Daten (Name, Adresse und Ge-
burtsdatum) sowie Fahrzeug- und Gebaudedaten werden
am Ende des vierten Kalenderjahres nach erstmaliger

NA 2601 10/2025

4 von 4

Speicherung geléscht. Sofern in dem genannten Zeitraum
eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt, flhrt dies
zur Verlangerung der Speicherung der personenbezoge-
nen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale Speicher-
dauer betragt in diesen Fallen zehn Jahre.

| |II.8 Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf
Berichtigung, auf Léschung sowie auf Einschréankung der
Verarbeitung. Diese Rechte nach Artikel 15 bis 18 DSGVO
kénnen gegenuber der Besurance HIS GmbH unter der in
Ziffer 11.9 genannten Adresse geltend gemacht werden.
Darliber hinaus besteht die Mdglichkeit, sich an die fiir die
Besurance HIS GmbH zustandige Aufsichtsbehdrde — Der
Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-
Ring 1, 65189 Wiesbaden — zu wenden. Hinsichtlich der
Meldung von Daten an das HIS ist die fur das Versiche-
rungsunternehmen zustandige Datenschutzaufsichtsbe-
hérde zustandig.

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenver-
arbeitung aus Griinden, die sich aus der besonderen
Situation der betroffenen Person ergeben, unter der
nachfolgend genannten Adresse (siehe Ziffer 11.9)
widersprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die Besurance
HIS GmbH zu Ihrer Person, zu lhrem Fahrzeug oder zu
Ihrem Gebaude gespeichert hat und an wen welche Daten
Ubermittelt worden sind, teilt Ihnen die Besurance HIS
GmbH dies gerne mit. Sie kdnnen dort unentgeltlich eine
sogenannte Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu
beriicksichtigen, dass die Besurance HIS GmbH aus da-
tenschutzrechtlichen Griinden keinerlei telefonische Aus-
kiinfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung lhrer
Person am Telefon nicht moglich ist. Um einen Missbrauch
durch Dritte zu vermeiden, benétigt die Besurance HIS
GmbH folgende Angaben von lhnen:

o Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum;

o aktuelle Anschrift (Strale, Hausnummer, Postleitzahl und
Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten funf Jahre;

e ggf. Fahrzeug-ldentifikationsnummer des Fahrzeugs.
Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifligung einer
Kopie der Zulassungsbescheinigung | oder Il zum
Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich;

e Bei Anfragen zum Gebaude ist die Beifligung des letz-
ten Versicherungsscheins oder eines sonstigen Doku-
ments erforderlich, das das Eigentum belegt (z. B. Kopie
des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags).

Wenn Sie eine Kopie lhres Ausweises (Vorder- und Ruck-
seite) beifligen, erleichtern Sie der Besurance HIS GmbH
die lIdentifizierung lhrer Person und vermeiden damit
mogliche Ruickfragen. Sie kénnen die Selbstauskunft
auch Uber das Internet unter: www.besurance-HIS.de/
selbstauskunft bei der Besurance HIS GmbH beantragen.

1.9 Kontaktdaten des Unternehmens
und des Datenschutzbeauftragten

Besurance HIS GmbH
Daimlerring 4

65205 Wiesbaden
info@besurance-his.de

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Besurance
HIS GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, z. Hd. Ab-
teilung Datenschutz, oder per E-Mail unter folgender Ad-
resse erreichbar: his-datenschutz@besurance-his.de.
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http://www.besurance-his.de/
http://www.besurance-his.de/selbstauskunft
http://www.besurance-his.de/selbstauskunft

— -~
RheinLand

VERSICHERUNGSGRUPPE

Dienstleisterliste

Liste der Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemaR Daten — insbesondere auch
Gesundheitsdaten — von den nachfolgend genannten Konzerngesellschaften erhalten,
mit Angabe des jeweiligen Verarbeitungszwecks

Stand 01.12.2024

. Konzerngesellschaften mit einer gemeinsamen Verarbeitung von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe
(1) RheinLand Versicherungs AG (2) Rhion Versicherung AG (3) Credit Life AG

ll. Empfénger, die personenbezogene Daten als Auftragsverarbeiter oder in eigener Verantwortung erhalten
a) in Einzelnennung

Daten ilibertragende Hauptgegenstand der Verarbeitung Gesundheits-

Stelle gemaR Ziffer | Empfanger durch den Empfianger daten

(1), (2), (3) GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern nein

(1), (2), (3) APRIL Deutschland AG Antragsbearbeitung nein

1), (2) PropertyExpert GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung nein

(1), (2) ControlExpert GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung nein

(1), (2) Europ Assistance SA, Ndig. fir Deutschland Schaden- und Leistungsbearbeitung ja

(1), (2) ROLAND Assistance GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung ja

(1) IMA Deutschland GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung ja

(1) DOMCURA AG Antrags- und Leistungsbearbeitung ja

(1), (3) Credit Life & DEVK Vermittlungs GmbH Antrags-, Schaden- und Leistungsbearbeitung ja

(1), (3) IMB Consult GmbH medizinische Begutachtung ja

(1), (2) Actineo GmbH Bearbeitung und Aufbereitung medizinischer Belege ja

(1), (2), (3) Generali Deutschland Services GmbH Druck und Versand ja

1), (2) RH Digital Company GmbH Antrags-, Schaden- und Leistungsbearbeitung ja

(1) rh.connect GmbH Antrags-, Schaden- und Leistungsbearbeitung ja

3) Proventem GmbH Leistungsbearbeitung ja

3) IDnow GmbH Identifizierung nach GWG, elektronische Signatur ja

3) SCHUFA Holding AG Identifizierung nach GWG nein

. A Gesundheits-

b) in Kategorien Dienstleistung / Aufgabe Hauptgegenstand der Verarbeitung daten
Adressermittler Adresspriifung nein
Aktenlager Lagerung von Akten ja
Aktenvernichtung Vernichtung von Akten und Unterlagen ja
Assisteure, Rehadienste Assistanceleistungen ja
Detekteien Anlassbezogene Betrugsbekampfung in Einzelfallen ja
Forderungsmanagement Realisierung von Forderungen nein
Gutachter, Arzte, Dolmetscher Antrags-/Leistungspriifung, medizin. Untersuchungen teilweise ja
Handwerker Reparaturen und Sanierungen nein
IT-Dienstleistungen Bereitstellung/Wartung von Systemen/Anwendungen ja
Lettershops, Druckereien Druck und Versand nein
Marketingagenturen/Provider Marketingaktionen nein
Marktforschungsunternehmen Marktforschung nein
(Mit-)Versicherer (Mit-)Ubernahme von Versicherungsrisiken teilweise ja
Rechtsanwalte Anwaltliche Dienstleistungen teilweise ja
Ruckversicherer Monitoring teilweise ja
Servicekartenhersteller Kundenkarten nein
Werkstatten Reparaturen nein
Wirtschaftsauskunftsunternehmen Recherchen, Auskiinfte nein
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	rhion_VG_2025_Vorblatt_Premium_WE
	RN_VG_WE_Premium
	NA2601_2025_10_Datenschutzhinweise_unlocked.pdf
	I. Informationen der Rhion Versicherung AG
	I.1 Vorbemerkung
	I.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
	I.3 Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
	I.4 Kategorien von Empfängern  der personenbezogenen Daten
	I.5 Dauer der Datenspeicherung
	I.6 Betroffenenrechte
	I.7 Beschwerderecht und Aufsichtsbehörde
	I.8 Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
	I.9 Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
	I.10 Bonitätsauskünfte
	I.11  Datenübermittlung in ein Drittland
	I.12 Automatisierte Einzelfallentscheidungen
	I.13 Weiterer Personenkreis

	II. Information über den Datenaustausch mit der Besurance HIS GmbH  auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO
	II.1 Vorbemerkung
	II.2 Zwecke der Datenverarbeitung der Besurance HIS GmbH
	II.3 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	II.4 Herkunft der Daten der Besurance HIS GmbH
	II.5 Kategorien der personenbezogenen Daten
	II.6 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
	II.7 Dauer der Datenspeicherung
	II.8 Betroffenenrechte
	II.9 Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten





